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RESOLUTION 62/13

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/381,
Ziff. 8)1.

62/13. Objektive Informationen über militärische Ange-
legenheiten, einschließlich der Transparenz der
Militärausgaben

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/72 vom 4. De-
zember 1998, 54/43 vom 1. Dezember 1999, 56/14 vom
29. November 2001, 58/28 vom 8. Dezember 2003 und 60/44
vom 8. Dezember 2005 betreffend objektive Informationen
über militärische Angelegenheiten, einschließlich der Trans-
parenz der Militärausgaben,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom
12. Dezember 1980, mit der das standardisierte Berichtssy-
stem der Vereinten Nationen über Militärausgaben eingeführt
wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom 16. Dezember 1993,
49/66 vom 15. Dezember 1994, 51/38 vom 10. Dezember
1996 und 52/32 vom 9. Dezember 1997, mit denen alle Mit-
gliedstaaten aufgefordert wurden, sich an diesem System zu
beteiligen, sowie ihre Resolution 47/54 B vom 9. Dezember
1992, mit der die Leitlinien und Empfehlungen betreffend ob-
jektive Informationen über militärische Angelegenheiten be-
fürwortet und die Mitgliedstaaten gebeten wurden, dem Ge-
neralsekretär sachdienliche Informationen bezüglich deren
Umsetzung vorzulegen,

feststellend, dass seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten,
die verschiedenen geografischen Regionen angehören, Natio-
nalberichte über ihre Militärausgaben und über die Leitlinien
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über
militärische Angelegenheiten vorgelegt haben,

überzeugt, dass die Verbesserung der internationalen Be-
ziehungen eine solide Grundlage für die Förderung weiterer
Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegen-
heiten bildet,

sowie überzeugt, dass Transparenz in militärischen Ange-
legenheiten ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus eines
weltweiten Vertrauensklimas zwischen den Staaten ist und
dass ein besserer Fluss objektiver Informationen über militä-

rische Angelegenheiten internationale Spannungen abbauen
helfen kann und daher einen wichtigen Beitrag zur Konflikt-
prävention darstellt,

in Anbetracht der Rolle des mit ihrer Resolution 35/142 B
eingesetzten standardisierten Berichtssystems als wichtiges
Instrument zur Erhöhung der Transparenz in militärischen
Angelegenheiten,

in dem Bewusstsein, dass der Wert des standardisierten
Berichtssystems durch eine breitere Beteiligung der Mitglied-
staaten erhöht würde,

feststellend, dass die laufende Anwendung des standardi-
sierten Berichtssystems überprüft werden sollte, mit dem
Ziel, seine Weiterentwicklung zu verbessern und die Beteili-
gung daran zu erweitern,

daher unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs2

über Mittel und Wege zur Umsetzung der Leitlinien und
Empfehlungen betreffend objektive Informationen über mili-
tärische Angelegenheiten, so insbesondere auch über Mög-
lichkeiten zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an
dem standardisierten Berichtssystem,

unter Hinweis darauf, dass in den Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren Behand-
lung empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des
standardisierten Berichtssystems,

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die mehrere
Regionalorganisationen unternommen haben, um die Trans-
parenz der Militärausgaben zu fördern, namentlich den stan-
dardisierten jährlichen Austausch sachdienlicher Informatio-
nen zwischen ihren Mitgliedstaaten,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär
jährlich bis zum 30. April über ihre Militärausgaben in dem
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten ver-
fügbar sind, und dafür vorzugsweise möglichst das in ihrer
Resolution 35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstru-
ment oder, soweit zweckmäßig, jedes andere Format heranzu-
ziehen, das im Zusammenhang mit einer ähnlichen Berichter-
stattung über Militärausgaben an andere internationale oder
regionale Organisationen ausgearbeitet wurde, und legt in
diesem Zusammenhang den Mitgliedstaaten nahe, gegebe-
nenfalls einen Bericht mit dem Vermerk „Keine“ vorzulegen;

2. empfiehlt die Leitlinien und Empfehlungen betref-
fend objektive Informationen über militärische Angelegen-
heiten allen Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller Be-
rücksichtigung der jeweiligen politischen, militärischen und
sonstigen Gegebenheiten einer Region sowie auf der Grund-
lage von Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der
betreffenden Region;

3. ermutigt die zuständigen internationalen Organe und
Regionalorganisationen, die Transparenz der Militärausgaben
zu fördern und dafür zu sorgen, dass sich die Berichtssysteme

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland,
Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Haiti, Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Moldau, Mo-
naco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pe-
ru, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Trinidad und Tobago, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 2 A/54/298.
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besser ergänzen, unter Berücksichtigung der Eigenheiten ei-
ner jeden Region, und die Möglichkeit des Austauschs von
Informationen mit den Vereinten Nationen zu erwägen;

4. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz der Militär-
ausgaben3;

5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfüg-
baren Mittel

a) die Praxis beizubehalten, den Mitgliedstaaten jedes
Jahr eine Verbalnote zu senden, in der um die Vorlage von
Daten für das standardisierte Berichtssystem der Vereinten
Nationen über Militärausgaben gebeten wird und die die for-
male Gestaltung vorschreibt und sonstige Anleitungen ent-
hält, und die Frist für die Übermittlung der Daten über Mili-
tärausgaben rechtzeitig in den dafür in Betracht kommenden
Medien der Vereinten Nationen zu veröffentlichen;

b) die von den Mitgliedstaaten eingehenden Berichte
über Militärausgaben jährlich zu verteilen;

c) auf der Grundlage der ausgewogenen geografischen
Vertretung eine Gruppe von Regierungssachverständigen mit
der Aufgabe einzusetzen, die Anwendung und Weiterent-
wicklung des standardisierten Berichtssystems über Militär-
ausgaben beginnend im Jahr 2010 zu überprüfen und dabei
die von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auf-
fassungen zu dem Thema sowie die Berichte des Generalse-
kretärs betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz der Militär-
ausgaben, zu berücksichtigen sowie der Generalversammlung
den Bericht der Sachverständigengruppe zur Behandlung auf
ihrer sechsundsechzigsten Tagung zu übermitteln;

d) die Konsultationen mit den zuständigen internatio-
nalen Organen weiterzuführen, um festzustellen, inwieweit
das derzeitige Instrumentarium anpassungsbedürftig ist, da-
mit eine breitere Beteiligung erreicht wird, und auf Grund der
Ergebnisse dieser Konsultationen und unter Berücksichti-
gung der Auffassungen der Mitgliedstaaten Empfehlungen
über erforderliche Veränderungen des Inhalts und der Struk-
tur des standardisierten Berichtssystems abzugeben;

e) den zuständigen internationalen Organen und Orga-
nisationen nahe zu legen, die Transparenz der Militärausga-
ben zu fördern und mit diesen Organen und Organisationen
Konsultationen zu führen, bei denen vor allem geprüft wer-
den soll, wie zu erreichen ist, dass sich die internationalen
und regionalen Berichtssysteme besser ergänzen und dass
zwischen diesen Organen und den Vereinten Nationen ent-
sprechende Informationen ausgetauscht werden;

f) die Regionalzentren der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika, in Asien und im Pazifik so-
wie in Lateinamerika und in der Karibik zu ermutigen, den
Mitgliedstaaten in ihrer jeweiligen Region bei der Erweite-

rung ihrer Kenntnisse über das standardisierte Berichtssystem
behilflich zu sein;

g) internationale und regionale/subregionale Symposi-
en und Schulungsseminare zu fördern, um den Zweck des
standardisierten Berichtssystems zu erläutern und geeignete
fachliche Anleitung zu geben;

h) über die auf solchen Symposien und Schulungssemi-
naren gewonnenen Erfahrungen zu berichten;

6. legt den Mitgliedstaaten nahe,
a) den Generalsekretär über mögliche Probleme mit

dem standardisierten Berichtssystem und die Gründe, aus de-
nen sie die angeforderten Daten nicht vorgelegt haben, zu in-
formieren;

b) dem Generalsekretär rechtzeitig zur Behandlung
durch die Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung weiter ihre Auffassungen und Vorschläge über Mittel
und Wege zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an
dem standardisierten Berichtssystem mitzuteilen, so auch
über notwendige Änderungen seines Inhalts und seiner Struk-
tur;

7. beschließt, den Punkt „Objektive Informationen
über militärische Angelegenheiten, einschließlich der Trans-
parenz der Militärausgaben“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/14
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 130 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 47 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/382, Ziff. 7)4:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burki-
na Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Ke-
nia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Republik Korea,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé
und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Repu-

3 A/58/202 und Add.1-3, A/59/192 und Add.1, A/60/159 und Add.1-3,
A/61/133 und Add.1-3 und A/62/158 und Add.1 und 2.

4 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
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blik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Her-
zegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Griechen-
land, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Montenegro,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Ru-
anda, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Zypern. 

62/14. Umsetzung der Erklärung des Indischen Ozeans
zur Friedenszone

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De-
zember 1971 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen
54/47 vom 1. Dezember 1999, 56/16 vom 29. November
2001, 58/29 vom 8. Dezember 2003 und 60/48 vom 8. De-
zember 2005 und andere diesbezügliche Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 ab-
gehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten
des Indischen Ozeans5,

ferner unter Hinweis auf Ziffer 102 des Schlussdoku-
ments der am 24. und 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur ab-
gehaltenen dreizehnten Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der nichtgebundenen Länder6, in der unter ande-
rem vermerkt wurde, dass der Vorsitzende des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean seine informellen Konsul-
tationen über die künftige Tätigkeit des Ausschusses fortset-
zen werde,

betonend, dass konsensuale Ansätze gefördert werden
müssen, welche die Verfolgung solcher Vorhaben begünsti-
gen,

im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der Re-
gion ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere
die wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen
Ozeans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen Bei-
trags solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer
Friedenszone,

in der Überzeugung, dass die Teilnahme aller ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiff-
fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des

Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem
für alle Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Be-
dingungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in
der Region des Indischen Ozeans begünstigen würde,

in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und mehr
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region
des Indischen Ozeans einzuleiten,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
für den Indischen Ozean7,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean7;

2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck,
dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicher-
heitsrats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer des
Indischen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses
wichtig ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbrin-
genden Dialogs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit
und der Stabilität in der Region des Indischen Ozeans erheb-
lich erleichtern würde;

3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses,
seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern des
Ausschusses fortzusetzen und der Generalversammlung auf
ihrer vierundsechzigsten Tagung via den Ausschuss Bericht
zu erstatten;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin je-
de erforderliche Hilfe zu gewähren, einschließlich der Bereit-
stellung von Kurzprotokollen;

5. beschließt, den Punkt „Umsetzung der Erklärung des
Indischen Ozeans zur Friedenszone“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/15

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/383,
Ziff. 8)8.

62/15. Vertrag über die Kernwaffenfreie Zone Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/53 vom 10. De-
zember 1996 und 56/17 vom 29. November 2001 und alle ihre
anderen einschlägigen Resolutionen sowie die Resolutionen
der Organisation der afrikanischen Einheit,

5 Official Records of the General Assembly, Thirty-fourth Session, Sup-
plement No. 45 und Korrigendum (A/34/45 und Corr.1).
6 Siehe A/57/759-S/2003/332, Anlage I.

7 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 29 (A/62/29).
8 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Nigeria (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind).
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sowie unter Hinweis auf die Unterzeichnung des Vertrags
über die Kernwaffenfreie Zone Afrika (Vertrag von Pelinda-
ba)9 am 11. April 1996 in Kairo,

ferner unter Hinweis auf die bei diesem Anlass verab-
schiedete Erklärung von Kairo10, in der betont wurde, dass
kernwaffenfreie Zonen, insbesondere in Spannungsregionen
wie dem Nahen Osten, den Frieden und die Sicherheit welt-
weit und in den Regionen fördern,

Kenntnis nehmend von der vom Präsidenten des Sicher-
heitsrats am 12. April 1996 im Namen der Ratsmitglieder ab-
gegebenen Erklärung11, in der es hieß, dass die afrikanischen
Länder mit der Unterzeichnung des Vertrags über die Kern-
waffenfreie Zone Afrika einen wichtigen Beitrag zur Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ge-
leistet haben,

in der Erwägung, dass die Schaffung von kernwaffenfrei-
en Zonen, insbesondere im Nahen Osten, die Sicherheit Afri-
kas und die Bestandfähigkeit der kernwaffenfreien Zone in
Afrika festigen würde,

1. fordert die afrikanischen Staaten auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, den Vertrag über die Kernwaffen-
freie Zone Afrika (Vertrag von Pelindaba)9 möglichst bald zu
unterzeichnen und zu ratifizieren, damit er unverzüglich in
Kraft treten kann;

2. dankt den Kernwaffenstaaten, welche die sie betref-
fenden Protokolle unterzeichnet haben, und fordert diejeni-
gen Staaten, welche die sie betreffenden Protokolle noch
nicht ratifiziert haben, auf, dies so bald wie möglich zu tun;

3. fordert die Staaten, auf die sich das Protokoll III des
Vertrags bezieht, auf, sofern sie es nicht bereits getan haben,
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die rasche
Anwendung des Vertrags auf Hoheitsgebiete sicherzustellen,
für die sie de jure oder de facto völkerrechtlich verantwortlich
sind und die innerhalb der Grenzen der in dem Vertrag festge-
legten geografischen Zone liegen;

4. fordert die afrikanischen Staaten, die Vertragspartei-
en des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen12

sind, auf, sofern sie es nicht bereits getan haben, entsprechend
dem Vertrag umfassende Sicherungsabkommen mit der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation zu schließen und so die
Bestimmungen des Artikels 9 Buchstabe b und des Anhangs II
des Vertrags von Pelindaba zu erfüllen, sobald dieser in Kraft
tritt, sowie auf der Grundlage des am 15. Mai 1997 vom Gou-
verneursrat der Organisation gebilligten Musterprotokolls13

Zusatzprotokolle zu ihren Sicherungsabkommen zu schließen;

5. dankt dem Generalsekretär, dem Vorsitzenden der
Kommission der Afrikanischen Union und dem Generaldi-
rektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, dass
sie den Unterzeichnerstaaten des Vertrags gewissenhaft wirk-
same Unterstützung gewährt haben;

6. beschließt, den Punkt „Vertrag über die Kernwaffen-
freie Zone Afrika“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/16

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/384,
Ziff. 8)14.

62/16. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari-
bik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass der Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelol-
co-Vertrag)15 am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Un-
terzeichnung aufgelegt wurde,

sowie unter Hinweis darauf, dass in der Präambel zum
Tlatelolco-Vertrag festgestellt wird, dass militärisch entnu-
klearisierte Zonen nicht Selbstzweck, sondern vielmehr ein
Mittel sind, um später eine allgemeine und vollständige Abrü-
stung zu erzielen,

ferner unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag
mit besonderer Befriedigung als ein Ereignis von historischer
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der Ver-
breitung von Kernwaffen und die Förderung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit begrüßte,

unter Hinweis darauf, dass die Generalkonferenz der Or-
ganisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika
und der Karibik 1990, 1991 und 1992 einen Katalog von Än-
derungen16 des Tlatelolco-Vertrags billigte und zur Unter-
zeichnung auflegte, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten die-
ses Rechtsakts zu ermöglichen,

mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass am
14. Februar 2007 in Mexiko-Stadt der vierzigste Jahrestag der
Verabschiedung des Tlatelolco-Vertrags und seiner Aufle-
gung zur Unterzeichnung begangen wurde,

9 Siehe A/50/426, Anlage.
10 A/51/113-S/1996/276, Anlage.
11 S/PRST/1996/17; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1996.
12 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
13 International Atomic Energy Agency, INFCIRC/540 (Korrigierte Fas-
sung).

14 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Bahamas,
Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominica, Do-
minikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Jamaika, Kambodscha, Kolumbi-
en, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago, Uru-
guay und Venezuela (Bolivarische Republik).
15 United Nations, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
16 A/47/467, Anhang.
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hervorhebend, dass sich der Tlatelolco-Vertrag nun für
dreiunddreißig souveräne Staaten der Region in Kraft befin-
det, was eine Konsolidierung der ersten in einer dicht besie-
delten Region geschaffenen kernwaffenfreien Zone bedeutet,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der führenden
Rolle der Organisation für das Verbot von Kernwaffen in La-
teinamerika und der Karibik bei der Einberufung der ersten
Konferenz der Vertrags- und Unterzeichnerstaaten von Ver-
trägen über die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, die vom
26. bis 28. April 2005 in Tlatelolco (Mexiko) stattfand,

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Organisation als
das geeignete rechtliche und politische Forum für die Ge-
währleistung der vollen Einhaltung und Durchführung des
Tlatelolco-Vertrags sowie der Zusammenarbeit mit den Orga-
nisationen anderer kernwaffenfreier Zonen zu stärken,

1. begrüßt es, dass sich der Vertrag über das Verbot
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelol-
co-Vertrag)15 nun für die souveränen Staaten der Region in
Kraft befindet;

2. fordert die Länder der Region nachdrücklich auf,
sofern sie es nicht bereits getan haben, ihre Unterzeichnungs-
oder Ratifikationsurkunden betreffend die von der Gene-
ralkonferenz der Organisation für das Verbot von Kernwaf-
fen in Lateinamerika und der Karibik in ihren Resolutionen
267 (E-V), 268 (XII) und 290 (E-VII) gebilligten Änderun-
gen des Tlatelolco-Vertrags zu hinterlegen;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten der Organisation, wei-
tere Aktivitäten und Bemühungen zur Umsetzung der auf der
ersten Konferenz der Vertrags- und Unterzeichnerstaaten von
Verträgen über die Schaffung kernwaffenfreier Zonen verab-
schiedeten Erklärung17 zu unternehmen; 

4. beschließt, den Punkt „Festigung der mit dem Ver-
trag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und
der Karibik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/17

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/386, Ziff. 8)18.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte

d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien,
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesi-
en (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Monte-
negro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swa-
siland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, To-
go, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesi-
en, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Keine.

62/17. Entwicklungen auf dem Gebiet der Information
und Telekommunikation im Kontext der interna-
tionalen Sicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/70 vom 4. De-
zember 1998, 54/49 vom 1. Dezember 1999, 55/28 vom
20. November 2000, 56/19 vom 29. November 2001, 57/53
vom 22. November 2002, 58/32 vom 8. Dezember 2003,
59/61 vom 3. Dezember 2004, 60/45 vom 8. Dezember 2005
und 61/54 vom 6. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Rolle
von Wissenschaft und Technologie im Kontext der internatio-
nalen Sicherheit, in denen sie unter anderem anerkannte, dass
wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen sowohl für
zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden kön-
nen und dass auf zivile Anwendungsmöglichkeiten ausge-
richtete wissenschaftlich-technische Fortschritte gewahrt und
gefördert werden müssen,

in Anbetracht der beträchtlichen Fortschritte, die bei der
Entwicklung und Anwendung der neuesten Informationstech-
nologien und Telekommunikationsmittel erzielt worden sind,

feststellend, dass dieser Prozess ihrer Meinung nach die
größten Chancen bietet, den Fortschritt der Zivilisation vor-
anzubringen, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu Gun-
sten des gemeinsamen Wohls aller Staaten auszuweiten, das
schöpferische Potenzial der Menschheit zu steigern und die

17 A/60/121, Anlage III.
18 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Armenien, Äthiopien, Belarus, Chile, China, Ja-
pan, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Madagaskar, Mali, Myanmar, Nica-
ragua, Russische Föderation, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbeki-
stan.
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Verbreitung von Informationen innerhalb der Weltgemein-
schaft weiter zu verbessern,

in diesem Zusammenhang an die Konzepte und Grundsät-
ze erinnernd, die auf der vom 13. bis 15. Mai 1996 in Mid-
rand (Südafrika) abgehaltenen Konferenz „Informationsge-
sellschaft und Entwicklung“ formuliert wurden,

eingedenk der Ergebnisse der am 30. Juli 1996 in Paris ab-
gehaltenen Ministerkonferenz über Terrorismus und der von
ihr abgegebenen Empfehlungen19,

sowie eingedenk der Ergebnisse des Weltgipfels über die
Informationsgesellschaft, der vom 10. bis 12. Dezember 2003
in Genf (erste Phase) und vom 16. bis 18. November 2005 in
Tunis (zweite Phase) abgehalten wurde20,

in Anbetracht dessen, dass die Verbreitung und der Ein-
satz der Informationstechnologien und -mittel die Interessen
der gesamten internationalen Gemeinschaft berühren und
dass eine umfassende internationale Zusammenarbeit ihre
größtmögliche Wirksamkeit fördert,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass diese
Technologien und Mittel potenziell für Zwecke eingesetzt
werden können, die mit dem Ziel der Wahrung der internatio-
nalen Stabilität und Sicherheit unvereinbar sind und nachtei-
lige Auswirkungen auf die Integrität der Infrastruktur von
Staaten haben können, wodurch die Sicherheit der Staaten im
zivilen wie im militärischen Bereich beeinträchtigt wird,

die Auffassung vertretend, dass es zu verhindern gilt, dass
Informationsressourcen oder -technologien für verbrecheri-
sche oder terroristische Zwecke genutzt werden,

Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Mitgliedstaaten,
die dem Generalsekretär gemäß den Ziffern 1 bis 3 der Reso-
lutionen 53/70, 54/49, 55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61,
60/45 und 61/54 ihre Einschätzungen zu Fragen der Informa-
tionssicherheit vorgelegt haben,

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekretärs mit diesen Einschätzungen21,

unter Begrüßung der Initiative, die das Sekretariat und das
Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung er-
griffen hatten, um im August 1999 in Genf eine internationale
Sachverständigentagung über die Entwicklungen auf dem
Gebiet der Information und Telekommunikation im Kontext
der internationalen Sicherheit abzuhalten, sowie erfreut über
deren Ergebnisse,

die Auffassung vertretend, dass die in den Berichten des
Generalsekretärs enthaltenen Einschätzungen der Mitglied-
staaten und die internationale Sachverständigentagung zu ei-
nem besseren Verständnis des Kerns der Probleme auf dem
Gebiet der internationalen Informationssicherheit und der da-
mit zusammenhängenden Begriffe beigetragen haben,

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär in Erfüllung
der Resolution 58/32 im Jahr 2004 eine Gruppe von Regie-
rungssachverständigen einsetzte, die entsprechend ihrem
Auftrag bestehende und potenzielle Bedrohungen auf dem
Gebiet der Informationssicherheit sowie mögliche kooperati-
ve Gegenmaßnahmen prüfte und eine Untersuchung der ein-
schlägigen internationalen Konzepte zur Erhöhung der Si-
cherheit der globalen Informations- und Telekommunika-
tionssysteme durchführte,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Gruppe von Regierungssachverständigen für Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der Information und Telekommu-
nikation im Kontext der internationalen Sicherheit, der auf
der Grundlage der Arbeitsergebnisse der Gruppe erstellt wur-
de22,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf multilatera-
ler Ebene weiter für die Prüfung der bestehenden und poten-
ziellen Bedrohungen auf dem Gebiet der Informationssicher-
heit sowie für mögliche Maßnahmen zur Begrenzung der auf
diesem Gebiet neu entstehenden Bedrohungen einzusetzen,
wobei der Notwendigkeit Rechnung zu tragen ist, den freien
Informationsfluss aufrechtzuerhalten;

2. ist der Auffassung, dass es bezüglich solcher Maß-
nahmen zweckdienlich sein könnte, die einschlägigen inter-
nationalen Konzepte zur Erhöhung der Sicherheit der globa-
len Informations- und Telekommunikationssysteme zu prü-
fen;

3. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär
auch weiterhin ihre Auffassungen und Einschätzungen zu den
folgenden Fragen mitzuteilen:

a) allgemeine Beurteilung der Probleme im Zusam-
menhang mit der Informationssicherheit;

b) auf nationaler Ebene unternommene Anstrengungen
zur Erhöhung der Informationssicherheit und zur Förderung
der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet;

c) Inhalt der in Ziffer 2 genannten Konzepte;
d) Maßnahmen, die die internationale Gemeinschaft er-

greifen könnte, um die Informationssicherheit auf globaler
Ebene zu erhöhen;

4. ersucht den Generalsekretär, unterstützt durch eine
2009 auf der Grundlage einer ausgewogenen geografischen
Verteilung einzurichtende Gruppe von Regierungssachver-
ständigen, die bestehenden und potenziellen Bedrohungen
auf dem Gebiet der Informationssicherheit und mögliche ko-
operative Gegenmaßnahmen sowie die in Ziffer 2 genannten
Konzepte weiter zu untersuchen und der Generalversamm-

19 Siehe A/51/261, Anlage.
20 Siehe A/C.2/59/3 und A/60/687. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_geneva_doc4d.pdf (Genfer
Grundsatzerklärung), http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis_03_
geneva_doc5d.pdf (Genfer Aktionsplan), http://www.un.org/Depts/
german/conf/wsis-05-tunis-doc7.pdf (Verpflichtungserklärung von
Tunis) und http://www.un.org/Depts/german/conf/wsis-05-tunis-doc-
6rev1.pdf (Tunis-Agenda).
21 A/54/213, A/55/140 und Corr.1 und Add.1, A/56/164 und Add.1,
A/57/166 und Add.1, A/58/373, A/59/116 und Add.1, A/60/95 und
Add.1 sowie A/61/161 und Add.1. 22 A/60/202.
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lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Ergebnisse dieser Untersuchung vorzulegen;

5. beschließt, den Punkt „Entwicklungen auf dem Ge-
biet der Information und Telekommunikation im Kontext der
internationalen Sicherheit“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/18

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/387,
Ziff. 7)23.

62/18. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975,
31/71 vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. Dezem-
ber 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 A und B
vom 9. Dezember 1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982, 38/64
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984,
40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezember
1986, 42/28 vom 30. November 1987, 43/65 vom 7. Dezem-
ber 1988, 44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. De-
zember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991, 47/48 vom
9. Dezember 1992, 48/71 vom 16. Dezember 1993, 49/71
vom 15. Dezember 1994, 50/66 vom 12. Dezember 1995,
51/41 vom 10. Dezember 1996, 52/34 vom 9. Dezember
1997, 53/74 vom 4. Dezember 1998, 54/51 vom 1. Dezember
1999, 55/30 vom 20. November 2000, 56/21 vom 29. Novem-
ber 2001, 57/55 vom 22. November 2002, 58/34 vom 8. De-
zember 2003, 59/63 vom 3. Dezember 2004, 60/52 vom
8. Dezember 2005 und 61/56 vom 6. Dezember 2006 über die
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion,

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen betreffend die
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend
den Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung24,

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen
der genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Betei-
ligten aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen
und dringlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vor-
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion zu erwägen und für die Zeit bis zur Schaffung
einer solchen Zone und während deren Schaffung feierlich zu
erklären, dass sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit dar-
auf verzichten, Kernwaffen und Kernsprengkörper herzustel-
len, zu erwerben oder in irgendeiner anderen Form zu besit-
zen oder Dritten die Stationierung von Kernwaffen in ihrem

Hoheitsgebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer kerntech-
nischen Anlagen unter die Sicherungsmaßnahmen der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen sowie ih-
re Unterstützung für die Schaffung der Zone zu erklären und
solche Erklärungen zur etwaigen Behandlung beim Sicher-
heitsrat zu hinterlegen,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staa-
ten, Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu
erschließen,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Maß-
nahmen in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf
kerntechnische Anlagen,

eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer
fünfunddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlich fe-
stigen würde,

in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maßgeb-
liche Fortschritte auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone im Nahen Osten zu erzielen,

unter Begrüßung aller Initiativen, die zur allgemeinen und
vollständigen Abrüstung führen, so auch in der Nahostregion,
und insbesondere zur Schaffung einer von Massenvernich-
tungswaffen, einschließlich Kernwaffen, freien Zone in die-
ser Region,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rah-
men für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Re-
gion vorgeben sollten,

in Anerkennung der Wichtigkeit einer glaubhaften regio-
nalen Sicherheit, einschließlich der Schaffung einer gegensei-
tig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone,

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den Ver-
einten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig verifi-
zierbaren kernwaffenfreien Zone zukommt,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die
Durchführung der Resolution 61/5625,

1. fordert alle unmittelbar Beteiligten nachdrücklich
auf, im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen der
Generalversammlung ernsthaft die zur Verwirklichung des
Vorschlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion erforderlichen praktischen und dringlichen
Maßnahmen zu erwägen, und bittet die betreffenden Länder,
zur Förderung dieses Ziels dem Vertrag über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen26 beizutreten;

2. fordert alle Länder der Region auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, bis zur Schaffung der Zone der Un-

23 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ägypten.
24 Resolution S-10/2.

25 A/62/95 (Part I) und Add.1.
26 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
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terstellung ihrer gesamten nuklearen Aktivitäten unter die Si-
cherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Orga-
nisation zuzustimmen;

3. nimmt Kenntnis von der Resolution GC(51)/RES/17
über die Anwendung der Sicherungsmaßnahmen der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation im Nahen Osten, die am
20. September 2007 von der Generalkonferenz der Organisa-
tion auf ihrer einundfünfzigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedet wurde27;

4. stellt fest, wie wichtig die laufenden bilateralen Nah-
ost-Friedensverhandlungen und die Aktivitäten der multilate-
ralen Arbeitsgruppe für Rüstungskontrolle und regionale Si-
cherheit für die Förderung des gegenseitigen Vertrauens und
der Sicherheit im Nahen Osten, einschließlich der Schaffung
einer kernwaffenfreien Zone, sind;

5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung ei-
ner kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion entsprechend
Ziffer 63 d) des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung24 ihre Unterstützung für die Schaf-
fung einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen;

6. bittet diese Länder außerdem, bis zur Schaffung der
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, herzustellen, zu er-
proben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Statio-
nierung von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in ihrem
Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebie-
ten zuzulassen;

7. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staa-
ten, bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig
alles zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist die-
ser Resolution zuwiderläuft;

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs25;

9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mittel
geeignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und vollständi-
gen Abrüstung und zur Schaffung einer von Massenvernich-
tungswaffen freien Zone in der Nahostregion beizutragen;

10. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Zif-
fer 7 der Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der
Entwicklung der Lage in der Region die Konsultationen mit
den Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu
den in den Kapiteln III und IV der Studie im Anhang zu dem
Bericht des Generalsekretärs vom 10. Oktober 199028 darge-
legten Maßnahmen oder anderen einschlägigen Maßnahmen
einzuholen, damit es zu Fortschritten auf dem Wege zur
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten
kommt;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

12. beschließt, den Punkt „Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/19
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 121 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 56 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/388, Ziff. 7)29:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Bar-
bados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasi-
lien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Sal-
vador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika,
Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde,
Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren,
Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Ni-
caragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts
und Nevis, St. Lucia, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Ara-
bische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und To-
bago, Tunesien, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Au-

stralien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika,
Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern. 

27 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Fifty-first Regular Session, 17–
21 September 2007 (GC(51)/RES/DEC(2007)).
28 A/45/435.

29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Benin, Brunei Darussa-
lam, El Salvador, Ghana, Guinea, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Jordanien, Katar, Kolumbien, Kuba, Kuwait, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malawi, Malaysia,
Mali, Myanmar, Pakistan, Peru, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Sri
Lanka, Syrische Arabische Republik, Usbekistan und Vietnam.
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62/19. Abschluss wirksamer internationaler Vereinba-
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaa-
ten gegen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen

Die Generalversammlung,
eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der

Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Sicher-
heit für ihre Völker Rechnung zu tragen,

in der Überzeugung, dass Kernwaffen die größte Bedro-
hung für die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation
darstellen,

die Fortschritte begrüßend, die in den letzten Jahren auf
dem Gebiet der nuklearen und der konventionellen Abrüstung
erzielt wurden,

feststellend, dass trotz der jüngsten Fortschritte auf dem
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen not-
wendig sind, damit die allgemeine und vollständige Abrü-
stung unter wirksamer internationaler Kontrolle erreicht wird,

in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung und die
vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich sind,
wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll,

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwen-
dung oder Nichtandrohung von Gewalt zu halten,

in Anbetracht dessen, dass die Unabhängigkeit, die terri-
toriale Unversehrtheit und die Souveränität der Nichtkern-
waffenstaaten gegen die Anwendung oder Androhung von
Gewalt, das heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung
des Einsatzes von Kernwaffen, geschützt werden müssen,

die Auffassung vertretend, dass die internationale Ge-
meinschaft bis zur Herbeiführung einer universalen nuklearen
Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Vereinba-
rungen ausarbeiten muss, um die Sicherheit der Nichtkern-
waffenstaaten vor dem Einsatz oder der Androhung des Ein-
satzes von Kernwaffen, gleichviel von welcher Seite, zu ge-
währleisten,

in Anbetracht dessen, dass wirksame Maßnahmen und
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der Ver-
breitung von Kernwaffen darstellen können,

eingedenk der Ziffer 59 des Schlussdokuments der zehn-
ten Sondertagung der Generalversammlung30, der ersten Son-
dertagung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten
nachdrücklich aufforderte, sich, soweit angebracht, um den
Abschluss wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen zu bemühen, sowie in
dem Wunsche, die Anwendung der einschlägigen Bestim-
mungen des Schlussdokuments zu fördern,

unter Hinweis auf die einschlägigen Teile des Sonderbe-
richts des Abrüstungsausschusses31, der der Generalversamm-
lung auf ihrer zwölften Sondertagung32, der zweiten Sonderta-
gung über Abrüstung, vorgelegt wurde, des Sonderberichts
der Abrüstungskonferenz, der der Versammlung auf ihrer
fünfzehnten Sondertagung33, der dritten Sondertagung über
Abrüstung, vorgelegt wurde, sowie des Berichts der Konfe-
renz über ihre Tagung 199234,

sowie unter Hinweis auf Ziffer 12 der in der Anlage zu ih-
rer Resolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen Er-
klärung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade,
worin es unter anderem heißt, der Abrüstungsausschuss solle
alles in seinen Kräften Stehende tun, um eilends Verhandlun-
gen zur Erzielung einer Einigung über wirksame internationa-
le Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen zu führen,

in Anbetracht der eingehenden Verhandlungen, die in der
Abrüstungskonferenz und ihrem Ad-hoc-Ausschuss für wirk-
same internationale Vereinbarungen zur Sicherung der Nicht-
kernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel einer Einigung in
dieser Frage geführt werden35,

Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die in der Abrü-
stungskonferenz unter diesem Punkt vorgelegt wurden, na-
mentlich von den Entwürfen eines internationalen Überein-
kommens,

sowie Kenntnis nehmend von dem entsprechenden Be-
schluss der am 24. und 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur ab-
gehaltenen dreizehnten Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der nichtgebundenen Länder36, der auf der am
15. und 16. September 2006 in Havanna abgehaltenen vier-
zehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder bekräftigt wurde37, sowie von den
einschlägigen Empfehlungen der Organisation der Islami-
schen Konferenz,

ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaffen-
staaten abgegebenen einseitigen Erklärungen über ihre Politik
des Nichteinsatzes und der Nichtandrohung des Einsatzes von
Kernwaffen gegen die Nichtkernwaffenstaaten,

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unterstüt-

30 Resolution S-10/2.

31 Mit Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in
Abrüstungskonferenz umbenannt.
32 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session,
Supplement No. 2 (A/S-12/2), Abschn. III.C.
33 Ebd., Fifteenth Special Session, Supplement No. 2 (A/S-15/2),
Abschn. III.F.
34 Ebd., Forty-seventh Session, Supplement No. 27 (A/47/27),
Abschn. III.F.
35 Ebd., Forty-eighth Session, Supplement No. 27 (A/48/27), Ziff. 39.
36 Siehe A/57/759-S/2003/332, Anlage I.
37 Siehe A/61/472-S/2006/780, Anlage I.
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zung für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkom-
mens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der
Entwicklung eines allseitig annehmbaren gemeinsamen An-
satzes,

Kenntnis nehmend von der Resolution 984 (1995) des Si-
cherheitsrats vom 11. April 1995 und den dazu zum Ausdruck
gebrachten Auffassungen,

unter Hinweis auf ihre in früheren Jahren verabschiedeten
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen
45/54 vom 4. Dezember 1990, 46/32 vom 6. Dezember 1991,
47/50 vom 9. Dezember 1992, 48/73 vom 16. Dezember
1993, 49/73 vom 15. Dezember 1994, 50/68 vom 12. Dezem-
ber 1995, 51/43 vom 10. Dezember 1996, 52/36 vom 9. De-
zember 1997, 53/75 vom 4. Dezember 1998, 54/52 vom
1. Dezember 1999, 55/31 vom 20. November 2000, 56/22
vom 29. November 2001, 57/56 vom 22. November 2002,
58/35 vom 8. Dezember 2003, 59/64 vom 3. Dezember 2004,
60/53 vom 8. Dezember 2005 und 61/57 vom 6. Dezember
2006,

1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine baldi-
ge Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen
zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzie-
len;

2. stellt mit Befriedigung fest, dass es in der Abrü-
stungskonferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen den
Gedanken eines internationalen Übereinkommens zur Siche-
rung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch
auf die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der
Entwicklung eines allseitig annehmbaren gemeinsamen An-
satzes gibt;

3. appelliert an alle Staaten, insbesondere die Kern-
waffenstaaten, aktiv auf eine baldige Einigung auf einen ge-
meinsamen Ansatz und insbesondere auf eine gemeinsame
Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil eines rechtsverbindli-
chen internationalen Dokuments werden könnte;

4. empfiehlt, der Suche nach einem solchen gemeinsa-
men Ansatz oder einer gemeinsamen Formel weiter intensive
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati-
ven, so insbesondere auch die in der Abrüstungskonferenz be-
handelten Ansätze, im Hinblick auf eine Überwindung der
Schwierigkeiten weiter zu untersuchen;

5. empfiehlt außerdem der Abrüstungskonferenz, auch
weiterhin aktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf eine
baldige Einigung und den Abschluss wirksamer internationa-
ler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaa-
ten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen zu führen und dabei die breite Unterstützung für
den Abschluss eines internationalen Übereinkommens zu be-
rücksichtigen und alle anderen auf dasselbe Ziel gerichteten
Vorschläge in Erwägung zu ziehen;

6. beschließt, den Punkt „Abschluss wirksamer inter-
nationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaf-
fenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsat-
zes von Kernwaffen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/20

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 178 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/389, Ziff. 7)38.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada,
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokra-
tische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Ara-
bische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkme-
nistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Israel.

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Armenien, Bangladesch,
Belarus, Benin, Bhutan, China, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Ghana, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jordanien,
Kasachstan, Katar, Kuba, Kuwait, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Malaysia, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Russische Fö-
deration, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Simbabwe, Sri Lanka, Syrische
Arabische Republik, Togo, Uganda, Uruguay, Usbekistan und Venezue-
la (Bolivarische Republik).
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62/20. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
Die Generalversammlung,

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesam-
ten Menschheit an der Erforschung und Nutzung des Welt-
raums zu friedlichen Zwecken,

erneut erklärend, dass es der Wille aller Staaten ist, dass
die Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich
des Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwek-
ken dient und zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne
Ansehen ihres wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Ent-
wicklungsstands durchgeführt wird,

in Bekräftigung der Artikel III und IV des Vertrags über
die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei
der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich
des Mondes und anderer Himmelskörper39,

unter Hinweis darauf, dass alle Staaten verpflichtet sind,
die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen betref-
fend die Anwendung oder Androhung von Gewalt in ihren in-
ternationalen Beziehungen, einschließlich ihrer Weltraumak-
tivitäten, einzuhalten,

in Bekräftigung der Ziffer 80 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung40, worin es
heißt, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
weitere Maßnahmen ergriffen und entsprechende internatio-
nale Verhandlungen im Geiste des Vertrags geführt werden
sollen,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser
Frage und Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die der
Generalversammlung auf ihrer zehnten Sondertagung und auf
ihren ordentlichen Tagungen vorgelegt wurden, sowie von
den Empfehlungen, die den zuständigen Organen der Verein-
ten Nationen und der Abrüstungskonferenz unterbreitet wur-
den,

in der Erkenntnis, dass die Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit abwenden würde,

unter Hervorhebung der überragenden Bedeutung der
strikten Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs-
und Abrüstungsübereinkünfte über den Weltraum, ein-
schließlich der bilateralen Abkommen, und der bestehenden
Rechtsordnung betreffend die Nutzung des Weltraums,

die Auffassung vertretend, dass eine breite Teilnahme an
der auf den Weltraum anwendbaren Rechtsordnung zu ihrer
größeren Wirksamkeit beitragen könnte,

feststellend, dass der Ad-hoc-Ausschuss zur Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum unter Berücksichtigung der

von ihm seit seiner Einsetzung im Jahre 1985 unternomme-
nen Bemühungen und mit dem Ziel der qualitativen Verbes-
serung seiner Arbeitsweise die Prüfung und Abgrenzung ver-
schiedener Fragen, bestehender Übereinkünfte und Vorschlä-
ge sowie künftiger Initiativen betreffend die Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum fortgesetzt hat41 und dass dies zu ei-
nem besseren Verständnis einer Reihe von Problemen und zu
einem klareren Bild der verschiedenen Standpunkte beigetra-
gen hat,

sowie feststellend, dass in der Abrüstungskonferenz keine
grundsätzlichen Einwände gegen die Wiedereinsetzung des
Ad-hoc-Ausschusses bestanden, vorbehaltlich der erneuten
Überprüfung des in dem Beschluss der Abrüstungskonferenz
vom 13. Februar 199242 enthaltenen Mandats,

hervorhebend, dass bilaterale und multilaterale Anstren-
gungen auf dem Gebiet der Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum einander ergänzen, sowie in der Hoffnung, dass
diese Anstrengungen möglichst bald zu konkreten Ergebnis-
sen führen,

überzeugt, dass im Hinblick auf die Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum, namentlich der Stationierung von
Waffen im Weltraum, weitere Maßnahmen zur Erreichung
wirksamer und verifizierbarer bilateraler und multilateraler
Übereinkünfte geprüft werden sollen,

betonend, dass die vermehrte Nutzung des Weltraums die
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines besseren In-
formationsstands der internationalen Gemeinschaft erhöht,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre früheren
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 45/55 B vom
4. Dezember 1990, 47/51 vom 9. Dezember 1992 und 48/74
A vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem die
Wichtigkeit vertrauensbildender Maßnahmen als Mittel zur
Erreichung des Ziels der Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum bekräftigte,

im Bewusstsein der Vorteile von vertrauens- und sicher-
heitsbildenden Maßnahmen auf militärischem Gebiet,

in der Erwägung, dass Verhandlungen zum Abschluss ei-
ner oder mehrerer internationaler Übereinkünfte zur Verhü-
tung eines Wettrüstens im Weltraum nach wie vor eine
Hauptaufgabe des Ad-hoc-Ausschusses sind und dass die
konkreten Vorschläge betreffend vertrauensbildende Maß-
nahmen einen festen Bestandteil derartiger Übereinkünfte bil-
den könnten,

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der 2007 in der
Abrüstungskonferenz geführten konstruktiven, strukturierten
und zielgerichteten Aussprache über die Verhütung eines
Wettrüstens im Weltraum,

39 United Nations, Treaty Series, Vol. 610, Nr. 8843. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 1967; öBGBl. Nr. 103/1968;
AS 1970 87.
40 Resolution S-10/2.

41 Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Sup-
plement No. 27 (A/49/27), Abschn. III.D (Ziff. 5 des zitierten Textes).
42 CD/1125.
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1. bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereit-
schaft aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staa-
ten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums ein-
schließlich des Mondes und anderer Himmelskörper39 ihren
Beitrag zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten;

2. räumt erneut ein, wie auch im Bericht des Ad-hoc-
Ausschusses zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum
festgestellt wird, dass die auf den Weltraum anwendbare
Rechtsordnung allein noch keine Gewähr für die Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum bietet, dass diese Rechtsord-
nung eine bedeutsame Rolle bei der Verhütung eines Wettrü-
stens in diesem Umweltbereich spielt, dass es erforderlich ist,
diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu stärken und ihre
Wirksamkeit zu erhöhen, und dass es wichtig ist, die beste-
henden bilateralen und multilateralen Übereinkünfte strikt
einzuhalten;

3. betont, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im
Weltraum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksamen
Verifikationsbestimmungen notwendig sind;

4. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden
Raumfahrtnationen, auf, aktiv zur Verwirklichung des Ziels
der friedlichen Nutzung des Weltraums und der Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum beizutragen und im Interesse
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit sowie der Förderung der internationalen Zusammen-
arbeit alles zu unterlassen, was diesem Ziel und den bestehen-
den Verträgen auf diesem Gebiet zuwiderläuft;

5. erklärt erneut, dass die Abrüstungskonferenz als das
einzige Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen
die Hauptrolle bei der Aushandlung einer oder gegebenen-
falls mehrerer multilateraler Übereinkünfte zur Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum unter allen Aspekten spielt;

6. bittet die Abrüstungskonferenz, die Prüfung und Ak-
tualisierung des in ihrem Beschluss vom 13. Februar 199242

enthaltenen Mandats abzuschließen und so bald wie möglich
während ihrer Tagung 2008 einen Ad-hoc-Ausschuss einzu-
setzen;

7. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Über-
einstimmung in Bezug auf die Ausarbeitung von Maßnahmen
zur Stärkung der Transparenz, des Vertrauens und der Sicher-
heit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums;

8. fordert die Staaten, die Weltraumaktivitäten durch-
führen, sowie diejenigen Staaten, die an der Durchführung
solcher Tätigkeiten interessiert sind, nachdrücklich auf, die
Abrüstungskonferenz über die Fortschritte etwaiger bilatera-
ler und multilateraler Verhandlungen über diese Angelegen-
heit unterrichtet zu halten, um ihr ihre Tätigkeit zu erleich-
tern;

9. beschließt, den Punkt „Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/21

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/390,
Ziff. 7)43.

62/21. Verifikation unter allen Aspekten, einschließlich
der Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Verifikation

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/60 vom 3. Dezem-
ber 2004, in der sie den Generalsekretär ersuchte, mit Hilfe ei-
ner Gruppe von Regierungssachverständigen die Frage der
Verifikation unter allen ihren Aspekten zu untersuchen, ein-
schließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Verifikation,

Kenntnis nehmend von zwei früheren Berichten des Gene-
ralsekretärs zu dem Thema, die 1990 beziehungsweise 1995
vorgelegt wurden44,

unter Hinweis darauf, dass sie den Generalsekretär in ih-
rer Resolution 59/60 ersuchte, ihr den Bericht der Gruppe von
Regierungssachverständigen für Verifikation unter allen
Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Verifikation, zu übermitteln, sowie auf
die Absicht der Gruppe, einen zukunftsorientierten Bericht zu
erstellen, der neue Trends und Anforderungen berücksichtigt,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Gruppe von
Regierungssachverständigen für Verifikation unter allen
Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Verifikation45, den der Generalsekretär
am 15. August 2007 übermittelt hat, stellt fest, dass die Grup-
pe von Regierungssachverständigen den Bericht einstimmig
gebilligt hat, und empfiehlt ihn den Mitgliedstaaten zur Be-
achtung;

2. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
der Bericht möglichst weite Verbreitung erhält;

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, den Bericht zu prü-
fen, und bittet sie, dem Generalsekretär zusätzliche Auffas-
sungen zu dem Bericht zu übermitteln;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung eine Zusammen-
stellung der seitens der Mitgliedstaaten, der zuständigen Or-
gane der Vereinten Nationen und der Organisationen interna-

43 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Belgien, Benin, Bulgarien, China,
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien,
Japan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Luxemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Nigeria,
Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Fö-
deration, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Tschechische Republik, Ukraine, Un-
garn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinig-
te Staaten von Amerika und Zypern.
44 A/45/372 und Corr.1 und A/50/377 und Corr.1.
45 A/61/1028.
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tionaler Verträge eingegangenen Auffassungen zu dem Be-
richt vorzulegen;

5. beschließt, den Punkt „Verifikation unter allen
Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Verifikation“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/22

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)46.

62/22. Unterstützung von Staaten zur Eindämmung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leich-
ten Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/71 vom 6. Dezem-
ber 2006 über die Unterstützung von Staaten zur Eindäm-
mung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten
Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen,

zutiefst besorgt über das Ausmaß der Verluste an Men-
schenleben und der Leiden, insbesondere unter Kindern, die
durch die unerlaubte Verbreitung und den unerlaubten Ein-
satz von Kleinwaffen und leichten Waffen verursacht werden,

besorgt darüber, dass sich die unerlaubte Verbreitung und
der unerlaubte Einsatz dieser Waffen nach wie vor nachteilig
auf die Anstrengungen auswirken, die die Staaten in der Saha-
ra-Sahel-Subregion auf dem Gebiet der Armutsbekämpfung,
der nachhaltigen Entwicklung und der Wahrung des Friedens,
der Sicherheit und der Stabilität unternehmen,

eingedenk der am 1. Dezember 2000 verabschiedeten Er-
klärung von Bamako über eine gemeinsame afrikanische Po-
sition in Bezug auf die unerlaubte Verbreitung und Verschie-
bung von Kleinwaffen und leichten Waffen und den uner-
laubten Handel damit47,

unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs „In
größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit
und Menschenrechten für alle“48, in dem er betonte, dass die
Staaten sich genauso sehr darum bemühen müssen, die Be-
drohung durch illegale Kleinwaffen und leichte Waffen aus-

zuräumen wie die Bedrohung durch Massenvernichtungswaf-
fen,

Kenntnis nehmend von der am 8. Dezember 2005 verab-
schiedeten Internationalen Absprache zur Ermöglichung der
rechtzeitigen und zuverlässigen Identifizierung und Rückver-
folgung illegaler Kleinwaffen und leichter Waffen durch die
Staaten49,

unter Begrüßung der im Ergebnis des Weltgipfels 2005
zum Ausdruck gebrachten Unterstützung für die Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämpfung
und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen unter allen Aspekten50,

sowie unter Begrüßung des auf dem dreißigsten ordentli-
chen Gipfeltreffen der Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-
kanischen Staaten im Juni 2006 in Abuja verabschiedeten
Übereinkommens über Kleinwaffen und leichte Waffen, de-
ren Munition und anderes dazugehöriges Material, das das
Moratorium für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von
Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika ablöst,

ferner unter Begrüßung des Beschlusses der Wirtschafts-
gemeinschaft, eine Gruppe Kleinwaffen einzusetzen, die ge-
eignete Politiken fördern und Programme ausarbeiten und
durchführen soll, sowie der Einrichtung des Programms der
Wirtschaftsgemeinschaft zur Eindämmung von Kleinwaffen,
das am 6. Juni 2006 in Bamako seine Arbeit aufnahm und das
Programm für Koordinierung und Unterstützung zu Gunsten
von Sicherheit und Entwicklung ablöst,

Kenntnis nehmend von dem jüngsten Bericht des General-
sekretärs über die Unterstützung von Staaten zur Eindäm-
mung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten
Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen sowie über den
unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen un-
ter allen Aspekten51,

in diesem Zusammenhang unter Begrüßung des Beschlus-
ses der Europäischen Union, die Wirtschaftsgemeinschaft bei
ihren Anstrengungen zur Bekämpfung der unerlaubten Ver-
breitung von Kleinwaffen und leichten Waffen in erhebli-
chem Umfang zu unterstützen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft durch die Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit bei den Bemühungen um die Eindämmung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen
zukommt,

Kenntnis nehmend von dem Bericht der vom 26. Juni bis
7. Juli 2006 in New York abgehaltenen Konferenz der Ver-
einten Nationen zur Überprüfung der Fortschritte bei der
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten52,

46 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Äthiopien, Belgien, Bulga-
rien, Chile, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Haiti, Irland, Italien, Jamaika, Kamerun, Ka-
nada, Kongo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mali (im Namen
der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten sind), Malta, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland und Zypern.
47 A/CONF.192/PC/23, Anlage.
48 A/59/2005.

49 A/60/88 und Corr.2, Anhang; siehe auch Beschluss 60/519.
50 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 94.
51 A/62/162.
52 A/CONF.192/2006/RC/9.
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1. würdigt die Vereinten Nationen und die internatio-
nalen, regionalen und sonstigen Organisationen für die Unter-
stützung, die sie den Staaten bei der Eindämmung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen und
bei der Einsammlung dieser Waffen gewähren;

2. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühungen im
Zusammenhang mit der Durchführung der Resolution
49/75 G der Generalversammlung vom 15. Dezember 1994
und den Empfehlungen der Beratermissionen der Vereinten
Nationen zur Eindämmung der unerlaubten Verbreitung von
Kleinwaffen und leichten Waffen und zur Einsammlung die-
ser Waffen in den betroffenen Staaten, die darum ersuchen,
mit Unterstützung des Regionalzentrums der Vereinten Na-
tionen für Frieden und Abrüstung in Afrika und in enger Zu-
sammenarbeit mit der Afrikanischen Union fortzusetzen;

3. ermutigt die internationale Gemeinschaft, die Durch-
führung des Übereinkommens der Wirtschaftsgemeinschaft
der westafrikanischen Staaten über Kleinwaffen und leichte
Waffen, deren Munition und anderes dazugehöriges Material
zu unterstützen;

4. ermutigt die Länder der Sahara-Sahel-Subregion,
die wirksame Aufgabenwahrnehmung der nationalen Kom-
missionen zur Bekämpfung der unerlaubten Verbreitung von
Kleinwaffen und leichten Waffen zu erleichtern, und bittet in
dieser Hinsicht die internationale Gemeinschaft, Unterstüt-
zung zu gewähren, wo immer dies möglich ist;

5. ermutigt die Organisationen und Verbände der Zivil-
gesellschaft, sich an den von den nationalen Kommissionen
unternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen sowie
an der Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung,
Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten53 zu
beteiligen;

6. befürwortet die Zusammenarbeit von staatlichen Or-
ganen, internationalen Organisationen und der Zivilgesell-
schaft bei der Unterstützung von Programmen und Projekten
zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen;

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, techni-
sche und finanzielle Unterstützung zu gewähren, um die Or-
ganisationen der Zivilgesellschaft besser in die Lage zu ver-
setzen, Maßnahmen zur Mithilfe bei der Bekämpfung des un-
erlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu
ergreifen;

8. bittet den Generalsekretär und diejenigen Staaten
und Organisationen, die dazu in der Lage sind, den Staaten
bei der Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaf-
fen und leichten Waffen und bei ihrer Einsammlung auch
weiterhin Unterstützung zu gewähren;

9. ersucht den Generalsekretär, diese Angelegenheit
weiter zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer drei-
undsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Reso-
lution Bericht zu erstatten;

10. beschließt, den Punkt „Unterstützung von Staaten
zur Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen
und leichten Waffen und zur Einsammlung dieser Waffen“ in
die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/23

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)54.

62/23. Durchführung des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung
und des Einsatzes chemischer Waffen und über
die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zum Thema
der chemischen Waffen, insbesondere die ohne Abstimmung
verabschiedete Resolution 61/68 vom 6. Dezember 2006, in
der sie mit Anerkennung von den laufenden Bemühungen
Kenntnis genommen hat, die im Hinblick auf die Verwirkli-
chung des Ziels und Zwecks des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Ein-
satzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher
Waffen55 durchgeführt werden,

entschlossen, das wirksame Verbot der Entwicklung, der
Herstellung, des Erwerbs, des Transfers, der Lagerung und
des Einsatzes chemischer Waffen sowie ihre Vernichtung
herbeizuführen,

mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass seit der
Verabschiedung der Resolution 61/68 ein weiterer Staat dem
Übereinkommen beigetreten ist, womit die Gesamtzahl der
Vertragsstaaten des Übereinkommens nunmehr einhundert-
zweiundachtzig beträgt,

in Bekräftigung der Wichtigkeit der Ergebnisse der ersten
Sondertagung der Konferenz der Vertragsstaaten zur Über-
prüfung der Wirkungsweise des Chemiewaffenübereinkom-
mens, einschließlich der Politischen Erklärung56, in der die
Vertragsstaaten ihre Entschlossenheit bekräftigten, das Ziel
und den Zweck des Übereinkommens zu verwirklichen, so-
wie des Schlussberichts57, in dem auf alle Aspekte des Über-

53 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.

54 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Polen.
55 United Nations, Treaty Series, Vol. 1974, Nr. 33757. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 806; LGBl. 1999
Nr. 235; öBGBl. III Nr. 38/1997; AS 1998 335.
56 Siehe Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Doku-
ment RC-1/3.
57 Ebd., Dokument RC-1/5.
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einkommens eingegangen wurde und wichtige Empfehlun-
gen für seine weitere Durchführung abgegeben wurden,

1. betont, dass die Universalität des Übereinkommens
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und
des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung
solcher Waffen55 für die Verwirklichung seines Ziels und
Zwecks von grundlegender Bedeutung ist, anerkennt die Fort-
schritte bei der Umsetzung des Aktionsplans zur Erreichung
der Universalität des Übereinkommens und fordert alle Staa-
ten auf, sofern sie es nicht bereits getan haben, unverzüglich
Vertragsparteien des Übereinkommens zu werden;

2. unterstreicht, dass das Übereinkommen und seine
Durchführung zur Stärkung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit beitragen, und hebt hervor, dass seine
vollständige, universelle und wirksame Durchführung einen
weiteren Beitrag zu diesem Ziel leisten wird, indem zum
Wohl der ganzen Menschheit die Möglichkeit des Einsatzes
chemischer Waffen vollständig ausgeschlossen wird;

3. unterstreicht, wie wichtig es für das Übereinkom-
men ist, dass alle Staaten, die chemische Waffen, Produk-
tionseinrichtungen für chemische Waffen oder Einrichtungen
für die Entwicklung chemischer Waffen besitzen, einschließ-
lich derjenigen Staaten, die zu einem früheren Zeitpunkt den
Besitz chemischer Waffen deklariert haben, sich unter den
Vertragsstaaten des Übereinkommens befinden, und begrüßt
die in dieser Hinsicht erzielten Fortschritte;

4. bekräftigt die Verpflichtung der Vertragsstaaten des
Übereinkommens, chemische Waffen zu zerstören und Pro-
duktionseinrichtungen für chemische Waffen innerhalb der
im Übereinkommen vorgesehenen Fristen zu zerstören oder
umzuwidmen;

5. betont, dass die volle und wirksame Durchführung
aller Bestimmungen des Übereinkommens, namentlich derje-
nigen über innerstaatliche Durchführungsmaßnahmen (Arti-
kel VII) und über Hilfeleistung und Schutz (Artikel X), ein
wichtiger Beitrag zu den Anstrengungen ist, die die Vereinten
Nationen in dem weltweiten Kampf gegen den Terrorismus in
allen seinen Arten und Erscheinungsformen unternehmen;

6. stellt fest, dass die wirksame Anwendung des Verifi-
kationssystems Vertrauen hinsichtlich der Einhaltung des
Übereinkommens durch die Vertragsstaaten schafft;

7. unterstreicht, welche wichtige Rolle der Organisa-
tion für das Verbot chemischer Waffen dabei zukommt, die
Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens zu veri-
fizieren und die fristgerechte und effiziente Verwirklichung
aller seiner Ziele zu fördern;

8. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach dem Überein-
kommen voll und fristgerecht nachzukommen und die Orga-
nisation für das Verbot chemischer Waffen bei ihren Umset-
zungstätigkeiten zu unterstützen;

9. begrüßt die Fortschritte, die bei den innerstaatlichen
Durchführungsmaßnahmen bezüglich der Verpflichtungen
nach Artikel VII erzielt wurden, lobt die Vertragsstaaten und
das Technische Sekretariat für die Unterstützung, die sie an-

deren Vertragsstaaten auf Antrag bei der Durchführung der
Folgemaßnahmen zu dem die Verpflichtungen nach Arti-
kel VII betreffenden Aktionsplan gewähren, und fordert die
Vertragsstaaten, die ihre Verpflichtungen nach Artikel VII
nicht erfüllt haben, nachdrücklich auf, dies im Einklang mit
ihren verfassungsrechtlichen Verfahren ohne weiteren Ver-
zug zu tun;

10. bekräftigt die Bedeutung der Bestimmungen des Ar-
tikels XI, die sich auf die wirtschaftliche und technologische
Entwicklung der Vertragsstaaten beziehen, erinnert daran,
dass die vollständige, wirksame und nichtdiskriminierende
Umsetzung dieser Bestimmungen zur Universalität beiträgt,
und bekräftigt außerdem die von den Vertragsstaaten einge-
gangene Verpflichtung, die internationale Zusammenarbeit
zu friedlichen Zwecken im Bereich ihrer Tätigkeiten auf che-
mischem Gebiet zu fördern, sowie die Bedeutung, die dieser
Zusammenarbeit und ihrem Beitrag zur Förderung des Über-
einkommens als Ganzes zukommt;

11. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den laufenden
Arbeiten, die die Organisation für das Verbot chemischer
Waffen durchführt, um das Ziel und den Zweck des Überein-
kommens zu verwirklichen, die volle Umsetzung seiner Be-
stimmungen sicherzustellen, namentlich derjenigen betref-
fend die internationale Verifikation der Einhaltung des Über-
einkommens, sowie als Forum für Konsultationen und die
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten zu dienen,
und nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von dem
maßgeblichen Beitrag, den das Technische Sekretariat und
der Generaldirektor zur Fortentwicklung und zum weiteren
Erfolg der Organisation leisten;

12. begrüßt die laufenden Tätigkeiten der Vertragsstaa-
ten zur inhaltlichen Vorbereitung der zweiten Sondertagung
der Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung der Wir-
kungsweise des Chemiewaffenübereinkommens;

13. begrüßt außerdem alle im Jahr 2007 durchgeführten
nationalen und internationalen Veranstaltungen zur Bege-
hung des zehnten Jahrestags des Inkrafttretens des Überein-
kommens, insbesondere die Enthüllung der Ständigen Ge-
denkstätte für alle Opfer chemischer Waffen am 9. Mai 2007
in Den Haag als Zeichen des Bekenntnisses der internationa-
len Gemeinschaft zu Frieden und Hoffnung für die Zukunft;

14. stellt mit Befriedigung fest, dass die von Polen und
den Niederlanden am 27. September 2007 bei den Vereinten
Nationen in New York einberufene Tagung auf hoher Ebene
anlässlich des zehnten Jahrestags des Inkrafttretens des Über-
einkommens der internationalen Gemeinschaft eine besonde-
re Gelegenheit bot, aller Opfer chemischer Waffen zu geden-
ken und ihr Bekenntnis zum Multilateralismus und zum Ziel
und Zweck des Übereinkommens zu bekräftigen;

15. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer
Waffen im Rahmen des Abkommens über die Beziehungen
zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation im
Einklang mit den Bestimmungen des Übereinkommens;

16. beschließt, den Punkt „Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, La-
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gerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die
Vernichtung solcher Waffen“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/24
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 109 Stimmen bei 55 Ge-
genstimmen und 15 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)58.

Dafür: Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Dar-
ussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Demokratische Volksre-
publik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana,
Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Philip-
pinen, Ruanda, Salomonen, Sambia, São Tomé und Príncipe,
Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, So-
malia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Republik Korea,
Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zy-
pern.

Enthaltungen: Armenien, Aserbaidschan, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Guatemala, Honduras, Indien, Kolumbien, Paki-
stan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Samoa.

62/24. Weiterverfolgung der auf den Konferenzen der
Vertragsparteien zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in
den Jahren 1995 und 2000 eingegangenen Ver-
pflichtungen zur nuklearen Abrüstung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre verschiedenen Resolutionen auf

dem Gebiet der nuklearen Abrüstung, namentlich die zuletzt

verabschiedeten Resolutionen 60/72 vom 8. Dezember 2005
sowie 61/78, 61/83 und 61/97 vom 6. Dezember 2006,

eingedenk ihrer Resolution 2373 (XXII) vom 12. Juni
1968, deren Anlage den Vertrag über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen59 enthält,

Kenntnis nehmend von den Bestimmungen des Artikels
VIII Absatz 3 des Vertrags betreffend die Einberufung von
Überprüfungskonferenzen im Abstand von fünf Jahren,

unter Hinweis auf ihre Resolution 50/70 Q vom 12. De-
zember 1995, in der die Generalversammlung davon Kennt-
nis nahm, dass die Vertragsstaaten die Notwendigkeit bekräf-
tigt hatten, entschlossen auf die volle Verwirklichung und die
wirksame Durchführung der Bestimmungen des Vertrags hin-
zuarbeiten, und infolgedessen eine Reihe von Grundsätzen
und Zielen beschlossen hatten,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Verlänge-
rung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
am 11. Mai 1995 drei Beschlüsse betreffend die Stärkung des
Prozesses zur Überprüfung des Vertrags, die Grundsätze und
Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklea-
ren Abrüstung und die Verlängerung des Vertrags annahm60,

in Bekräftigung der am 11. Mai 1995 von der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Ver-
längerung des Vertrags verabschiedeten Resolution über den
Nahen Osten60, in der die Konferenz erneut erklärte, wie
wichtig es ist, rasch den weltweiten Beitritt zu dem Vertrag zu
verwirklichen und die kerntechnischen Anlagen den umfas-
senden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atom-
energie-Organisation zu unterstellen,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/33 D vom
20. November 2000, in der die Generalversammlung begrüß-
te, dass am 19. Mai 2000 das Schlussdokument der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen61, das insbe-
sondere die Dokumente „Review of the operation of the Trea-
ty, taking into account the decisions and the resolution adopt-
ed by the 1995 Review and Extension Conference“ (Überprü-
fung der Wirkungsweise des Vertrags, unter Berücksichti-
gung der Beschlüsse und der Resolution, die auf der Überprü-
fungs- und Verlängerungskonferenz 1995 verabschiedet wur-
den) und „Improving the effectiveness of the strengthened re-
view process for the Treaty“ (Verbesserung der Wirksamkeit

58 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von der Islamischen Republik Iran.

59 Siehe auch United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtli-
che deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
60 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
61 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).
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des verstärkten Überprüfungsprozesses für den Vertrag) ent-
hält62, im Konsens verabschiedet wurde,

unter Berücksichtigung der unmissverständlichen Ver-
pflichtung, die die Kernwaffenstaaten im Schlussdokument
der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Über-
prüfung des Vertrags eingegangen sind, die vollständige Be-
seitigung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem
Ziel der nuklearen Abrüstung, auf die sich alle Vertragsstaa-
ten nach Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben,

ernsthaft besorgt darüber, dass die Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung des Vertrags kei-
ne Einigung in Sachfragen über die Weiterverfolgung der
Umsetzung der Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung er-
zielte,

davon Kenntnis nehmend, dass der Vorbereitungsaus-
schuss für die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010
zur Überprüfung des Vertrags im April/Mai 2007 seine erste
Tagung in Wien erfolgreich abhielt,

1. beschließt, praktische Schritte zu unternehmen, um
Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen59 sowie die Ziffern 3 und 4 Buchstabe c des Be-
schlusses über die Grundsätze und Ziele der Nichtverbreitung
von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung, der von der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprü-
fung und Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen gefasst wurde60, durch systematische
und schrittweise Bemühungen umzusetzen;

2. fordert, dass alle Kernwaffenstaaten, wie auf der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprü-
fung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
vereinbart, praktische Schritte unternehmen, die in einer die
internationale Stabilität fördernden Weise zu nuklearer Abrü-
stung führen, und fordert ausgehend von dem Grundsatz der
unverminderten Sicherheit für alle,

a) dass die Kernwaffenstaaten weitere Anstrengungen
unternehmen, um ihre Kernwaffenbestände einseitig abzu-
bauen;

b) dass die Kernwaffenstaaten die Transparenz im Hin-
blick auf die Kernwaffenkapazitäten verstärken und die Über-
einkünfte nach Artikel VI des Vertrags durchführen und als
freiwillige vertrauensbildende Maßnahme weitere Fortschrit-
te bei der nuklearen Abrüstung unterstützen;

c) dass die nichtstrategischen Kernwaffen auf der
Grundlage einseitiger Initiativen und als fester Bestandteil
des Prozesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nu-
klearen Abrüstung weiter abgebaut werden;

d) dass konkrete Maßnahmen vereinbart werden, um
die Einsatzfähigkeit der Kernwaffensysteme weiter zu redu-
zieren;

e) dass die Rolle der Kernwaffen in der Sicherheitspo-
litik vermindert wird, um die Gefahr, dass diese Waffen je-

mals eingesetzt werden, auf ein Mindestmaß zu reduzieren
und den Prozess ihrer völligen Beseitigung zu erleichtern;

f) dass alle Kernwaffenstaaten, sobald dies angebracht
ist, den Prozess einleiten, der zur völligen Beseitigung ihrer
Kernwaffen führt;

3. stellt fest, dass die Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags damit überein-
stimmte, dass rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien der
fünf Kernwaffenstaaten gegenüber den Nichtkernwaffenstaa-
ten, die Vertragsstaaten sind, das Nichtverbreitungsregime
für Kernwaffen stärken;

4. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die
Umsetzung der auf den Konferenzen der Vertragsparteien in
den Jahren 1995 und 2000 zur Überprüfung des Vertrags ein-
gegangenen Verpflichtungen zur nuklearen Abrüstung gemäß
dem Vertrag im Rahmen der Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags und ihres Vorbe-
reitungsausschusses weiterzuverfolgen;

5. beschließt, den Punkt „Weiterverfolgung der auf den
Konferenzen der Vertragsparteien in den Jahren 1995 und
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen eingegangenen Verpflichtungen zur nuklea-
ren Abrüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/25
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 156 Stimmen bei 5 Ge-
genstimmen und 14 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)63:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Beli-
ze, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatema-
la, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika,
Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahiri-
ja, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauriti-
us, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Ruanda,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Somalia, Spanien,

62 Ebd., Vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I.

63 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ägypten, Brasilien, Costa Rica, Guyana, Irland,
Malta, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden und Südafrika.
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Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabi-
sche Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine,
Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea, Frankreich,
Indien, Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Australien, Bhutan, Griechenland,
Lettland, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Pakistan, Palau,
Polen, Rumänien, Russische Föderation, Slowenien, Ungarn,
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. 

62/25. Auf dem Weg zu einer kernwaffenfreien Welt:
Beschleunigte Erfüllung der Verpflichtungen auf
dem Gebiet der nuklearen Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/65 vom 6. Dezem-
ber 2006,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Gefahr,
die die Möglichkeit eines Einsatzes von Kernwaffen für die
Menschheit darstellt,

erneut erklärend, dass die nukleare Abrüstung und die
Nichtverbreitung von Kernwaffen sich gegenseitig verstär-
kende Prozesse sind, die dringend unumkehrbare Fortschritte
an beiden Fronten erfordern,

unter Hinweis auf die den Nahen Osten betreffenden Be-
schlüsse und die diesbezügliche Resolution der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Ver-
längerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen64 und auf das Schlussdokument der Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen65,

daran erinnernd, dass sich die Kernwaffenstaaten un-
missverständlich dazu verpflichtet haben, die vollständige
Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände mit dem Ziel der nu-
klearen Abrüstung herbeizuführen, im Einklang mit den nach
Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen66 eingegangenen Verpflichtungen,

mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Vertrags-
staaten, alles zu tun, um einen erfolgreichen und ergiebigen
Vorbereitungsprozess für die Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags zu gewährleisten,

1. begrüßt es, dass vom 30. April bis 11. Mai 2007 in
Wien die erste Tagung des Vorbereitungsausschusses für die
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Überprü-
fung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
stattfand, und erwartet einen konstruktiven und erfolgreichen
Prozess zur Vorbereitung der Überprüfungskonferenz von
2010, die dazu beitragen soll, den Vertrag zu stärken und sei-
ne vollinhaltliche Durchführung und seine Universalität her-
beizuführen;

2. betont weiter die zentrale Rolle des Vertrags über
die Nichtverbreitung von Kernwaffen66 und seiner Universali-
tät für die Herbeiführung der nuklearen Abrüstung und der
Nichtverbreitung von Kernwaffen und fordert alle Vertrags-
staaten zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen auf;

3. bekräftigt, dass die Ergebnisse der Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags
den einvernehmlichen Prozess für systematische und schritt-
weise Anstrengungen zur Herbeiführung der nuklearen Abrü-
stung vorgeben65;

4. fordert die Kernwaffenstaaten erneut auf, die auf der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprü-
fung des Vertrags vereinbarten praktischen Schritte zur Her-
beiführung der nuklearen Abrüstung beschleunigt umzuset-
zen und dadurch zu einer sichereren Welt für alle Menschen
beizutragen;

5. fordert alle Staaten auf, alle in Bezug auf die nuklea-
re Abrüstung und die Nichtverbreitung von Kernwaffen ein-
gegangenen Verpflichtungen voll zu erfüllen und nichts zu
tun, was den beiden Anliegen abträglich sein oder zu einem
neuen nuklearen Wettrüsten führen könnte;

6. fordert alle Vertragsstaaten abermals auf, alles dar-
anzusetzen, um die Universalität des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen herbeizuführen, und fordert In-
dien, Israel und Pakistan, die noch nicht Vertragsparteien des
Vertrags sind, nachdrücklich auf, ihm unverzüglich und be-
dingungslos als Nichtkernwaffenstaaten beizutreten;

7. fordert die Demokratische Volksrepublik Korea
nachdrücklich auf, ihren angekündigten Rücktritt von dem
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen zurückzu-
nehmen;

8. erkennt an, wie entscheidend wichtig das rasche In-
krafttreten des Vertrags über das umfassende Verbot von Nu-
klearversuchen67 für die Herbeiführung der nuklearen Abrü-
stung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, und
nimmt Kenntnis von der Schlusserklärung und den Maßnah-
men zur Förderung des Inkrafttretens des Vertrags, die auf der
am 17. und 18. September 2007 in Wien abgehaltenen fünften
Konferenz zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen im Kon-
sens verabschiedet wurden;

64 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
65 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).
66 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.

67 Siehe Resolution 50/245. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 1998 II S. 1210.
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9. beschließt, den Punkt „Auf dem Weg zu einer kern-
waffenfreien Welt: Beschleunigte Erfüllung der Verpflich-
tungen auf dem Gebiet der nuklearen Abrüstung“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen und die Durchführung dieser Resolution auf der
genannten Tagung zu überprüfen.

RESOLUTION 62/26

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)68.

62/26. Nationale Rechtsvorschriften über den Transfer
von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck

Die Generalversammlung,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

daran erinnernd, dass eine wirksame nationale Kontrolle
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, ein-
schließlich der Transfers, die zu Verbreitungsaktivitäten bei-
tragen könnten, ein wirksames Instrument zur Erreichung die-
ser Ziele ist,

sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der
internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge
dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von
Materialien, Gerät und technologischen Informationen zu
friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen die-
ser Verträge zu erleichtern,

in der Erwägung, dass der Austausch nationaler Rechts-
und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich des
Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum ge-
genseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mit-
gliedstaaten beiträgt,

überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitglied-
staaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten,
vorteilhaft wäre,

unter Begrüßung der vom Büro für Abrüstungsfragen ein-
gerichteten elektronischen Datenbank69, in der alle gemäß den
Resolutionen der Generalversammlung 57/66 vom 22. No-
vember 2002, 58/42 vom 8. Dezember 2003, 59/66 vom
3. Dezember 2004 und 60/69 vom 3. Dezember 2005 mit dem
Titel „Nationale Rechtsvorschriften über den Transfer von
Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien
mit doppeltem Verwendungszweck“ ausgetauschten Infor-
mationen abgerufen werden können,

in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individu-
ellen oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der
Charta der Vereinten Nationen,

1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
unbeschadet der Bestimmungen in den Resolutionen des Si-
cherheitsrats 1540 (2004) vom 28. April 2004 und 1673
(2006) vom 27. April 2006 nationale Rechts- und sonstige
Vorschriften und Verfahren zu erlassen oder zu verbessern,
um eine wirksame Kontrolle über den Transfer von Waffen,
militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit dop-
peltem Verwendungszweck auszuüben, und gleichzeitig si-
cherzustellen, dass diese Rechts- und sonstigen Vorschriften
und Verfahren mit den Verpflichtungen der Vertragsstaaten
aus den internationalen Verträgen übereinstimmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär
auf freiwilliger Basis Informationen über ihre nationalen
Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und
über daran vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und
ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese Infor-
mationen zugänglich zu machen;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 62/27

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 123 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 51 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)70:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia,
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicara-
gua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabi-
en, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadi-
nen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische
Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und To-
bago, Tunesien, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela (Bolivari-

68 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von den Niederlanden.
69 Verfügbar unter http://disarmament.un.org/cab/NLDU%202007/
nlduindex.html.

70 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
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sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Palau, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan,
Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Monaco, Montenegro,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern. 

62/27. Förderung des Multilateralismus auf dem Gebiet
der Abrüstung und der Nichtverbreitung

Die Generalversammlung,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu för-
dern,

unter Hinweis auf ihre Resolution 56/24 T vom 29. No-
vember 2001 über multilaterale Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet der Abrüstung und Nichtverbreitung und weltweite An-
strengungen zur Bekämpfung des Terrorismus und andere
einschlägige Resolutionen sowie auf ihre Resolutionen 57/63
vom 22. November 2002, 58/44 vom 8. Dezember 2003,
59/69 vom 3. Dezember 2004, 60/59 vom 8. Dezember 2005
und 61/62 vom 6. Dezember 2006 über die Förderung des
Multilateralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der
Nichtverbreitung,

sowie unter Hinweis auf das von den Vereinten Nationen
verfolgte und in der Charta verankerte Ziel, den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem
Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedro-
hungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffs-
handlungen und andere Friedensbrüche zu unterbinden und
internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem
Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach
den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu
bereinigen oder beizulegen,

ferner unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen71, in der es unter anderem heißt, dass die
Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung und die Bewältigung von
Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit von allen Nationen der Welt gemeinsam getragen
und multilateral wahrgenommen werden muss und dass die
Vereinten Nationen als universellste und repräsentativste Or-
ganisation der Welt die zentrale Rolle dabei spielen müssen,

davon überzeugt, dass im Zeitalter der Globalisierung und
vor dem Hintergrund der Informationsrevolution die Proble-
me der Rüstungsregelung, der Nichtverbreitung und der Ab-

rüstung mehr denn je ein Anliegen aller Länder der Welt sind,
die auf die eine oder andere Weise von diesen Problemen be-
troffen sind und daher die Möglichkeit haben sollten, an den
zu ihrer Bewältigung geführten Verhandlungen teilzuneh-
men,

eingedenk des Bestehens eines breiten Gefüges von Abrü-
stungs- und Rüstungsregelungsübereinkünften, die aus nicht-
diskriminierenden und transparenten multilateralen Verhand-
lungen unter Beteiligung einer hohen Zahl von Ländern, un-
geachtet ihrer Größe und Machtstellung, hervorgegangen
sind,

sich dessen bewusst, dass auf dem Gebiet der Rüstungsre-
gelung, der Nichtverbreitung und der Abrüstung weitere Fort-
schritte auf der Grundlage universeller, multilateraler, nicht-
diskriminierender und transparenter Verhandlungen mit dem
Ziel der allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter
strenger internationaler Kontrolle erreicht werden müssen,

anerkennend, dass die bilateralen, plurilateralen und mul-
tilateralen Abrüstungsverhandlungen einander ergänzen,

sowie anerkennend, dass die Verbreitung und die Ent-
wicklung von Massenvernichtungswaffen, einschließlich
Kernwaffen, zu den unmittelbarsten Bedrohungen des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit gehören, gegen
die mit höchster Priorität vorgegangen werden muss,

in der Erwägung, dass die multilateralen Abrüstungsüber-
einkünfte den Vertragsstaaten Mechanismen für Konsultatio-
nen und Zusammenarbeit bei der Lösung aller Probleme bie-
ten, die im Zusammenhang mit den Zielen dieser Überein-
künfte oder bei der Anwendung ihrer Bestimmungen auftre-
ten können, und dass diese Konsultationen und diese Zusam-
menarbeit auch auf dem Weg geeigneter internationaler Ver-
fahren im Rahmen der Vereinten Nationen und im Einklang
mit der Charta erfolgen können,

betonend, dass internationale Zusammenarbeit, die fried-
liche Beilegung von Streitigkeiten, Dialog und vertrauensbil-
dende Maßnahmen wesentlich zur Schaffung freundschaftli-
cher multilateraler und bilateraler Beziehungen zwischen den
Völkern und Nationen beitragen würden,

besorgt über die kontinuierliche Aushöhlung des Multila-
teralismus auf dem Gebiet der Rüstungsregelung, der Nicht-
verbreitung und der Abrüstung und anerkennend, dass der
Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährdet und
das Vertrauen in das internationale Sicherheitssystem sowie
die Grundfesten der Vereinten Nationen selbst erschüttert
werden, wenn Mitgliedstaaten einseitige Maßnahmen zur Lö-
sung ihrer Sicherheitsprobleme ergreifen,

feststellend, dass die am 15. und 16. September 2006 in
Havanna abgehaltene vierzehnte Konferenz der Staats- und
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder die Verab-
schiedung der Resolution 60/59 der Generalversammlung be-
grüßte und unterstrich, dass der Multilateralismus und multi-
lateral vereinbarte Lösungen im Einklang mit der Charta die
einzige tragfähige Methode zur Regelung von Fragen der Ab-
rüstung und der internationalen Sicherheit darstellen,71 Siehe Resolution 55/2.
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in Bekräftigung der absoluten Validität der multilateralen
Diplomatie auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung und entschlossen, den Multilateralismus als unver-
zichtbares Mittel für den Ausbau der Rüstungsregelungs- und
Abrüstungsverhandlungen zu fördern,

1. bekräftigt den Multilateralismus als Kernprinzip der
Verhandlungen auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nicht-
verbreitung, mit dem Ziel, die universellen Normen zu erhal-
ten und zu stärken und ihren Geltungsbereich auszudehnen;

2. bekräftigt außerdem den Multilateralismus als Kern-
prinzip für die Lösung von Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungsproblemen;

3. fordert mit Nachdruck, dass alle interessierten Staa-
ten auf nichtdiskriminierende und transparente Weise an den
multilateralen Verhandlungen über Rüstungsregelung, Nicht-
verbreitung und Abrüstung teilnehmen;

4. unterstreicht, wie wichtig die Erhaltung der beste-
henden Übereinkünfte über Rüstungsregelung und Abrüstung
ist, in denen die Ergebnisse der internationalen Zusammenar-
beit und der multilateralen Verhandlungen zur Bewältigung
der Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegen-
übersieht, zum Ausdruck kommen;

5. fordert alle Mitgliedstaaten abermals auf, ihre indi-
viduellen und gemeinschaftlichen Verpflichtungen zur multi-
lateralen Zusammenarbeit als wichtiges Mittel der Verfol-
gung und Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele auf dem
Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung zu erneuern
und zu erfüllen;

6. ersucht die Vertragsstaaten der einschlägigen
Rechtsinstrumente betreffend Massenvernichtungswaffen,
einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, um ihre
Besorgnisse in Bezug auf Fälle der Nichteinhaltung sowie auf
die Durchführung auszuräumen, im Einklang mit den in den
genannten Rechtsinstrumenten festgelegten Verfahren, und
zur Ausräumung ihrer Besorgnisse weder einseitige Maßnah-
men zu ergreifen oder anzudrohen noch sich gegenseitig un-
verifiziert der Nichteinhaltung zu beschuldigen;

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs, der die gemäß Resolution 61/62 von den Mitgliedstaaten
vorgelegten Antworten zur Frage der Förderung des Multila-
teralismus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtver-
breitung enthält72;

8. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten zur Frage der Förderung des Multilateralis-
mus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung
einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung einen Bericht darüber vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Förderung des Multilateralis-
mus auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nichtverbreitung“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/28

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 175 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 3 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)73:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kon-
go, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
nama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Soma-
lia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Sy-
rische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen:  Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen:  Israel, Palau, Vereinigtes Königreich Großbri-

tannien und Nordirland.

62/28. Beachtung von Umweltnormen bei der Ausarbei-
tung und Durchführung von Abrüstungs- und
Rüstungskontrollübereinkünften

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 M vom 12. De-
zember 1995, 51/45 E vom 10. Dezember 1996, 52/38 E vom
9. Dezember 1997, 53/77 J vom 4. Dezember 1998, 54/54 S
vom 1. Dezember 1999, 55/33 K vom 20. November 2000,
56/24 F vom 29. November 2001, 57/64 vom 22. November
2002, 58/45 vom 8. Dezember 2003, 59/68 vom 3. Dezember

72 A/62/133.

73 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
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2004, 60/60 vom 8. Dezember 2005 und 61/63 vom 6. De-
zember 2006,

betonend, dass die Beachtung von Umweltnormen bei der
Ausarbeitung und Durchführung von Abrüstungs- und Rü-
stungsbegrenzungsübereinkünften wichtig ist,

in der Erkenntnis, dass die auf der Konferenz der Verein-
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten
Übereinkommen sowie die früher geschlossenen einschlägi-
gen Übereinkünfte bei der Ausarbeitung und Durchführung
von Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsübereinkünften
gebührend berücksichtigt werden müssen,

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 61/63 vor-
gelegten Bericht des Generalsekretärs74,

eingedenk der umweltschädigenden Auswirkungen des
Einsatzes von Kernwaffen,

1. erklärt erneut, dass die internationalen Abrüstungs-
foren bei der Aushandlung von Abrüstungs- und Rüstungsbe-
grenzungsverträgen und -übereinkünften die entsprechenden
Umweltnormen vollauf berücksichtigen sollen und dass alle
Staaten bei der Durchführung von Verträgen und Überein-
kommen, deren Vertragspartei sie sind, durch ihre Maßnah-
men in vollem Umfang dazu beitragen sollen, dass die Einhal-
tung dieser Normen gewährleistet ist;

2. fordert die Staaten auf, durch unilaterale, bilaterale,
regionale und multilaterale Maßnahmen dazu beizutragen,
dass die Anwendung wissenschaftlich-technischer Fortschrit-
te im Rahmen der internationalen Sicherheit, der Abrüstung
sowie auf anderen damit zusammenhängenden Gebieten ohne
Schädigung der Umwelt und ohne Beeinträchtigung ihres
wirksamen Beitrags zur Verwirklichung einer nachhaltigen
Entwicklung vonstatten geht;

3. begrüßt die von einigen Mitgliedstaaten bereitge-
stellten Informationen über die Durchführung der Maßnah-
men, die sie beschlossen haben, um die in dieser Resolution
ins Auge gefassten Ziele voranzubringen74;

4. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär In-
formationen über die Maßnahmen zukommen zu lassen, die
sie beschlossen haben, um die in dieser Resolution ins Auge
gefassten Ziele voranzubringen, und ersucht den Generalse-
kretär, der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung einen Bericht mit diesen Informationen vorzulegen;

5. beschließt, den Punkt „Beachtung von Umweltnor-
men bei der Ausarbeitung und Durchführung von Abrü-
stungs- und Rüstungskontrollübereinkünften“ in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 62/29
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/391, Ziff. 77)75:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komo-
ren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé
und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Ser-
bien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen:  Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Nauru.

62/29. Einberufung der vierten Sondertagung der Gene-
ralversammlung über Abrüstung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 I vom 15. De-

zember 1994, 50/70 F vom 12. Dezember 1995, 51/45 C vom
10. Dezember 1996, 52/38 F vom 9. Dezember 1997,
53/77 AA vom 4. Dezember 1998, 54/54 U vom 1. Dezember
1999, 55/33 M vom 20. November 2000, 56/24 D vom
29. November 2001, 57/61 vom 22. November 2002, 59/71
vom 3. Dezember 2004 und 61/60 vom 6. Dezember 2006 so-

74 A/62/134.

75 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
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wie auf ihre Beschlüsse 58/521 vom 8. Dezember 2003,
60/518 vom 8. Dezember 2005 und 60/559 vom 6. Juni 2006,

sowie unter Hinweis darauf, dass in den Jahren 1978,
1982 und 1988 drei Sondertagungen der Generalversamm-
lung über Abrüstung abgehalten wurden, nachdem jeweils ein
Konsens darüber vorlag,

eingedenk des auf der ersten Sondertagung über Abrü-
stung im Konsens verabschiedeten Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung76,

sowie eingedenk des letztendlichen Ziels der allgemeinen
und vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler
Kontrolle,

Kenntnis nehmend von Ziffer 80 des Schlussdokuments
der am 15. und 16. September 2006 in Havanna abgehaltenen
vierzehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder77, worin die Einberufung der vierten
Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung un-
terstützt wird, die Gelegenheit böte, die kritischsten Aspekte
des Abrüstungsprozesses aus einer aktuelleren Sicht der der-
zeitigen internationalen Lage zu überprüfen und die interna-
tionale Gemeinschaft und die öffentliche Meinung zu Gun-
sten der Beseitigung von Kernwaffen und anderen Massen-
vernichtungswaffen sowie der Kontrolle und Reduzierung
von konventionellen Waffen zu mobilisieren,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen, die von den Staats- und Regierungschefs wäh-
rend des vom 6. bis 8. September 2000 in New York abgehal-
tenen Millenniums-Gipfels der Vereinten Nationen verab-
schiedet wurde78 und in der diese den Beschluss trafen, sich
„für die Beseitigung der Massenvernichtungswaffen, insbe-
sondere Kernwaffen, einzusetzen, und keine Möglichkeit zur
Erreichung dieses Ziels außer Acht zu lassen, einschließlich
der Möglichkeit, eine internationale Konferenz einzuberufen,
um Mittel und Wege zur Beseitigung atomarer Gefahren auf-
zuzeigen“,

erneut ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass eine
Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung für
das künftige Vorgehen auf dem Gebiet der Abrüstung, der
Rüstungskontrolle, der Nichtverbreitung und damit zusam-
menhängender Fragen der internationalen Sicherheit rich-
tungsweisend sein kann,

betonend, wie wichtig der Multilateralismus beim Abrü-
stungsprozess sowie bei der Rüstungskontrolle, der Nichtver-
breitung und damit zusammenhängenden Fragen der interna-
tionalen Sicherheit ist,

Kenntnis nehmend von dem Papier, das der Vorsitzende
der Arbeitsgruppe II während der Arbeitstagung 1999 der Ab-
rüstungskommission vorgelegt hat79, von den durch die Mit-

gliedstaaten schriftlich unterbreiteten Vorschlägen und Auf-
fassungen, die in den während der drei Arbeitstagungen der
Offenen Arbeitsgruppe im Jahr 2003 vorgelegten Arbeitspa-
pieren enthalten sind80, sowie von den Berichten des General-
sekretärs über die Auffassungen der Mitgliedstaaten hinsicht-
lich der Ziele, der Tagesordnung und des Termins der vierten
Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung81,

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten der Offenen
Arbeitsgruppe zur Behandlung der Ziele und der Tagesord-
nung der vierten Sondertagung der Generalversammlung über
Abrüstung, einschließlich der möglichen Einsetzung des Vor-
bereitungsausschusses82,

1. beschließt, die auf Konsensbasis tätige Offene Ar-
beitsgruppe einzusetzen, die die Ziele und die Tagesordnung
für die vierte Sondertagung der Generalversammlung über
Abrüstung, einschließlich der möglichen Einsetzung des Vor-
bereitungsausschusses, prüfen soll;

2. beschließt außerdem, dass die Offene Arbeitsgruppe
möglichst bald ihre Organisationstagung zur Festlegung der
Termine für ihre Arbeitstagungen im Jahr 2008 abhalten und
vor Ende der zweiundsechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung einen Bericht über ihre Arbeit vorlegen soll, der
gegebenenfalls auch Sachempfehlungen enthält;

3. ersucht den Generalsekretär, der Offenen Arbeits-
gruppe im Rahmen der vorhandenen Mittel die Unterstützung
und die Dienste zur Verfügung zu stellen, die sie zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben benötigt;

4. beschließt, den Punkt „Einberufung der vierten Son-
dertagung der Generalversammlung über Abrüstung“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 62/30

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 136 Stimmen bei 5 Ge-
genstimmen und 36 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)83.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domi-
nikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar,

76 Resolution S-10/2.
77 A/61/472-S/2006/780, Anlage I.
78 Siehe Resolution 55/2.
79 Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Sup-
plement No. 42 (A/54/42), Anhang II.

80 Siehe A/AC.268/2003/WP.2.
81 A/55/130 und Add.1, A/56/166 und A/57/120.
82 A/57/848 und A/AC.268/2007/2.
83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
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Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Madagaskar, Ma-
lawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Marshallinseln, Maure-
tanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uruguay, Usbekistan, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Ver-
einigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Repu-
blik, Zypern.

Dagegen: Israel, Niederlande, Tschechische Republik, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulgari-
en, Dänemark, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Island, Kanada, Ka-
sachstan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Norwegen, Palau, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation,
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tadschikistan, Türkei,
Ukraine, Ungarn. 

62/30. Auswirkungen der Verwendung von Waffen und
Munition, die abgereichertes Uran enthalten

Die Generalversammlung,

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und
den Regeln des humanitären Völkerrechts verankerten Zielen
und Grundsätzen,

entschlossen, den Multilateralismus als ein unverzichtba-
res Mittel zur Erzielung von Fortschritten bei den Rüstungs-
regelungs- und Abrüstungsverhandlungen zu fördern,

in der Überzeugung, dass angesichts des gestiegenen Be-
wusstseins der Menschheit für die Notwendigkeit sofortiger
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt jeder Vorfall, der diese
Bemühungen in Frage stellen könnte, im Hinblick auf die ge-
botenen Maßnahmen dringende Aufmerksamkeit erfordert,

unter Berücksichtigung der potenziell schädlichen Aus-
wirkungen, welche die Verwendung von Waffen und Muni-
tion, die abgereichertes Uran enthalten, auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt haben können,

1. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten und zuständigen internationalen Organisatio-
nen zu den Auswirkungen der Verwendung von Waffen und
Munition, die abgereichertes Uran enthalten, einzuholen und
der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung einen Bericht zu diesem Thema vorzulegen;

2. beschließt, den Punkt „Auswirkungen der Verwen-
dung von Waffen und Munition, die abgereichertes Uran ent-
halten“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/31

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 174 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des  Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)84:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana,
Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Frankreich, Israel, Mikronesien (Föderierte

Staaten von), Palau, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland.

62/31. Vertrag über die Kernwaffenfreie Zone Südost-
asien (Vertrag von Bangkok)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/56 vom 8. Dezem-
ber 2005 „Auf dem Weg zu einer kernwaffenfreien Welt: Be-
schleunigte Erfüllung der Verpflichtungen auf dem Gebiet
der nuklearen Abrüstung“ und ihre Resolution 61/69 vom
6. Dezember 2006 „Die kernwaffenfreie südliche Hemisphä-
re und angrenzende Gebiete“,

84 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile,
Indonesien, Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Malaysia, Mexiko, Mongolei, Myanmar, Philippi-
nen, Singapur, Thailand, Usbekistan und Vietnam.
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erfreut über den Wunsch der südostasiatischen Staaten,
im Geiste der friedlichen Koexistenz und der gegenseitigen
Verständigung und Zusammenarbeit den Frieden und die Sta-
bilität in der Region zu wahren,

in Bekräftigung ihrer Überzeugung von der wichtigen
Rolle, die kernwaffenfreien Zonen bei der Stärkung des
Nichtverbreitungsregimes für Kernwaffen und bei der Aus-
weitung der kernwaffenfreien Gebiete der Welt zukommt,
und fordert unter besonderem Hinweis auf die Verantwort-
lichkeiten der Kernwaffenstaaten alle Staaten auf, den Pro-
zess der nuklearen Abrüstung zu unterstützen und sich für die
völlige Beseitigung aller Kernwaffen einzusetzen,

überzeugt, dass die Schaffung einer Kernwaffenfreien Zo-
ne Südostasien als wesentlicher Bestandteil der am 27. No-
vember 1971 in Kuala Lumpur unterzeichneten Erklärung
über die Zone des Friedens, der Freiheit und der Neutralität
dazu beitragen wird, die Sicherheit der Staaten in der Zone zu
stärken und den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
als Ganzes zu festigen,

feststellend, dass der Vertrag über die Kernwaffenfreie
Zone Südostasien85 am 27. März 1997 in Kraft getreten ist
und sich sein Inkrafttreten 2007 zum zehnten Mal jährte,

erfreut darüber, dass die südostasiatischen Staaten erneut
erklärt haben, dass der Kernwaffenfreien Zone Südostasien
auch künftig eine Schlüsselrolle auf dem Gebiet der vertrau-
ensbildenden Maßnahmen, der präventiven Diplomatie und
der Konzepte zur Konfliktbeilegung zukommt, wie in der
Eintrachtserklärung des Verbands Südostasiatischer Natio-
nen II (Eintrachtserklärung von Bali II)86 niedergelegt,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Partei-
en des Vertrags über die Kernwaffenfreie Zone Südostasien,
unter Wahrung der Gleichbehandlung und in Übereinstim-
mung mit dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen87 die Erforschung, Erzeugung und Verwendung der
Kernenergie für friedliche Zwecke zu entwickeln,

anerkennend, dass Kernwaffenstaaten mit der Unterzeich-
nung und Ratifikation der entsprechenden Protokolle zu den
Verträgen zur Schaffung kernwaffenfreier Zonen rechtsver-
bindliche Verpflichtungen eingehen, den Status dieser Zonen
zu achten und gegenüber Vertragsstaaten dieser Verträge
Kernwaffen weder einzusetzen noch ihren Einsatz anzudro-
hen,

unter Hinweis auf die anwendbaren Grundsätze und Nor-
men des Völkerrechts in Bezug auf die Freiheit der Hohen
See sowie auf das Recht der friedlichen Durchfahrt, das Recht
der Durchfahrt auf Archipelschifffahrtswegen und das Recht
der Transitdurchfahrt für Schiffe und Luftfahrzeuge, insbe-

sondere die Grundsätze und Normen des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen88,

1. begrüßt es, dass sich die Kommission für den Ver-
trag über die Kernwaffenfreie Zone Südostasien mit der Ver-
abschiedung eines Aktionsplans für den Zeitraum 2007-2012
am 29. Juli 2007 in Manila verpflichtet hat, die Durchführung
des Vertrags von Bangkok85 weiter zu verbessern und zu stär-
ken;

2. legt den Vertragsstaaten des Vertrags nahe, auf die
Wiederaufnahme direkter Konsultationen mit den fünf Kern-
waffenstaaten hinzuarbeiten, um bestehende offene Fragen zu
verschiedenen Bestimmungen des Vertrags und des dazuge-
hörigen Protokolls im Einklang mit den Zielen und Grundsät-
zen des Vertrags umfassend zu regeln;

3. legt den Kernwaffenstaaten und den Vertragsstaaten
des Vertrags nahe, auch weiterhin konstruktiv darauf hinzuar-
beiten, den baldigen Beitritt der Kernwaffenstaaten zu dem
Protokoll zu dem Vertrag zu gewährleisten;

4. unterstreicht, wie wertvoll es ist, bei der Zusammen-
arbeit zwischen kernwaffenfreien Zonen Verbesserungen her-
beizuführen und neue Wege zu beschreiten;

5. beschließt, einen Punkt „Vertrag über die Kernwaf-
fenfreie Zone Südostasien (Vertrag von Bangkok)“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 62/32
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 117 Stimmen bei 52 Ge-
genstimmen und 12 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)89:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize,
Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun,
Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-
sche Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
merun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho,
Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Ni-
caragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Salomonen, Sam-
bia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts

85 United Nations, Treaty Series, Vol. 1981, Nr. 33873.
86 A/58/548, Anlage I.
87 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15;
öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.

88 Ebd., Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1994 II S. 1798; öBGBl. Nr. 885/1995.
89 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Botsuana,
Chile, El Salvador, Haiti, Indien, Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Ko-
lumbien, Kuba, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malay-
sia, Mauritius, Nicaragua, Sambia, Samoa und Vietnam.
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und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thai-
land, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmeni-
stan, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kana-
da, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau,
Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Palau, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bela-
rus, China, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Republik Korea, Rus-
sische Föderation, Tadschikistan, Usbekistan. 

62/32. Verringerung der Atomgefahr
Die Generalversammlung,

in Anbetracht dessen, dass der Einsatz von Kernwaffen
die größte Gefahr für die Menschheit und den Fortbestand der
Zivilisation darstellt,

bekräftigend, dass jeglicher Einsatz oder jegliche Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen einen Verstoß gegen die
Charta der Vereinten Nationen darstellen würde,

in der Überzeugung, dass die Verbreitung von Kernwaf-
fen unter allen Aspekten die Gefahr eines Atomkriegs erheb-
lich verschärfen würde,

sowie in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung
und die vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich
sind, wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll,

in Anbetracht dessen, dass die Kernwaffenstaaten, solan-
ge es noch Kernwaffen gibt, unbedingt Maßnahmen ergreifen
müssen, die die Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen absichern,

sowie in Anbetracht dessen, dass die Tatsache, dass Kern-
waffenalarm innerhalb von Sekundenbruchteilen ausgelöst
wird, unannehmbare Risiken des unbeabsichtigten oder ver-
sehentlichen Einsatzes von Kernwaffen birgt, was katastro-
phale Folgen für die gesamte Menschheit hätte,

betonend, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um
zu verhindern, dass es auf Grund von Computeranomalien
oder anderen technischen Störungen zu versehentlichen, nicht
veranlassten oder unerklärten Störfällen kommt,

in dem Bewusstsein, dass die Kernwaffenstaaten in be-
grenztem Umfang Maßnahmen zur Herabsetzung der Ein-
satzbereitschaft ihrer Kernwaffen und zur Löschung von Zie-
len ergriffen haben und dass weitere praktische, realistische
und sich gegenseitig verstärkende Schritte erforderlich sind,
um zur Verbesserung des internationalen Klimas für Ver-

handlungen mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen
beizutragen,

in Anbetracht dessen, dass die Verminderung der Rolle
der Kernwaffen in der Sicherheitspolitik der Kernwaffenstaa-
ten positive Auswirkungen auf den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit hätte und die Bedingungen für die weite-
re Reduzierung und die Beseitigung der Kernwaffen verbes-
sern würde,

erneut darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrüstung
in dem Schlussdokument der zehnten Sondertagung der Ge-
neralversammlung90 und von der internationalen Gemein-
schaft höchste Priorität eingeräumt wird,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des
Einsatzes von Kernwaffen91, wonach für alle Staaten eine
Verpflichtung besteht, in redlicher Absicht Verhandlungen
mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren Aspekten
und unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle
zu führen und zu einem Abschluss zu bringen,

sowie unter Hinweis auf den Aufruf in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen92, sich um die Beseitigung
der von Massenvernichtungswaffen ausgehenden Gefahren
zu bemühen, und den Beschluss, sich für die Beseitigung der
Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, ein-
zusetzen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale
Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseiti-
gung atomarer Gefahren aufzuzeigen,

1. fordert, dass die nuklearen Doktrinen überprüft wer-
den und dass in diesem Zusammenhang sofort dringende
Schritte zur Verringerung der Risiken eines unbeabsichtigten
und versehentlichen Einsatzes von Kernwaffen unternommen
werden, so auch durch die Herabsetzung der Einsatzbereit-
schaft von Kernwaffen und die Löschung von Zielen;

2. ersucht die fünf Kernwaffenstaaten, Maßnahmen
zur Durchführung von Ziffer 1 zu ergreifen;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen
Maßnahmen zur Verhütung der Verbreitung von Kernwaffen
unter allen Aspekten zu ergreifen und die nukleare Abrüstung
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen zu fördern;

4. nimmt Kenntnis von dem gemäß Ziffer 5 der Resolu-
tion 61/85 der Generalversammlung vom 6. Dezember 2006
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs93;

5. ersucht den Generalsekretär, die Anstrengungen zu
verstärken und die Initiativen zu unterstützen, die zur vollen
Umsetzung der sieben Empfehlungen im Bericht des Beirats
für Abrüstungsfragen beitragen würden, welche das Risiko

90 Resolution S-10/2.
91 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
92 Siehe Resolution 55/2.
93 A/62/165 und Add.1.
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eines Atomkriegs erheblich vermindern würden94, sowie die
Mitgliedstaaten weiter zu ermutigen, die Einberufung einer
internationalen Konferenz zur Sondierung von Mitteln und
Wegen zur Beseitigung atomarer Gefahren, wie in der Mill-
enniums-Erklärung der Vereinten Nationen92 vorgeschlagen,
in Erwägung zu ziehen, und der Generalversammlung auf ih-
rer dreiundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt „Verringerung der Atomge-
fahr“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/33
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)95.

62/33. Maßnahmen zur Verhinderung des Erwerbs von
Massenvernichtungswaffen durch Terroristen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/86 vom 6. Dezem-
ber 2006,

in Anbetracht der von der internationalen Gemeinschaft in
den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung
und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten Entschlos-
senheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die wachsende Gefahr der Verknüpfung
von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen und insbe-
sondere über die Möglichkeit, dass Terroristen den Erwerb
von Massenvernichtungswaffen anstreben,

in Kenntnis der von den Staaten ergriffenen Maßnahmen
zur Durchführung der Resolution 1540 (2004) des Sicher-
heitsrats über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungs-
waffen, die am 28. April 2004 verabschiedet wurde,

erfreut darüber, dass das Internationale Übereinkommen
zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen96 am
7. Juli 2007 in Kraft trat,

sowie erfreut darüber, dass die Internationale Atomener-
gie-Organisation am 8. Juli 2005 Änderungen zur Stärkung

des Übereinkommens über den physischen Schutz von Kern-
material97 im Konsens verabschiedete,

Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die in dem
Schlussdokument der am 15. und 16. September 2006 in Ha-
vanna abgehaltenen vierzehnten Konferenz der Staats- und
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder98 für Maßnah-
men zur Verhinderung des Erwerbs von Massenvernichtungs-
waffen durch Terroristen zum Ausdruck gebracht wurde,

feststellend, dass die Gruppe der Acht, die Europäische
Union, das Regionalforum des Verbands Südostasiatischer
Nationen und andere bei ihren Beratungen den von dem
wahrscheinlichen Erwerb von Massenvernichtungswaffen
durch Terroristen ausgehenden Gefahren sowie der Notwen-
digkeit internationaler Zusammenarbeit zu dessen Bekämp-
fung Rechnung getragen haben,

Kenntnis nehmend von der Prüfung von Fragen betreffend
den Terrorismus und Massenvernichtungswaffen durch den
Beirat für Abrüstungsfragen99,

sowie Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolu-
tionen, die von der Generalkonferenz der Internationalen
Atomenergie-Organisation auf ihrer einundfünfzigsten or-
dentlichen Tagung verabschiedet wurden100,

ferner Kenntnis nehmend von dem Ergebnis des Weltgip-
fels 2005, das auf der Plenartagung auf hoher Ebene der sech-
zigsten Tagung der Generalversammlung am 16. September
2005 verabschiedet wurde101, sowie von der Verabschiedung
der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung des Terrorismus am 8. September 2006102,

Kenntnis nehmend von dem gemäß den Ziffern 3 und 5
der Resolution 61/86 vorgelegten Bericht des Generalsekre-
tärs103,

in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, diese Be-
drohung der Menschheit im Rahmen der Vereinten Nationen
und durch internationale Zusammenarbeit anzugehen,

betonend, dass auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung dringend Fortschritte erzielt werden müssen, um
den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren
und zu den weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung des
Terrorismus beizutragen,

94 Siehe A/56/400, Ziff. 3.
95 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Bangladesch, Belgien, Bhutan, Botsuana, Bulgarien,
Chile, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala,
Haiti, Honduras, Indien, Irland, Italien, Kambodscha, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia,
Mauritius, Monaco, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Norwe-
gen, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Sambia, Samoa, Serbien,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Thailand, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka und Zypern.
96 Resolution 59/290, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2007 II S. 1586; öBGBl. III Nr. 77/2007.

97 United Nations, Treaty Series, Vol. 1456, Nr. 24631. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 326; LGBl. 1987 Nr. 2;
öBGBl. Nr. 53/1989; AS 1987 505.
98 A/61/472-S/2006/780, Anlage I.
99 Siehe A/59/361.
100 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Fifty-first Regular Session, 17–
21 September 2007 (GC(51)/RES/DEC(2007)).
101 Siehe Resolution 60/1.
102 Resolution 60/288.
103 A/62/156.
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1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zu unterstützen, mit denen verhindert werden
soll, dass Terroristen Massenvernichtungswaffen und ihre
Trägersysteme erwerben;

2. appelliert an die Mitgliedstaaten, den baldigen Bei-
tritt zu dem Internationalen Übereinkommen zur Bekämp-
fung nuklearterroristischer Handlungen96 und seine rasche
Ratifikation zu erwägen;

3. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in-
nerstaatliche Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu
verstärken, um Terroristen daran zu hindern, Massenvernich-
tungswaffen, ihre Trägersysteme sowie Materialien und
Technologien, die mit ihrer Herstellung zusammenhängen, zu
erwerben, und bittet sie, den Generalsekretär auf freiwilliger
Grundlage über die in dieser Hinsicht ergriffenen Maßnah-
men zu unterrichten;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander und
mit den zuständigen regionalen und internationalen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen nationa-
len Kapazitäten zu stärken;

5. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Maßnahmen zusammenzustellen, die von internationalen Or-
ganisationen im Hinblick auf Fragen betreffend den Zusam-
menhang zwischen der Bekämpfung des Terrorismus und der
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen bereits ergriffen
wurden, die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu weiteren
zweckdienlichen Maßnahmen zur Abwehr der weltweiten
Bedrohung einzuholen, die vom Erwerb von Massenvernich-
tungswaffen durch Terroristen ausgeht, und der Generalver-
sammlung diesen Bericht auf ihrer dreiundsechzigsten Ta-
gung vorzulegen;

6. beschließt, den Punkt „Maßnahmen zur Verhinde-
rung des Erwerbs von Massenvernichtungswaffen durch Ter-
roristen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/34
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)104.

62/34. Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle
Die Generalversammlung,

eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der
afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen
CM/Res.1153 (XLVIII) von 1988105 und CM/Res.1225 (L)

von 1989106 über die Ablagerung von nuklearen Abfällen und
Industrieabfällen in Afrika,

unter Begrüßung der von der Generalkonferenz der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation am 21. September
1990 auf ihrer vierunddreißigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedeten Resolution GC(XXXIV)/RES/530, mit der ein
Verfahrenskodex für die internationale grenzüberschreitende
Verbringung radioaktiver Abfälle aufgestellt wurde107,

davon Kenntnis nehmend, dass sich die Teilnehmer des
am 19. und 20. April 1996 in Moskau abgehaltenen Gipfel-
treffens über nukleare Sicherheit und Sicherung verpflichtet
haben, das Einbringen von radioaktiven Abfällen ins Meer zu
verbieten108,

im Hinblick auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom
16. Dezember 1969, in der sie die Konferenz des Abrüstungs-
ausschusses109 unter anderem bat, wirksame Methoden zur
Kontrolle der Anwendung radiologischer Methoden der
Kriegführung zu prüfen,

im Bewusstsein der potenziellen Gefahren, die mit jeder
Verwendung radioaktiver Abfälle verbunden sind, die radio-
logischer Kriegführung gleichkäme, sowie der daraus entste-
henden Folgen für die regionale und internationale Sicherheit,
insbesondere die Sicherheit der Entwicklungsländer,

unter Hinweis auf alle ihre Resolutionen, die sie seit ihrer
dreiundvierzigsten Tagung im Jahr 1988 zu dieser Frage ver-
abschiedet hat, namentlich ihre Resolution 51/45 J vom
10. Dezember 1996,

sowie unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der
Internationalen Atomenergie-Organisation am 21. September
2001 auf ihrer fünfundvierzigsten ordentlichen Tagung im
Konsens verabschiedete Resolution GC(45)/RES/10110, in der
die Staaten, die radioaktives Material befördern, gebeten wer-
den, gegebenenfalls den betroffenen Staaten auf deren Ersu-
chen Zusicherungen zu geben, dass die einzelstaatlichen Vor-
schriften des befördernden Staates die Transportvorschriften
der Organisation berücksichtigen, und ihnen sachdienliche
Informationen über die Beförderung solcher Materialien zur
Verfügung zu stellen, wobei die übermittelten Informationen
keinesfalls den Maßnahmen für physische Sicherheit und Si-
cherung widersprechen dürfen,

104 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von der Dominikanischen Republik und Nigeria (im
Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der
Gruppe der afrikanischen Staaten sind).
105 Siehe A/43/398, Anlage I.

106 Siehe A/44/603, Anlage I.
107 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Thirty-fourth Regular Session,
17–21 September 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).
108 A/51/131, Anlage I, Ziff. 20.
109 Die Konferenz des Abrüstungsausschusses wurde ab der zehnten Son-
dertagung der Generalversammlung zum Abrüstungsausschuss. Mit
Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in Abrü-
stungskonferenz umbenannt.
110 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session, 17–
21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)).
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erfreut darüber, dass am 5. September 1997 in Wien auf
Empfehlung der Teilnehmer an dem Gipfeltreffen über nu-
kleare Sicherheit und Sicherung das Gemeinsame Überein-
kommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung ra-
dioaktiver Abfälle111 verabschiedet wurde,

mit Befriedigung feststellend, dass das Gemeinsame
Übereinkommen am 18. Juni 2001 in Kraft trat,

feststellend, dass die erste Überprüfungstagung der Ver-
tragsparteien des Gemeinsamen Übereinkommens über die
Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle vom
3. bis 14. November 2003 in Wien abgehalten wurde,

in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung112, der ersten Sondertagung über Abrüstung, zu
fördern,

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der Abrü-
stungskonferenz, der sich auf ein künftiges Übereinkommen
über das Verbot radiologischer Waffen bezieht113;

2. bekundet ihre ernste Besorgnis über jede Verwen-
dung nuklearer Abfälle, die radiologischer Kriegführung
gleichkäme und ernste Folgen für die nationale Sicherheit al-
ler Staaten hätte;

3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur
Verhütung jeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven
Abfällen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten
verletzen würde;

4. ersucht die Abrüstungskonferenz, bei den Verhand-
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi-
scher Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu berück-
sichtigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Über-
einkommens fällt;

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, ihre
Bemühungen zum baldigen Abschluss eines solchen Überein-
kommens zu verstärken und in ihren Bericht an die General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung auch An-
gaben über die Fortschritte bei den Verhandlungen über die-
ses Thema aufzunehmen;

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolution
CM/Res.1356 (LIV) von 1991114 betreffend das Übereinkom-
men von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefährlicher
Abfälle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüber-
schreitenden Verbringung innerhalb Afrikas;

7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die wirksa-
me Anwendung des Verfahrenskodexes der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die internationale grenzüber-
schreitende Verbringung radioaktiver Abfälle allen Staaten
einen besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver Ab-
fälle in ihrem Hoheitsgebiet gewähren wird;

8. appelliert an alle Mitgliedstaaten, die noch nicht die
erforderlichen Schritte unternommen haben, um Vertragspar-
tei des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit
der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Si-
cherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle111 zu werden,
dies so bald wie möglich zu tun;

9. beschließt, den Punkt „Verbot der Ablagerung radio-
aktiver Abfälle“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/35

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 8 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)115.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Däne-
mark, Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hondu-
ras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien,
Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Prínci-
pe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische

111 United Nations, Treaty Series, Vol. 2153, Nr. 37605. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1998 II S. 1752; öBGBl.
Nr. 169/2001; AS 2005 31.
112 Resolution S-10/2.
113 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session,
Supplement No. 27 (A/54/27), Kap. III, Abschn. E.
114 Siehe A/46/390, Anlage I.

115 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Barbados, Belize, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, Costa
Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Jamaika, Kambodscha,
Kolumbien, Kuba, Liberia, Mexiko, Mongolei, Neuseeland, Panama,
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Süd-
afrika, Thailand, Timor-Leste, Uruguay, Usbekistan und Venezuela (Bo-
livarische Republik). 
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Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zy-
pern.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Bhutan, Indien, Israel, Marshallinseln, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Pakistan, Palau, Russische Föde-
ration.

62/35. Die kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und
angrenzende Gebiete

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 B vom 10. De-
zember 1996, 52/38 N vom 9. Dezember 1997, 53/77 Q vom
4. Dezember 1998, 54/54 L vom 1. Dezember 1999, 55/33 I
vom 20. November 2000, 56/24 G vom 29. November 2001,
57/73 vom 22. November 2002, 58/49 vom 8. Dezember
2003, 59/85 vom 3. Dezember 2004, 60/58 vom 8. Dezember
2005 und 61/69 vom 6. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Abrüstungskommis-
sion auf ihrer Arbeitstagung 1999 ein Dokument mit dem Ti-
tel „Schaffung kernwaffenfreier Zonen auf der Grundlage
von Vereinbarungen, die die Staaten der betreffenden Region
aus freien Stücken eingegangen sind“ verabschiedete116,

entschlossen, sich weiter für die völlige Beseitigung der
Kernwaffen einzusetzen,

sowie entschlossen, auch weiterhin zur Verhütung der
Verbreitung von Kernwaffen unter allen Aspekten sowie zu
dem Prozess der allgemeinen und vollständigen Abrüstung
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle beizu-
tragen, insbesondere auf dem Gebiet der Kernwaffen und an-
derer Massenvernichtungswaffen, mit dem Ziel, den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu
festigen,

unter Hinweis auf die Bestimmungen über kernwaffen-
freie Zonen im Schlussdokument der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung117, der ersten Sondertagung über
Abrüstung,

hervorhebend, welche Bedeutung den Verträgen von Tla-
telolco118, Rarotonga119, Bangkok120 und Pelindaba121, mit de-
nen kernwaffenfreie Zonen geschaffen wurden, sowie dem

Antarktis-Vertrag122 zukommt, wenn es darum geht, unter an-
derem eine völlig kernwaffenfreie Welt zu schaffen,

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Zusammenar-
beit zwischen den Vertragsstaaten von Verträgen über kern-
waffenfreie Zonen durch Mechanismen wie gemeinsame Ta-
gungen der Vertragsstaaten, Unterzeichner und Beobachter
dieser Verträge verstärkt wird,

Kenntnis nehmend von der Verabschiedung der Erklärung
von Santiago de Chile durch die Regierungen der Mitglied-
staaten der Organisation für das Verbot von Kernwaffen in
Lateinamerika und der Karibik und der Vertragsstaaten des
Tlatelolco-Vertrags während der neunzehnten ordentlichen
Tagung der Generalkonferenz der Organisation am 7. und
8. November 2005 in Santiago123,

unter Hinweis auf die anwendbaren Grundsätze und Nor-
men des Völkerrechts in Bezug auf die Freiheit der Hohen
See und die Durchfahrtsrechte durch Seegebiete, so auch die-
jenigen im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Natio-
nen124,

1. begrüßt, dass der Antarktis-Vertrag122 und die Ver-
träge von Tlatelolco118, Rarotonga119, Bangkok120 und
Pelindaba121 auch weiterhin dazu beitragen, die südliche He-
misphäre und die angrenzenden von diesen Verträgen abge-
deckten Gebiete von Kernwaffen zu befreien;

2. begrüßt außerdem, dass alle ursprünglichen Ver-
tragsstaaten den Vertrag von Rarotonga ratifiziert haben, und
fordert die berechtigten Staaten auf, dem Vertrag und den da-
zugehörigen Protokollen beizutreten;

3. begrüßt ferner die Bemühungen, die unternommen
werden, um den Ratifikationsprozess des Vertrags von Pe-
lindaba zum Abschluss zu bringen, und fordert die Staaten der
Region, die den Vertrag noch nicht unterzeichnet und ratifi-
ziert haben, auf, dies zu tun, damit er bald in Kraft treten
kann;

4. begrüßt die Unterzeichnung des Vertrags von Semi-
palatinsk am 8. September 2006125 und fordert alle in Betracht
kommenden Staaten nachdrücklich auf, bei der Lösung noch
ausstehender Fragen im Hinblick auf die volle Durchführung
des Vertrags zusammenzuarbeiten;

5. fordert alle betroffenen Staaten auf, auch künftig zu-
sammenzuarbeiten, um allen in Betracht kommenden Staaten,
die den Protokollen zu den Verträgen über kernwaffenfreie
Zonen noch nicht beigetreten sind, den Beitritt zu erleichtern;

6. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um
auf der Grundlage von zwischen den Staaten der betreffenden

116 Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Sup-
plement No. 42 (A/54/42), Anhang I.
117 Resolution S-10/2.
118 United Nations, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
119 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 10: 1985
(United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), Anhang VII.
120 United Nations, Treaty Series, Vol. 1981, Nr. 33873.
121 A/50/426, Anlage.

122 United Nations, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1978 II S. 1517; öBGBl. Nr. 39/1988;
AS 1990 1925.
123 Siehe A/60/678.
124 United Nations, Treaty Series, Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1798; öBGBl.
Nr. 885/1995.
125 Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Zentralasien.
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Region aus freien Stücken geschlossenen Vereinbarungen
weitere Verträge über kernwaffenfreie Zonen zu schließen,
und fordert alle Staaten auf, alle einschlägigen Vorschläge zu
prüfen, so auch diejenigen, die sich in ihren Resolutionen
über die Schaffung kernwaffenfreier Zonen im Nahen Osten
und in Südasien finden;

7. bekräftigt ihre Überzeugung, dass kernwaffenfreien
Zonen eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Nichtverbrei-
tungsregimes für Kernwaffen und bei der Ausweitung der
kernwaffenfreien Gebiete der Welt zukommt, und fordert un-
ter besonderem Hinweis auf die Verantwortlichkeiten der
Kernwaffenstaaten alle Staaten auf, den Prozess der nuklea-
ren Abrüstung zu unterstützen und sich für die völlige Besei-
tigung aller Kernwaffen einzusetzen;

8. begrüßt es, dass auf der vom 26. bis 28. April 2005
in Tlatelolco (Mexiko) abgehaltenen ersten Konferenz der
Vertrags- und Unterzeichnerstaaten von Verträgen über die
Schaffung kernwaffenfreier Zonen, auf der die Staaten die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit zur Erreichung ihrer ge-
meinsamen Ziele bekräftigten, Fortschritte in Richtung auf ei-
ne verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Zonen und zwi-
schen ihnen erzielt wurden;

9. beglückwünscht die Vertrags- und Unterzeichner-
staaten der Verträge von Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok und
Pelindaba sowie die Mongolei zu ihren Bemühungen um die
Erreichung der in diesen Verträgen angestrebten gemeinsa-
men Ziele und um die Förderung des kernwaffenfreien Status
der südlichen Hemisphäre und der angrenzenden Gebiete und
fordert sie auf, weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit
untereinander und zwischen ihren Vertragsorganen zu erkun-
den und wahrzunehmen;

10. legt den für die Verträge über kernwaffenfreie Zo-
nen zuständigen Behörden nahe, den Vertrags- und Unter-
zeichnerstaaten dieser Verträge behilflich zu sein, um die
Verwirklichung der Ziele zu erleichtern;

11. beschließt, den Punkt „Kernwaffenfreie südliche
Hemisphäre und angrenzende Gebiete“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/36

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 139 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 36 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)126:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Deutschland, Dominikanische

Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finn-
land, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Ku-
ba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Li-
banon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Portugal, Ruanda, Salomonen,
Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Ara-
bien, Schweden, Schweiz, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan,
Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, China, Dänemark, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Georgien,
Griechenland, Israel, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mol-
dau, Montenegro, Niederlande, Palau, Polen, Republik Korea,
Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tonga, Tschechische
Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn.

62/36. Herabsetzung der Einsatzbereitschaft der Kern-
waffensysteme

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass eines der Merkmale der Nukle-
arstrategien des Kalten Krieges darin bestand, Kernwaffen in
hoher Alarmbereitschaft zu halten, und es begrüßend, dass
Vertrauen und Transparenz seit dem Ende des Kalten Krieges
zugenommen haben,

besorgt darüber, dass trotz des Endes des Kalten Krieges
immer noch mehrere Tausend Kernwaffen in hoher Alarmbe-
reitschaft gehalten werden und innerhalb weniger Minuten
startbereit sind,

davon Kenntnis nehmend, dass in multilateralen Abrü-
stungsforen weitere Reduzierungen des Grades der Einsatz-
bereitschaft von Kernwaffensystemen verstärkt unterstützt
werden,

in der Erkenntnis, dass die Aufrechterhaltung einer hohen
Bereitschaftsstufe für Kernwaffensysteme das Risiko des
Einsatzes dieser Waffen, darunter des unbeabsichtigten oder
durch einen Zufall ausgelösten Einsatzes, erhöht, was kata-
strophale Folgen hätte,

sowie in der Erkenntnis, dass die Verringerung des Dislo-
zierungsumfangs und die Herabsetzung des Grades der Ein-
satzbereitschaft dieser Waffen zur Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit sowie zum Prozess der nu-
klearen Abrüstung beitragen, da dadurch vertrauensbildende

126 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Argentinien, Benin, Brasilien, Chile, Dominika-
nische Republik, Ecuador, Irland, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Mexi-
ko, Neuseeland, Nigeria, Österreich, Peru, Samoa, Schweden, Schweiz,
Sierra Leone, Timor-Leste und Uruguay. 



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses

134

und transparenzfördernde Maßnahmen gestärkt werden und
die Rolle der Kernwaffen in der Sicherheitspolitik verringert
wird,

unter Begrüßung bilateraler Initiativen wie des vorge-
schlagenen Gemeinsamen Zentrums der Vereinigten Staaten
und der Russischen Föderation für den Austausch von Daten
aus Frühwarnsystemen und die Ankündigung von Flugkör-
perstarts, die eine zentrale Rolle bei den Prozessen zur Herab-
setzung des Grades der Einsatzbereitschaft spielen können,

sowie unter Begrüßung der von einigen Staaten getroffe-
nen Maßnahmen zur Herabsetzung des Grades der Einsatzbe-
reitschaft ihrer Kernwaffensysteme, darunter Initiativen zur
Löschung von Zielen und die Erhöhung der für die Dislozie-
rung erforderlichen Vorbereitungszeit,

1. fordert weitere praktische Maßnahmen zur Herab-
setzung der Einsatzbereitschaft der Kernwaffensysteme mit
dem Ziel, sicherzustellen, dass für alle Kernwaffen der hohe
Bereitschaftsgrad aufgehoben wird;

2. legt den Staaten eindringlich nahe, die Generalver-
sammlung über die Fortschritte bei der Durchführung dieser
Resolution auf dem Laufenden zu halten;

3. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 62/37

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 170 Stimmen bei 3 Ge-
genstimmen und 9 Enthaltungen, auf Empfehlung des  Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)127:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina
Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Is-
land, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-

xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Soma-
lia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Sy-
rische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Demokratische Volksrepublik Korea, Indien, Verei-
nigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Bhutan, China, Frankreich, Iran (Islamische
Republik), Israel, Kuba, Myanmar, Nicaragua, Pakistan.

62/37. Erneuerte Entschlossenheit zur völligen Beseiti-
gung der Kernwaffen

Die Generalversammlung,

daran erinnernd, dass alle Staaten weitere konkrete
Schritte und wirksame Maßnahmen zur völligen Beseitigung
der Kernwaffen ergreifen müssen, um eine friedliche und si-
chere kernwaffenfreie Welt herbeizuführen, und ihre Ent-
schlossenheit erneuernd, dies zu tun,

feststellend, dass das letztendliche Ziel, das die Staaten
mit ihren Bemühungen im Rahmen des Abrüstungsprozesses
verfolgen, die allgemeine und vollständige Abrüstung unter
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle ist,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/74 vom 6. Dezem-
ber 2006, 

in der Überzeugung, dass alles getan werden muss, um ei-
nen Atomkrieg und Nuklearterrorismus zu verhindern,

in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen128 als Eck-
pfeiler des internationalen Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungsregimes für Kernwaffen und mit dem Ausdruck ihres
Bedauerns darüber, dass im Jahr 2005, in dem sich die Atom-
bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki (Japan) zum
sechzigsten Mal jährten, auf der Konferenz der Vertragspar-
teien zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen in keiner der Sachfragen Einigung erzielt
wurde und im Ergebnis des Weltgipfels129 jeder Hinweis auf
die nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung von Kern-
waffen gestrichen wurde,

127 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Äquatorialguinea, Au-
stralien, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile,
Costa Rica, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Finnland, Gabun,
Guatemala, Guinea, Haiti, Irak, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kanada,
Kroatien, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Montenegro, Nepal, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Salomonen, Samoa, Schweiz, Serbien, Slo-
wenien, Spanien, Swasiland, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Ukraine, Uruguay, Vereinigte Republik Tansa-
nia und Zypern.

128 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
129 Siehe Resolution 60/1.
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unter Hinweis auf die Beschlüsse und die Resolution der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprü-
fung und Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen130 sowie auf das Schlussdokument der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprü-
fung des Vertrags131,

in der Erwägung, dass die Festigung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit und die Förderung der nuklea-
ren Abrüstung einander verstärken, 

bekräftigend, dass weitere Fortschritte bei der nuklearen
Abrüstung zur Konsolidierung des internationalen Nichtver-
breitungsregimes für Kernwaffen und so zur Sicherung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beitragen
werden,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die zuneh-
menden Gefahren, die von der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, unter anderem Kernwaffen, ausgehen, na-
mentlich über die durch Verbreitungsnetzwerke verursachten
Gefahren,

anerkennend, wie wichtig es ist, die Resolution 1718
(2006) des Sicherheitsrats vom 14. Oktober 2006 betreffend
den von der Demokratischen Volksrepublik Korea am 9. Ok-
tober 2006 bekannt gegebenen Nuklearversuch durchzufüh-
ren, und gleichzeitig die jüngsten bei den Sechs-Parteien-Ge-
sprächen erzielten Fortschritte begrüßend,

1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Vertrags-
staaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen128 ihren Verpflichtungen nach allen Artikeln des
Vertrags nachkommen;

2. hebt die Wichtigkeit eines wirksamen Prozesses zur
Überprüfung des Vertrags hervor, begrüßt die erfolgreiche
Aufnahme des Überprüfungsprozesses für 2010 mit der Ab-
haltung der ersten Tagung des Vorbereitungsausschusses im
Jahr 2007 und fordert alle Vertragsstaaten auf, gemeinsam
darauf hinzuwirken, dass die zweite Tagung des Vorberei-
tungsausschusses im Jahr 2008 konstruktiv verläuft, um einen
erfolgreichen Ausgang der Konferenz der Vertragsparteien
im Jahr 2010 zur Überprüfung des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen zu ermöglichen;

3. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Staaten
Vertragsparteien des Vertrags werden, und fordert die Staa-
ten, die nicht Vertragsparteien sind, auf, dem Vertrag unver-
züglich und bedingungslos als Nichtkernwaffenstaaten beizu-
treten und bis zu ihrem Beitritt alles zu unterlassen, was sei-
nem Ziel und Zweck zuwiderlaufen könnte, und konkrete
Schritte zur Unterstützung des Vertrags zu unternehmen;

4. befürwortet weitere Schritte zur nuklearen Abrü-
stung, zu der alle Vertragsstaaten nach Artikel VI des Ver-
trags verpflichtet sind, namentlich einschneidendere Reduzie-
rungen aller Arten von Kernwaffen, und unterstreicht, wie
wichtig es ist, dass in dem Bemühen um die Beseitigung der
Kernwaffen die Grundsätze der Unumkehrbarkeit, der Verifi-
zierbarkeit und der erhöhten Transparenz in einer Weise An-
wendung finden, die die internationale Stabilität und unver-
minderte Sicherheit für alle fördert;

5. ermutigt die Russische Föderation und die Vereinig-
ten Staaten von Amerika, den Vertrag über die Reduzierung
der strategischen Offensivwaffen132 vollständig durchzufüh-
ren, ein Schritt, der die nukleare Abrüstung weiter voranbrin-
gen sollte, und Kernwaffenreduzierungen vorzunehmen, die
über das im Vertrag vorgesehene Maß hinausgehen, und be-
grüßt gleichzeitig die von den Kernwaffenstaaten, einschließ-
lich der Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten
von Amerika, erzielten Fortschritte im Hinblick auf die Redu-
zierung der Kernwaffen;

6. legt den Staaten nahe, im Rahmen der internationa-
len Zusammenarbeit auch weiterhin zu den Anstrengungen
zur Reduzierung von Kernwaffenmaterial beizutragen;

7. fordert die Kernwaffenstaaten auf, die Einsatzfähig-
keit der Kernwaffensysteme weiter zu vermindern und so die
internationale Stabilität und Sicherheit zu fördern;

8. betont die Notwendigkeit, die Bedeutung von Kern-
waffen in der Sicherheitspolitik zu vermindern, um das Risi-
ko eines Einsatzes dieser Waffen auf ein Mindestmaß zu be-
schränken und den Prozess ihrer vollständigen Beseitigung zu
erleichtern, in einer die internationale Stabilität fördernden
Weise und beruhend auf dem Grundsatz der unverminderten
Sicherheit für alle;

9. fordert alle Staaten, die den Vertrag über das umfas-
sende Verbot von Nuklearversuchen133 noch nicht unterzeich-
net und ratifiziert haben, nachdrücklich auf, dies bei frühester
Gelegenheit zu tun, damit er bald in Kraft treten kann, betont,
wie wichtig es ist, die bestehenden Moratorien für Kernwaf-
fenversuchsexplosionen bis zum Inkrafttreten des Vertrags
beizubehalten, und bekräftigt, wie wichtig es ist, das Verifi-
kationsregime des Vertrags weiterzuentwickeln, darunter das
internationale Überwachungssystem, das erforderlich sein
wird, um die Einhaltung des Vertrags sicherzustellen;

10. fordert die Abrüstungskonferenz auf, angesichts der
Entwicklungen in diesem Jahr in der Konferenz ihre Sachar-
beit unverzüglich in vollem Umfang wieder aufzunehmen;

11. betont, wie wichtig es ist, sofort Verhandlungen
über einen Vertrag über das Verbot der Herstellung von spalt-
barem Material aufzunehmen und zu einem raschen Vertrags-
abschluss zu gelangen, und fordert alle Kernwaffenstaaten

130 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
131 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV)).

132 Siehe CD/1674.
133 Siehe Resolution 50/245. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 1998 II S. 1210.
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und die Staaten, die nicht Vertragspartei des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen sind, auf, bis zum Inkraft-
treten des Vertrags ein Moratorium für die Herstellung von
spaltbarem Material für alle Kernwaffen oder sonstigen Kern-
sprengkörper zu erklären;

12. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen zu
unternehmen, um die Verbreitung von Kernwaffen und ande-
ren Massenvernichtungswaffen sowie ihren Trägersystemen
zu verhindern und einzudämmen;

13. betont, wie wichtig es ist, weitere Anstrengungen zu
Gunsten der Nichtverbreitung zu unternehmen, namentlich
zur weltweiten Anwendung der umfassenden Sicherungsab-
kommen der Internationalen Atomenergie-Organisation und
des vom Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-
Organisation am 15. Mai 1997 gebilligten Musterzusatzpro-
tokolls zu dem/den Abkommen zwischen dem/den Staat(en)
und der Internationalen Atomenergie-Organisation betreffend
die Anwendung der Sicherungsmaßnahmen134 und zur voll-
ständigen Durchführung der einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats, namentlich Resolution 1540 (2004) vom
28. April 2004;

14. ermutigt alle Staaten, die Empfehlungen in dem Be-
richt des Generalsekretärs über die Studie der Vereinten Na-
tionen über Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung, der
der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung vorgelegt wurde135, soweit angezeigt durch konkrete
Maßnahmen umzusetzen und freiwillig Informationen über
ihre diesbezüglichen Bemühungen weiterzugeben;

15. befürwortet die konstruktive Rolle der Zivilgesell-
schaft bei der Förderung der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen und der nuklearen Abrüstung.

RESOLUTION 62/38
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)136.

62/38. Regionale Abrüstung
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. De-
zember 1990, 46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/52 J vom
9. Dezember 1992, 48/75 I vom 16. Dezember 1993, 49/75 N
vom 15. Dezember 1994, 50/70 K vom 12. Dezember 1995,
51/45 K vom 10. Dezember 1996, 52/38 P vom 9. Dezember
1997, 53/77 O vom 4. Dezember 1998, 54/54 N vom 1. De-
zember 1999, 55/33 O vom 20. November 2000, 56/24 H vom
29. November 2001, 57/76 vom 22. November 2002, 58/38

vom 8. Dezember 2003, 59/89 vom 3. Dezember 2004, 60/63
vom 8. Dezember 2005 und 61/80 vom 6. Dezember 2006
über regionale Abrüstung,

die Auffassung vertretend, dass die Bemühungen der in-
ternationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des Ide-
als der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet sind
von der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach wah-
rem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der
Kriegsgefahr und der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger
und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke,

in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staa-
ten, bei der Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen die
in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und
Grundsätze zu achten,

im Hinblick darauf, dass auf der zehnten Sondertagung
der Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fort-
schritte auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen Ab-
rüstung verabschiedet wurden137,

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen
für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltwei-
ten Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf ihrer
Arbeitstagung 1993 verabschiedet wurden138,

es begrüßend, dass sich in den letzten Jahren dank der
Verhandlungen zwischen den beiden Supermächten Aussich-
ten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung eröff-
net haben,

Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten Vor-
schlägen zur Abrüstung auf regionaler und subregionaler
Ebene,

in Anbetracht der Bedeutung vertrauensbildender Maß-
nahmen für den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und
internationaler Ebene,

überzeugt, dass Anstrengungen der Länder zur Förderung
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der beson-
deren Gegebenheiten der jeweiligen Region und im Einklang
mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit auf dem
niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit aller Staaten stär-
ken und so durch die Verminderung des Risikos regionaler
Konflikte zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit
beitragen würden,

1. betont, dass nachhaltige Anstrengungen im Rahmen
der Abrüstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der
gesamten Bandbreite der Abrüstungsfragen zu erzielen;

2. erklärt, dass weltweite und regionale Abrüstungsan-
sätze einander ergänzen und daher im Hinblick auf die Förde-
rung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und inter-
nationaler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten;134 International Atomic Energy Agency, INFCIRC/540 (Korrigierte

Fassung).
135 A/57/124.
136 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Ecuador, Indonesien,
Jordanien, Kolumbien, Kuwait, Liberia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Pe-
ru, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Sudan und Türkei.

137 Siehe Resolution S-10/2.
138 Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Sup-
plement No. 42 (A/48/42), Anhang II.
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3. fordert die Staaten auf, wo immer möglich, Überein-
künfte über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, über Abrü-
stung und über vertrauensbildende Maßnahmen auf regiona-
ler und subregionaler Ebene zu schließen;

4. begrüßt die von einigen Ländern auf regionaler und
subregionaler Ebene ergriffenen Initiativen zu Gunsten der
Abrüstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Si-
cherheit;

5. unterstützt und befürwortet die Anstrengungen, die
zur Förderung vertrauensbildender Maßnahmen auf regiona-
ler und subregionaler Ebene unternommen werden, um regio-
nale Spannungen abzubauen und Maßnahmen zur Abrüstung
und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und
subregionaler Ebene zu fördern;

6. beschließt, den Punkt „Regionale Abrüstung“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 62/39

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 127 Stimmen bei 27 Ge-
genstimmen und 27 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)139.

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Äquatorialguinea, Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsua-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Gha-
na, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap
Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait,
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Ma-
laysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruan-
da, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Sierra Leone, Sim-
babwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uruguay,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Re-
publik. 

Dagegen: Albanien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Island, Israel, Italien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Palau, Polen, Portu-
gal, Russische Föderation, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Australien,
Belarus, Bosnien und Herzegowina, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Japan, Kanada, Ka-
sachstan, Kirgisistan, Kroatien, Liechtenstein, Marshallinseln, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Montenegro, Repu-
blik Korea, Rumänien, Schweiz, Serbien, Tadschikistan, Ukraine,
Usbekistan, Zypern.

62/39. Folgemaßnahmen zu dem Gutachten des Inter-
nationalen Gerichtshofs über die Rechtmäßigkeit
der Drohung mit oder des Einsatzes von Kern-
waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 K vom 15. De-
zember 1994, 51/45 M vom 10. Dezember 1996, 52/38 O
vom 9. Dezember 1997, 53/77 W vom 4. Dezember 1998,
54/54 Q vom 1. Dezember 1999, 55/33 X vom 20. November
2000, 56/24 S vom 29. November 2001, 57/85 vom 22. No-
vember 2002, 58/46 vom 8. Dezember 2003, 59/83 vom
3. Dezember 2004, 60/76 vom 8. Dezember 2005 und 61/83
vom 6. Dezember 2006,

überzeugt, dass der Fortbestand von Kernwaffen eine Be-
drohung der ganzen Menschheit darstellt und dass ihr Einsatz
katastrophale Folgen für das gesamte Leben auf der Erde hät-
te, und in dem Bewusstsein, dass der einzige Schutz vor einer
nuklearen Katastrophe die vollständige Beseitigung von
Kernwaffen und die Gewissheit ist, dass diese Waffen nie
wieder hergestellt werden,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der
Kernwaffen und der Schaffung einer von Kernwaffen freien
Welt,

eingedenk der in Artikel VI des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen140 eingegangenen feierlichen
Verpflichtungen der Vertragsstaaten, insbesondere in redli-
cher Absicht Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur
baldigen Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur nu-
klearen Abrüstung zu führen,

unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele für die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen und die nukleare Abrüstung, die
auf der Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur Über-
prüfung und Verlängerung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen verabschiedet wurden141,

139 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Benin, Bolivien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische
Republik), Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Katar, Kuba, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische Dschamahiri-
ja, Malaysia, Mali, Mexiko, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Pe-
ru, Philippinen, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Syrische Arabische Re-
publik, Thailand, Uruguay und Vietnam.

140 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
141 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I
(NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2.



II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses

138

betonend, dass sich die Kernwaffenstaaten auf der Konfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen un-
missverständlich dazu verpflichtet haben, die vollständige
Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände mit dem Ziel der nu-
klearen Abrüstung herbeizuführen142,

unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 50/245
vom 10. September 1996 den Vertrag über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen verabschiedet hat, und mit dem
Ausdruck ihrer Befriedigung über die wachsende Zahl von
Staaten, die den Vertrag unterzeichnet und ratifiziert haben,

mit Befriedigung feststellend, dass der Antarktis-Ver-
trag143 und die Verträge von Tlatelolco144, Rarotonga145, Bang-
kok146, Pelindaba147 und Semipalatinsk148 sowie der kernwaf-
fenfreie Status der Mongolei die gesamte südliche Hemisphä-
re und die in diesen Verträgen erfassten angrenzenden Gebie-
te schrittweise von Kernwaffen befreien,

betonend, wie wichtig es ist, alle bestehenden mit Kern-
waffen zusammenhängenden Abrüstungs-, Rüstungskontroll-
und Rüstungsreduzierungsmaßnahmen zu verstärken,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer multilateral aus-
gehandelten, rechtsverbindlichen Übereinkunft zur Sicherung
der Nichtkernwaffenstaaten gegen die Androhung des Einsat-
zes oder den Einsatz von Kernwaffen,

in Bekräftigung der zentralen Rolle der Abrüstungskonfe-
renz als des einzigen multilateralen Forums für Abrüstungs-
verhandlungen und mit Bedauern darüber, dass bei den Abrü-
stungsverhandlungen, insbesondere über nukleare Abrüstung,
in der Konferenz auf ihrer Tagung 2007 keine Fortschritte er-
zielt wurden,

betonend, dass es notwendig ist, dass die Abrüstungskon-
ferenz mit den Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur
vollständigen Beseitigung der Kernwaffen innerhalb einer
festgelegten Frist beginnt,

mit dem Ausdruck ihres Bedauerns darüber, dass auf der
Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2005 zur Überprü-

fung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
in keiner der Sachfragen eine Einigung erzielt wurde,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über das Aus-
bleiben von Fortschritten bei der Durchführung der dreizehn
Schritte zur Anwendung von Artikel VI des Vertrags über die
Nichtverbreitung von Kernwaffen, die auf der Konferenz der
Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags
vereinbart wurden149,

in dem Wunsche, das Ziel eines rechtsverbindlichen Ver-
bots der Entwicklung, Herstellung, Erprobung, Dislozierung,
Lagerung, Androhung des Einsatzes oder des Einsatzes von
Kernwaffen sowie der Vernichtung dieser Waffen unter wirk-
samer internationaler Kontrolle zu verwirklichen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen150,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Teilen im Be-
richt des Generalsekretärs, die sich auf die Durchführung der
Resolution 61/83 beziehen151,

1. unterstreicht erneut die einstimmige Schlussfolge-
rung des Internationalen Gerichtshofs, wonach eine Ver-
pflichtung besteht, in redlicher Absicht Verhandlungen mit
dem Ziel der nuklearen Abrüstung in all ihren Aspekten und
unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle zu
führen und zu einem Abschluss zu bringen;

2. fordert alle Staaten erneut auf, dieser Verpflichtung
umgehend nachzukommen, indem sie multilaterale Verhand-
lungen aufnehmen, die zum baldigen Abschluss eines Kern-
waffenübereinkommens führen, das die Entwicklung, Her-
stellung, Erprobung, Dislozierung, Lagerung, Weitergabe,
Androhung des Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaffen
verbietet und das die Vernichtung solcher Waffen vorsieht;

3. ersucht alle Staaten, den Generalsekretär über die
Anstrengungen und Maßnahmen zu unterrichten, die sie zur
Durchführung dieser Resolution und im Hinblick auf die nu-
kleare Abrüstung ergriffen haben, und ersucht den Generalse-
kretär, die Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung über diese Informationen zu unterrichten;

4. beschließt, den Punkt „Folgemaßnahmen zu dem
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Recht-
mäßigkeit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaf-
fen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten
Tagung aufzunehmen.

142 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs“, Ziff. 15:6.
143 United Nations, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 1978 II S. 1517; öBGBl. Nr. 39/1988; AS
1990 1925.
144 Ebd., Vol. 634, Nr. 9068.
145 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 10: 1985
(United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), Anhang VII.
146 United Nations, Treaty Series, Vol. 1981, Nr. 33873.
147 A/50/426, Anlage.
148 Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Zentralasien.

149 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs“, Ziff. 15.
150 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
151 A/62/165 und Add.1.
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RESOLUTION 62/40

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)152.

62/40. Verhütung des unerlaubten Transfers tragbarer
Flugabwehrsysteme, des unbefugten Zugangs zu
ihnen und ihres unbefugten Einsatzes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/42 und 58/54 vom
8. Dezember 2003, 58/241 vom 23. Dezember 2003, 59/90
vom 3. Dezember 2004, 60/77 vom 8. Dezember 2005 und
60/288 vom 8. September 2006 sowie auf ihren Beschluss
60/519 vom 8. Dezember 2005,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

in Anerkennung des genehmigten Handels mit tragbaren
Flugabwehrsystemen zwischen Regierungen,

sowie in Anerkennung des legitimen Rechts von Regie-
rungen, tragbare Flugabwehrsysteme im Interesse ihrer natio-
nalen Sicherheit und Selbstverteidigung herzustellen, einzu-
führen, auszuführen, weiterzugeben und zu besitzen,

in Anbetracht der Bedrohung, die von dem unerlaubten
Transfer tragbarer Flugabwehrsysteme, dem unbefugten Zu-
gang zu ihnen und ihrem unbefugten Einsatz für die Zivilluft-
fahrt, die Friedenssicherung, das Krisenmanagement und die
Sicherheit ausgeht,

unter Berücksichtigung dessen, dass tragbare Flugab-
wehrsysteme leicht zu transportieren, zu verbergen, abzufeu-
ern und unter bestimmten Umständen zu erlangen sind,

in der Erkenntnis, dass es im Kontext des verstärkten in-
ternationalen Kampfes gegen den globalen Terrorismus be-
sonders wichtig ist, wirksame Kontrolle über tragbare Flug-
abwehrsysteme auszuüben,

in der Überzeugung, dass es geboten ist, wirksame natio-
nale Kontrolle über Transfers tragbarer Flugabwehrsysteme
und der dazugehörigen Schulungsmaterialien und Gebrauchs-
anweisungen auszuüben und die Bestände an diesen Waffen
sicher und wirksam zu verwalten,

in Anerkennung der unterstützenden Rolle des unbefugten
Transfers sachdienlicher Materialien und Informationen bei
der unerlaubten Herstellung und dem unerlaubten Transfer
tragbarer Flugabwehrsysteme und damit zusammenhängen-
der Komponenten,

unter Begrüßung der Anstrengungen, die verschiedene in-
ternationale und regionale Foren derzeit unternehmen, und
Kenntnis nehmend von den Erklärungen, die sie abgeben, um
die Transportsicherheit zu verbessern und die Verwaltung der
Bestände an tragbaren Flugabwehrsystemen zu stärken, um
den unerlaubten Transfer dieser Waffen, den unbefugten Zu-
gang zu ihnen und ihren unbefugten Einsatz zu verhüten,

feststellend, wie wichtig Informationsaustausch und
Transparenz beim Handel mit tragbaren Flugabwehrsystemen
sind, um Vertrauen und Sicherheit zwischen den Staaten auf-
zubauen und den unerlaubten Handel mit diesen Waffen so-
wie den unbefugten Zugang zu ihnen zu verhüten,

in Anerkennung der beträchtlichen Anstrengungen, die ei-
nige Mitgliedstaaten unternehmen, um die von der zuständi-
gen nationalen Behörde für überschüssig erklärten tragbaren
Flugabwehrsysteme freiwillig einzusammeln, sicherzustellen
und zu zerstören,

1. hebt hervor, wie wichtig die uneingeschränkte
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ist,
das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde153;

2. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die
gegenwärtigen internationalen, regionalen und nationalen
Anstrengungen zur Bekämpfung und Verhütung des uner-
laubten Transfers tragbarer Flugabwehrsysteme, des unbe-
fugten Zugangs zu ihnen und ihres unbefugten Einsatzes zu
unterstützen;

3. betont, wie wichtig es ist, wirksame und umfassende
nationale Kontrollen über die Herstellung, die Lagerung, den
Transfer und die Vermittlung tragbarer Flugabwehrsysteme
auszuüben, um den unerlaubten Handel mit diesen Waffen,
den dazugehörigen Komponenten sowie mit Schulungsmate-
rialien und Gebrauchsanweisungen, den unbefugten Zugang
zu ihnen und ihren unbefugten Einsatz zu verhüten;

4. legt den Mitgliedstaaten nahe, Rechts- und sonstige
Vorschriften und Verfahren sowie Praktiken zur Verwaltung
der Bestände aufzustellen oder zu verbessern und andere
Staaten auf Antrag dabei zu unterstützen, um wirksame Kon-
trolle über den Zugang zu tragbaren Flugabwehrsystemen
und ihren Transfer auszuüben, damit die unerlaubte Vermitt-
lung dieser Waffen, ihr unerlaubter Transfer, der unbefugte
Zugang zu ihnen und ihr unbefugter Einsatz verhütet wird;

152 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Au-
stralien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Irland, Israel, Itali-
en, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Ke-
nia, Kroatien, Lettland, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco,
Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Papua-
Neuguinea, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Födera-
tion, Sambia, Samoa, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
und Zypern.

153 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf. 
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5. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, im Ein-
klang mit den in ihrem Recht und ihrer Verfassung vorgese-
henen Verfahren Rechts- und sonstige Vorschriften und Ver-
fahren aufzustellen oder zu verbessern, um den Transfer trag-
barer Flugabwehrsysteme an nichtstaatliche Endnutzer zu
verbieten, und sicherzustellen, dass Ausfuhren dieser Waffen
nur an Regierungen oder von einer Regierung bevollmächtig-
te Mittler erfolgen;

6. befürwortet Initiativen zum Austausch von Informa-
tionen und zur Mobilisierung von Ressourcen und Fachwis-
sen, um Staaten auf Antrag dabei behilflich zu sein, nationale
Kontrollen und Praktiken zur Verwaltung von Beständen zu
verbessern, mit dem Ziel, den unbefugten Zugang zu tragba-
ren Flugabwehrsystemen sowie ihren unbefugten Einsatz und
Transfer zu verhüten sowie gegebenenfalls überschüssige
oder veraltete Bestände an diesen Waffen zu vernichten;

7. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 62/41
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 164 Stimmen ohne Ge-
genstimmen bei 18 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)154:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam,
Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Leso-
tho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mar-
shallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Palau, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Ruanda, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Soma-
lia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland,
Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern. 

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Ägypten, Demokratische Volksrepublik Korea,

Indien, Iran (Islamische Republik), Israel, Kirgisistan, Kuba, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Myanmar, Nepal, Paki-
stan, Republik Korea, Russische Föderation, Syrische Arabische
Republik, Usbekistan, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam.

62/41. Durchführung des Übereinkommens über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstel-
lung und der Weitergabe von Antipersonenmi-
nen und über deren Vernichtung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 B vom 1. De-
zember 1999, 55/33 V vom 20. November 2000, 56/24 M
vom 29. November 2001, 57/74 vom 22. November 2002,
58/53 vom 8. Dezember 2003, 59/84 vom 3. Dezember 2004,
60/80 vom 8. Dezember 2005 und 61/84 vom 6. Dezember
2006,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, das Leiden und
Sterben zu beenden, das durch Antipersonenminen verursacht
wird, die jede Woche Hunderte von Menschen, überwiegend
unschuldige, wehrlose Zivilpersonen und insbesondere Kin-
der, töten oder verstümmeln, die wirtschaftliche Entwicklung
und den Wiederaufbau behindern, die Rückführung von
Flüchtlingen und Binnenvertriebenen erschweren und noch
Jahre nach ihrer Verlegung weitere schwerwiegende Folgen
nach sich ziehen,

überzeugt von der Notwendigkeit, dass sie auf wirksame
und aufeinander abgestimmte Weise ihr Möglichstes beiträgt,
um sich der Herausforderung zu stellen, die auf der ganzen
Welt verlegten Antipersonenminen zu räumen und deren Ver-
nichtung sicherzustellen,

in dem Wunsch, bei der Gewährleistung der Unterstützung
der Fürsorge und Rehabilitation einschließlich der sozialen
und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von Minenopfern
ihr Möglichstes zu tun,

unter Hinweis darauf, dass es 2007 zehn Jahre her ist, seit
das Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der La-
gerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antiperso-
nenminen und über deren Vernichtung155 angenommen und
zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, und das Inkrafttreten
des Übereinkommens am 1. März 1999 begrüßend,

erfreut über die Bemühungen zur Durchführung des
Übereinkommens und die beträchtlichen Fortschritte in Rich-
tung auf das Ziel, das durch Antipersonenminen verursachte
Leid für alle Menschen für immer zu beenden, sowie über die
regelmäßige Berichterstattung über diese Fortschritte,

unter Hinweis auf die ersten sieben Treffen der Vertrags-
staaten des Übereinkommens, die in Maputo (1999)156, Genf

154 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Australien, Jordanien und Kroatien.

155 United Nations, Treaty Series, Vol. 2056, Nr. 35597. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1998 II S. 778; LGBl. 1999
Nr. 229; öBGBl. III Nr. 38/1999; AS 2003 3133.
156 Siehe APLC/MSP.1/1999/1.
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(2000)157, Managua (2001)158, Genf (2002)159, Bangkok
(2003)160, Zagreb (2005)161 und Genf (2006)162 stattfanden,
und auf die erste Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprü-
fung des Übereinkommens in Nairobi (2004)163,

mit Befriedigung feststellend, dass weitere Staaten das
Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm bei-
getreten sind, sodass jetzt insgesamt einhundertfünfundfünf-
zig Staaten die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen
formell akzeptiert haben,

dem Wunsch Nachdruck verleihend, alle Staaten für den
Beitritt zu diesem Übereinkommen zu gewinnen, sowie ent-
schlossen, nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung
hinzuwirken,

mit Bedauern feststellend, dass Antipersonenminen nach
wie vor weltweit bei Konflikten eingesetzt werden, was
menschliches Leid zur Folge hat und die Entwicklung in der
Konfliktfolgezeit behindert,

1. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen über das
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernich-
tung155 noch nicht unterzeichnet haben, ihm unverzüglich bei-
zutreten;

2. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, nachdrücklich auf,
es unverzüglich zu ratifizieren;

3. betont, wie wichtig die volle und wirksame Durch-
führung und Einhaltung des Übereinkommens ist, so auch
durch die weitere Durchführung des Aktionsplans von Nairo-
bi 2005-2009164;

4. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf, dem
Generalsekretär die in Artikel 7 des Übereinkommens ver-
langten Informationen vollständig und fristgerecht zu unter-
breiten, mit dem Ziel, die Transparenz und die Einhaltung des
Übereinkommens zu fördern;

5. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen noch
nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beige-
treten sind, auf freiwilliger Basis Informationen bereitzustel-
len, damit die weltweiten Anstrengungen zur Minenbekämp-
fung wirksamer werden;

6. fordert alle Staaten und anderen in Betracht kom-
menden Parteien erneut auf, zusammenzuarbeiten, um die
Fürsorge, Rehabilitation und soziale und wirtschaftliche Wie-
dereingliederung von Minenopfern, Aufklärungsprogramme
über die Minengefahr sowie die Räumung und Vernichtung

von auf der ganzen Welt verlegten oder gelagerten Antiperso-
nenminen zu fördern, zu unterstützen und voranzubringen;

7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin auf höchster politischer Ebene mit dieser Frage zu
befassen und, sofern sie dazu in der Lage sind, durch bilatera-
le, subregionale, regionale und multilaterale Kontakte, Infor-
mationstätigkeiten, Seminare und andere Mittel auf den Bei-
tritt zu dem Übereinkommen hinzuwirken;

8. bittet und ermutigt erneut alle interessierten Staaten,
die Vereinten Nationen, sonstige in Betracht kommende in-
ternationale Organisationen oder Institutionen, Regionalorga-
nisationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und
die einschlägigen nichtstaatlichen Organisationen, an dem
achten Treffen der Vertragsstaaten des Übereinkommens
vom 18. bis 22. November 2007 in Jordanien teilzunehmen
und sich an dem auf dem ersten Treffen der Vertragsstaaten
festgelegten und auf den folgenden Treffen der Vertragsstaa-
ten weiter ausgebauten Arbeitsprogramm für die Zeit zwi-
schen den Treffen zu beteiligen;

9. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Arti-
kel 11 Absatz 2 des Übereinkommens die Vorbereitungen zu
treffen, die für die Einberufung des nächsten Treffens der
Vertragsstaaten notwendig sind, und bis zur Fassung eines
Beschlusses auf dem achten Treffen der Vertragsstaaten im
Namen der Vertragsstaaten und im Einklang mit Artikel 11
Absatz 4 des Übereinkommens diejenigen Staaten, die nicht
Vertragsparteien des Übereinkommens sind, sowie die Ver-
einten Nationen, sonstige einschlägige internationale Organi-
sationen oder Institutionen, Regionalorganisationen, das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz und die einschlägigen
nichtstaatlichen Organisationen einzuladen, als Beobachter
an dem neunten Treffen der Vertragsstaaten teilzunehmen;

10. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.

RESOLUTION 62/42

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 117 Stimmen bei 47 Ge-
genstimmen und 17 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77) 165:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Äquatorialguinea, Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsua-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada,

157 Siehe APLC/MSP.2/2000/1
158 Siehe APLC/MSP.3/2001/1.
159 Siehe APLC/MSP.4/2002/1.
160 Siehe APLC/MSP.5/2003/5.
161 Siehe APLC/MSP.6/2005/5.
162 Siehe APLC/MSP.7/2006/5.
163 Siehe APLC/CONF/2004/5 und Corr.1.
164 Ebd., Teil III.

165 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darus-
salam, Burkina Faso, Dominikanische Republik, Guinea, Haiti, Indone-
sien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kon-
go, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Namibia,
Nepal, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Uganda,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vietnam und Zentralafrikanische
Republik.
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Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
donesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jor-
danien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar,
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruan-
da, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Sau-
di-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Soma-
lia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die
Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische
Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tunesien, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik. 

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Island, Israel, Italien, Kanada,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Marshall-
inseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco,
Montenegro, Niederlande, Norwegen, Palau, Polen, Portugal, Ru-
mänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte
Staaten von Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Indien, Ir-
land, Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Malta, Mauritius, Öster-
reich, Pakistan, Republik Korea, Russische Föderation, Schwe-
den, Tadschikistan, Usbekistan. 

62/42. Nukleare Abrüstung
Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/75 E vom 15. De-
zember 1994 über die schrittweise Verringerung der nuklea-
ren Bedrohung sowie ihre Resolutionen 50/70 P vom 12. De-
zember 1995, 51/45 O vom 10. Dezember 1996, 52/38 L vom
9. Dezember 1997, 53/77 X vom 4. Dezember 1998, 54/54 P
vom 1. Dezember 1999, 55/33 T vom 20. November 2000,
56/24 R vom 29. November 2001, 57/79 vom 22. November
2002, 58/56 vom 8. Dezember 2003, 59/77 vom 3. Dezember
2004, 60/70 vom 8. Dezember 2005 und 61/78 vom 6. De-
zember 2006 über nukleare Abrüstung,

in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der
Kernwaffen und der Schaffung einer von Kernwaffen freien
Welt,

eingedenk dessen, dass das Übereinkommen von 1972
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf-
fen sowie über die Vernichtung solcher Waffen166 und das
Übereinkommen von 1993 über das Verbot der Entwicklung,
Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen

und über die Vernichtung solcher Waffen167 bereits Rechts-
ordnungen für das vollständige Verbot von biologischen be-
ziehungsweise chemischen Waffen geschaffen haben, und
entschlossen, ein Übereinkommen über das Verbot der Ent-
wicklung, Erprobung, Herstellung, Lagerung, Ausleihung,
Weitergabe, des Einsatzes und der Androhung des Einsatzes
von Kernwaffen und über deren Vernichtung herbeizuführen
und ein solches internationales Übereinkommen möglichst
bald zum Abschluss zu bringen,

in der Erwägung, dass nunmehr die Voraussetzungen für
die Schaffung einer kernwaffenfreien Welt gegeben sind, und
betonend, dass konkrete praktische Schritte unternommen
werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen,

eingedenk der Ziffer 50 des Schlussdokuments der zehn-
ten Sondertagung der Generalversammlung168, der ersten Son-
dertagung über Abrüstung, in der die dringende Aushandlung
von Übereinkünften über die Einstellung der qualitativen
Verbesserung und Weiterentwicklung von Kernwaffensyste-
men und die Erstellung eines umfassenden Stufenprogramms,
nach Möglichkeit mit vereinbarten Zeitplänen, zur schrittwei-
sen und ausgewogenen Reduzierung der Kernwaffen und ih-
rer Trägersysteme gefordert wird, das so bald wie möglich zu
ihrer endgültigen und vollständigen Beseitigung führt,

in Bekräftigung der Überzeugung der Vertragsstaaten des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen169, dass
der Vertrag ein Eckpfeiler der Nichtverbreitung von Kern-
waffen und der nuklearen Abrüstung ist, sowie der Wichtig-
keit des Beschlusses über die Stärkung des Prozesses zur
Überprüfung des Vertrags, des Beschlusses über die Grund-
sätze und Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der
nuklearen Abrüstung, des Beschlusses über die Verlängerung
des Vertrags und der Resolution über den Nahen Osten, die
von der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur
Überprüfung und Verlängerung des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen verabschiedet wurden170,

betonend, wie wichtig die von den Vertragsstaaten in dem
Schlussdokument der Konferenz von 2000 der Vertragspar-
teien zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen vereinbarten dreizehn Schritte für die syste-
matischen und schrittweisen Bemühungen zur Verwirkli-
chung des Ziels der nuklearen Abrüstung bis hin zur vollstän-
digen Beseitigung der Kernwaffen sind171,

166 United Nations, Treaty Series, Vol. 1015, Nr. 14860. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1983 II S. 132; LGBl. 1991
Nr. 64; öBGBl. Nr. 432/1975; AS 1976 1438.

167 Ebd., Vol. 1974, Nr. 33757. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1994 II S. 806; LGBl. 1999 Nr. 235; öBGBl. III Nr. 38/1997;
AS 1998 335.
168 Resolution S-10/2.
169 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471. 
170 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
171 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs“, Ziff. 15.
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von neuem darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrü-
stung in dem Schlussdokument der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung sowie von der internationalen Gemein-
schaft höchste Priorität eingeräumt wird,

erneut das baldige Inkrafttreten des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen172

 fordernd,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem Inkrafttre-
ten des Vertrags über die Reduzierung und Begrenzung der
strategischen Offensivwaffen (START I)173, dessen Vertrags-
staaten Belarus, Kasachstan, die Russische Föderation, die
Ukraine und die Vereinigten Staaten von Amerika sind,

sowie mit Anerkennung Kenntnis nehmend von dem In-
krafttreten des Vertrags zwischen der Russischen Föderation
und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Reduzie-
rung der strategischen Offensivwaffen („Moskauer Ver-
trag“)174, der einen bedeutenden Schritt zur Reduzierung der
von ihnen stationierten strategischen Kernwaffen darstellt,
und gleichzeitig weitere unumkehrbare und einschneidende
Reduzierungen ihrer Kernwaffenbestände fordernd,

ferner mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den ein-
seitigen Maßnahmen, welche die Kernwaffenstaaten zur Be-
grenzung der Kernwaffen ergriffen haben, sie zu weiteren
derartigen Maßnahmen ermutigend und dabei gleichzeitig er-
neut ihre tiefe Besorgnis bekundend über die schleppenden
Fortschritte auf dem Weg zur nuklearen Abrüstung und die
mangelnden Fortschritte seitens der Kernwaffenstaaten, die
vollständige Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände herbeizu-
führen, 

in der Erwägung, dass bilaterale, plurilaterale und multi-
laterale Verhandlungen über nukleare Abrüstung einander er-
gänzen und dass bilaterale Verhandlungen multilaterale Ver-
handlungen in dieser Hinsicht niemals ersetzen können,

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der
Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten Unterstüt-
zung für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkom-
mens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
sowie in Anbetracht der multilateralen Bemühungen inner-
halb der Abrüstungskonferenz, eine baldige Einigung über
ein solches internationales Übereinkommen zu erzielen,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des
Einsatzes von Kernwaffen vom 8. Juli 1996175 und erfreut dar-
über, dass alle Richter des Gerichtshofs einstimmig bekräftigt
haben, dass für alle Staaten eine Verpflichtung besteht, in red-
licher Absicht Verhandlungen mit dem Ziel der nuklearen
Abrüstung in all ihren Aspekten und unter strenger und wirk-

samer internationaler Kontrolle zu führen und zu einem Ab-
schluss zu bringen,

eingedenk der Ziffer 64 des Schlussdokuments der am 29.
und 30. Mai 2006 in Putrajaya (Malaysia) abgehaltenen Mini-
stertagung des Koordinierungsbüros der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder176,

unter Hinweis auf Ziffer 70 und die anderen maßgebli-
chen Empfehlungen in dem Schlussdokument der am 15. und
16. September 2006 in Havanna abgehaltenen vierzehnten
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun-
denen Länder177, worin die Abrüstungskonferenz aufgerufen
wird, so bald wie möglich und mit höchstem Vorrang einen
Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzurichten und
Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur vollständigen
Beseitigung der Kernwaffen innerhalb einer festgelegten Frist
aufzunehmen,

in Bekräftigung des konkreten Auftrags, den die General-
versammlung in ihrem Beschluss 52/492 vom 8. September
1998 der Abrüstungskommission erteilte, das Thema der nu-
klearen Abrüstung als einen ihrer sachbezogenen Haupttages-
ordnungspunkte zu erörtern,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen178, in der die Staats- und Regierungschefs den
Beschluss trafen, sich für die Beseitigung der Massenvernich-
tungswaffen, insbesondere der Kernwaffen, einzusetzen und
keine Möglichkeit zur Erreichung dieses Zieles außer Acht zu
lassen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale
Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseiti-
gung atomarer Gefahren aufzuzeigen,

bekräftigend, dass die Staaten im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen bei der Beilegung ihrer Streitigkeiten
in den internationalen Beziehungen den Einsatz oder die An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen unterlassen sollen,

im Bewusstsein der Gefahr, dass bei terroristischen Hand-
lungen Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaf-
fen, zum Einsatz kommen könnten, sowie der dringenden
Notwendigkeit, diese Gefahr durch abgestimmte internatio-
nale Bemühungen unter Kontrolle zu bringen und zu über-
winden,

1. erkennt an, dass nunmehr für alle Kernwaffenstaaten
die Zeit gekommen ist, wirksame Abrüstungsmaßnahmen zu
ergreifen, mit dem Ziel, die Beseitigung dieser Waffen zu er-
reichen;

2. bekräftigt, dass die nukleare Abrüstung und die
Nichtverbreitung von Kernwaffen zwei eng miteinander ver-
knüpfte und sich gegenseitig verstärkende Prozesse sind, die
Hand in Hand gehen müssen, und dass die echte Notwendig-
keit eines systematischen und schrittweisen Prozesses der nu-
klearen Abrüstung besteht;172 Siehe Resolution 50/245. Amtliche deutschsprachige Fassung:

dBGBl. 1998 II S. 1210. 
173 The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 16: 1991 (United
Nations publication, Sales No. E.92.IX.1), Anhang II.
174 Siehe CD/1674.
175 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.

176 A/60/1002-S/2006/718, Anlage I.
177 A/61/472-S/2006/780, Anlage I.
178 Siehe Resolution 55/2.
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3. begrüßt und befürwortet die Bemühungen, in ver-
schiedenen Teilen der Welt auf der Grundlage von zwischen
den Staaten der betreffenden Regionen aus freien Stücken ge-
schlossenen Vereinbarungen oder Abmachungen neue kern-
waffenfreie Zonen zu schaffen, die ein wirksames Mittel zur
Einschränkung der geografischen Weiterverbreitung von
Kernwaffen sind und die Sache der nuklearen Abrüstung för-
dern;

4. erkennt an, dass eine echte Notwendigkeit besteht,
die Bedeutung von Kernwaffen in den strategischen Doktri-
nen und der Sicherheitspolitik zu vermindern, um das Risiko
eines Einsatzes dieser Waffen auf ein Mindestmaß zu be-
schränken und den Prozess ihrer vollständigen Beseitigung zu
erleichtern;

5. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf,
die qualitative Verbesserung sowie die Weiterentwicklung,
Herstellung und Lagerung von atomaren Gefechtsköpfen und
ihren Trägersystemen sofort einzustellen;

6. fordert die Kernwaffenstaaten außerdem nach-
drücklich auf, als Interimsmaßnahme ihre Kernwaffen aus
dem Zustand der Alarmbereitschaft zu nehmen und sie umge-
hend zu deaktivieren und weitere konkrete Maßnahmen zu er-
greifen, um den Grad der Einsatzbereitschaft ihrer Kernwaf-
fensysteme weiter zu reduzieren;

7. ruft die Kernwaffenstaaten von neuem auf, die nu-
kleare Bedrohung schrittweise zu vermindern und wirksame
Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung durchzuführen, mit
dem Ziel, die vollständige Beseitigung dieser Waffen zu er-
reichen;

8. fordert die Kernwaffenstaaten auf, bis zur vollstän-
digen Beseitigung von Kernwaffen ein international rechts-
verbindliches Übereinkommen zu schließen, mit dem sie sich
gemeinsam verpflichten, auf den Ersteinsatz von Kernwaffen
zu verzichten, und fordert alle Staaten auf, ein international
rechtsverbindliches Übereinkommen zu schließen, in dem
den Nichtkernwaffenstaaten Sicherheitsgarantien über den
Nichteinsatz und die Nichtandrohung des Einsatzes von
Kernwaffen gegeben werden;

9. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, in
einem geeigneten Stadium als wirksame Maßnahme zur nu-
klearen Abrüstung untereinander plurilaterale Verhandlungen
über weitere einschneidende Reduzierungen der Kernwaffen
aufzunehmen;

10. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass der Grundsatz
der Unumkehrbarkeit auf den Prozess der nuklearen Abrü-
stung und der Rüstungskontroll- und Rüstungsreduzierungs-
maßnahmen für Kernwaffen und verwandte Waffen Anwen-
dung findet;

11. unterstreicht die Wichtigkeit der unmissverständli-
chen Verpflichtung, die die Kernwaffenstaaten in dem
Schlussdokument der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen eingegangen sind, die vollständige Beseiti-
gung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel
der nuklearen Abrüstung, zu der sich alle Vertragsstaaten

nach Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben179, sowie die
Bekräftigung der Vertragsstaaten, dass die vollständige Be-
seitigung der Kernwaffen die einzige absolute Garantie gegen
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaf-
fen bietet180;

12. fordert die volle und wirksame Durchführung der
dreizehn Schritte zur nuklearen Abrüstung, die in dem
Schlussdokument der Überprüfungskonferenz im Jahr 2000
enthalten sind171;

13. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, ei-
ne weitere Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaffen
auf Grund einseitiger Initiativen und als festen Bestandteil
des Prozesses der Reduzierung von Kernwaffen und der nu-
klearen Abrüstung durchzuführen;

14. fordert die sofortige Aufnahme von Verhandlungen
in der Abrüstungskonferenz über einen nichtdiskriminieren-
den, multilateralen und international und wirksam verifizier-
baren Vertrag über das Verbot der Herstellung von spaltba-
rem Material für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper
auf der Grundlage des Berichts des Sonderkoordinators181 und
des darin enthaltenen Mandats;

15. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf,
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige
Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag
enthält, mit dem Ziel, sie innerhalb von fünf Jahren abzu-
schließen;

16. fordert den Abschluss eines oder mehrerer interna-
tionaler Rechtsinstrumente über angemessene Sicherheitsga-
rantien für Nichtkernwaffenstaaten;

17. fordert außerdem das baldige Inkrafttreten und die
strenge Einhaltung des Vertrags über das umfassende Verbot
von Nuklearversuchen172;

18. bekundet ihr Bedauern darüber, dass die Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2005 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen keine Sach-
ergebnisse erzielen konnte und dass die nukleare Abrüstung
und die Nichtverbreitung von Kernwaffen in dem von der Ge-
neralversammlung verabschiedeten Ergebnis des Weltgipfels
2005182 überhaupt nicht erwähnt wurden;

19. bekundet außerdem ihr Bedauern darüber, dass die
Abrüstungskonferenz nicht in der Lage war, Anfang 2007 ei-
nen Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzusetzen,
wie von der Generalversammlung in ihrer Resolution 61/78
gefordert;

179 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article VI and
eighth to twelfth preambular paragraphs“, Ziff. 15:6. 
180 Ebd., Abschnitt „Article VII and the security of non-nuclear-weapon
States“, Ziff. 2. 
181 CD/1299.
182 Siehe Resolution 60/1.
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20. fordert die Abrüstungskonferenz von neuem auf,
Anfang 2008 mit Vorrang einen Ad-hoc-Ausschuss für nu-
kleare Abrüstung einzusetzen und Verhandlungen über ein
Stufenprogramm zur nuklearen Abrüstung und zur letztendli-
chen vollständigen Beseitigung der Kernwaffen aufzuneh-
men;

21. fordert, dass möglichst bald eine internationale Kon-
ferenz über nukleare Abrüstung unter allen Aspekten einberu-
fen wird, die konkrete Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung
benennen und behandeln soll;

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

23. beschließt, den Punkt „Nukleare Abrüstung“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 62/43

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/391, Ziff. 77)183:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Er-
itrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Ge-
orgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde,
Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kon-
go, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Pa-
lau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé

und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Ser-
bien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien,
Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Israel.

62/43. Transparenz und vertrauensbildende Maßnah-
men bei Weltraumtätigkeiten

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/66 vom 8. De-

zember 2005 und 61/75 vom 6. Dezember 2006,
erneut erklärend, dass die Verhütung eines Wettrüstens

im Weltraum eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit abwenden würde,

in dem Bewusstsein, dass im Hinblick auf die Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum, namentlich der Stationierung
von Waffen im Weltraum, weitere Maßnahmen zur Errei-
chung von Übereinkünften geprüft werden sollen,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre früheren
Resolutionen, namentlich die Resolutionen 45/55 B vom
4. Dezember 1990 und 48/74 B vom 16. Dezember 1993, in
denen unter anderem die Notwendigkeit erhöhter Transpa-
renz hervorgehoben und die Wichtigkeit vertrauensbildender
Maßnahmen als Mittel zur Erreichung des Ziels der Verhü-
tung eines Wettrüstens im Weltraum bekräftigt wurde,

sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs
vom 15. Oktober 1993 an die Generalversammlung auf ihrer
achtundvierzigsten Tagung, dessen Anlage die Studie von
Regierungssachverständigen über die Anwendung vertrau-
ensbildender Maßnahmen im Weltraum enthält184,

Kenntnis nehmend von der konstruktiven Aussprache der
Abrüstungskonferenz über dieses Thema im Jahr 2007,

sowie Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Mitglied-
staaten, die dem Generalsekretär gemäß Ziffer 1 der Resolu-
tion 61/75 konkrete Vorschläge für internationale Maßnah-
men zur Förderung der Transparenz und zur Vertrauensbil-
dung bei Weltraumtätigkeiten vorgelegt haben,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs mit konkreten Vorschlägen der Mitgliedstaaten für inter-
nationale Maßnahmen zur Förderung der Transparenz und
zur Vertrauensbildung bei Weltraumtätigkeiten185;

2. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär
auch weiterhin konkrete Vorschläge für internationale Maß-

183 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Armenien, Belarus, Belgien, Bulgarien, Chile,
China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Finnland, Griechenland, Guatemala, Indonesien,
Irland, Italien, Kamerun, Kasachstan, Kirgisistan, Kuba, Luxemburg,
Malta, Mongolei, Myanmar, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Pakistan, Portugal, Rumänien, Russische Föderation,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, Tadschikistan, Tür-
kei, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vietnam und Zypern.

184 A/48/305 und Corr.1.
185 A/62/114 und Add.1.
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nahmen zur Förderung der Transparenz und zur Vertrauens-
bildung bei Weltraumtätigkeiten vorzulegen, im Interesse der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
und der Förderung der internationalen Zusammenarbeit sowie
der Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht vor-
zulegen, der einen Anhang mit konkreten Vorschlägen der
Mitgliedstaaten für internationale Maßnahmen zur Förderung
der Transparenz und zur Vertrauensbildung bei Weltraumtä-
tigkeiten enthält;

4. beschließt, den Punkt „Transparenz und vertrauens-
bildende Maßnahmen bei Weltraumtätigkeiten“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 62/44

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 177 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/391, Ziff. 77)186:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien,
Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussa-
lam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun,
Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
maika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kana-
da, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien,
Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon,
Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongo-
lei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman,
Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Re-
publik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Toba-
go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,

Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik,
Zypern. 

Dagegen: Indien.
Enthaltung: Bhutan.

62/44. Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler
und subregionaler Ebene

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 J vom 16. De-
zember 1993, 49/75 O vom 15. Dezember 1994, 50/70 L vom
12. Dezember 1995, 51/45 Q vom 10. Dezember 1996,
52/38 Q vom 9. Dezember 1997, 53/77 P vom 4. Dezember
1998, 54/54 M vom 1. Dezember 1999, 55/33 P vom 20. No-
vember 2000, 56/24 I vom 29. November 2001, 57/77 vom
22. November 2002, 58/39 vom 8. Dezember 2003, 59/88
vom 3. Dezember 2004, 60/75 vom 8. Dezember 2005 und
61/82 vom 6. Dezember 2006,

in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die kon-
ventionelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens
und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene
spielt,

überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskontrolle in
erster Linie auf regionaler und subregionaler Ebene durchge-
führt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die
meisten Bedrohungen für den Frieden und die Sicherheit vor
allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Re-
gion oder Subregion befinden,

sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichge-
wichts der Verteidigungskapazitäten der Staaten auf dem
niedrigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität bei-
tragen würde und eines der Hauptziele der konventionellen
Rüstungskontrolle sein sollte,

in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den regio-
nalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem niedrigst-
möglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte festigen,

mit besonderem Interesse von den Initiativen Kenntnis
nehmend, die in dieser Hinsicht in verschiedenen Regionen
der Welt ergriffen worden sind, insbesondere von der Auf-
nahme von Konsultationen zwischen einer Reihe lateinameri-
kanischer Länder sowie von den Vorschlägen zur konventio-
nellen Rüstungskontrolle im Zusammenhang mit Südasien,
und in diesem Zusammenhang die Bedeutsamkeit und den
Wert des Vertrags über konventionelle Streitkräfte in Euro-
pa187 anerkennend, der einen Eckpfeiler der europäischen Si-
cherheit bildet,

die Auffassung vertretend, dass die militärisch bedeuten-
den Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitäten
eine besondere Verantwortung für die Förderung derartiger
Übereinkünfte zu Gunsten der regionalen Sicherheit tragen,186 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Belarus, Dominikani-
sche Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Liberia,
Malaysia, Nepal, Pakistan, Peru, Spanien, Syrische Arabische Republik
und Ukraine. 187 CD/1064. Amtliche deutschsprachige Fassung: dBGBl. 1991 II S. 1154.
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sowie die Auffassung vertretend, dass ein wichtiges Ziel
der konventionellen Rüstungskontrolle in Spannungsregio-
nen darin bestehen sollte, die Möglichkeit eines militärischen
Überraschungsangriffs zu verhüten und eine Aggression zu
vermeiden,

1. beschließt, die Fragen im Zusammenhang mit der
konventionellen Rüstungskontrolle auf regionaler und subre-
gionaler Ebene dringend zu prüfen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Ausarbeitung
von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als Rahmen für
regionale Übereinkünfte über eine konventionelle Rüstungs-
kontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse einen Be-
richt der Konferenz zu dieser Frage;

3. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit die
Auffassungen der Mitgliedstaaten zu dieser Frage einzuholen
und der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung einen Bericht vorzulegen;

4. beschließt, den Punkt „Konventionelle Rüstungs-
kontrolle auf regionaler und subregionaler Ebene“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 62/45

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)188.

62/45. Vertrauensbildende Maßnahmen im regionalen
und subregionalen Umfeld

Die Generalversammlung,

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/43 vom 8. De-
zember 2003, 59/87 vom 3. Dezember 2004, 60/64 vom
8. Dezember 2005 und 61/81 vom 6. Dezember 2006,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/337 vom
3. Juli 2003 mit dem Titel „Verhütung bewaffneter Konflik-
te“, in der sie die Mitgliedstaaten aufforderte, ihre Streitigkei-
ten gemäß Kapitel VI der Charta auf friedlichem Wege beizu-
legen, unter anderem durch von den Parteien beschlossene
Verfahren,

ferner unter Hinweis auf die von der Generalversamm-
lung und der Abrüstungskommission im Konsens verabschie-
deten Resolutionen und Richtlinien betreffend vertrauensbil-
dende Maßnahmen und deren Durchführung auf weltweiter,
regionaler und subregionaler Ebene,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und mit der Zustimmung aller betroffe-

nen Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen
Gegebenheiten der jeweiligen Region ergriffen werden, inso-
fern wichtig und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabili-
tät beitragen können,

überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbesondere
auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den
Schutz der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere
der Völker der Entwicklungsländer, verwendet werden kön-
nen,

anerkennend, dass es eines konstruktiven Dialogs zwi-
schen den betroffenen Staaten bedarf, um Konflikte abzuwen-
den,

unter Begrüßung der von den betroffenen Staaten bereits
eingeleiteten Friedensprozesse, mit denen sie ihre Streitigkei-
ten auf friedlichem Weg bilateral oder mit Hilfe der Vermitt-
lung unter anderem durch Dritte, durch Regionalorganisatio-
nen oder durch die Vereinten Nationen beilegen wollen,

anerkennend, dass Staaten in einigen Regionen bereits auf
bilateraler, subregionaler und regionaler Ebene Schritte in
Richtung auf vertrauensbildende Maßnahmen im politischen
und militärischen Bereich, einschließlich der Rüstungskon-
trolle und Abrüstung, unternommen haben, und feststellend,
dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen den Frieden und
die Sicherheit in diesen Regionen gestärkt und zur Besserung
der sozioökonomischen Lage ihrer Bevölkerung beigetragen
haben,

besorgt darüber, dass anhaltende Streitigkeiten zwischen
Staaten, insbesondere soweit kein wirksamer Mechanismus
zu ihrer Beilegung auf friedlichem Weg vorhanden ist, zum
Wettrüsten beitragen und die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit sowie die Bemühungen der in-
ternationalen Gemeinschaft um die Förderung der Rüstungs-
kontrolle und der Abrüstung gefährden könnten,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
die Anwendung oder Androhung von Gewalt zu unterlassen;

2. bekräftigt ihr Eintreten für die friedliche Beilegung
von Streitigkeiten gemäß Kapitel VI der Charta, insbesondere
Artikel 33, der eine Beilegung durch Verhandlung, Untersu-
chung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche
Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen
oder Abmachungen oder durch andere von den Parteien ge-
wählte friedliche Mittel vorsieht;

3. bekräftigt die Mittel und Wege in Bezug auf vertrau-
ens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, die in dem Bericht
der Abrüstungskommission über ihre Tagung von 1993189

dargelegt sind;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich um diese Mittel
und Wege im Rahmen anhaltender Konsultationen und eines

188 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bangladesch, Deutschland, Kasachstan, Kolum-
bien, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Sierra Leone, Syrische Arabische Re-
publik und Ukraine.

189 Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Sup-
plement No. 42 (A/48/42), Anhang II, Abschn. III.A.
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anhaltenden Dialogs zu bemühen und gleichzeitig alles zu un-
terlassen, was einen solchen Dialog behindern oder beein-
trächtigen könnte;

5. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle bilatera-
len, regionalen und internationalen Übereinkünfte, ein-
schließlich Übereinkünften über Rüstungskontrolle und Ab-
rüstung, deren Vertragspartei sie sind, strikt einzuhalten;

6. betont, dass das Ziel von vertrauensbildenden Maß-
nahmen darin bestehen sollte, zur Stärkung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit beizutragen, und dass es
mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit auf dem
niedrigsten Rüstungsstand vereinbar sein sollte;

7. befürwortet die Förderung bilateraler und regionaler
vertrauensbildender Maßnahmen mit Zustimmung und Mit-
wirkung der betroffenen Parteien, um Konflikte zu vermeiden
und den unbeabsichtigten und unvorhergesehenen Ausbruch
von Feindseligkeiten zu verhindern;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht mit
den Auffassungen der Mitgliedstaaten zu vertrauensbilden-
den Maßnahmen im regionalen und subregionalen Umfeld
vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Vertrauensbildende Maßnah-
men im regionalen und subregionalen Umfeld“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 62/46

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/391,
Ziff. 77)190.

62/46. Verhinderung des Erwerbs radioaktiver Stoffe
und Quellen durch Terroristen

Die Generalversammlung,

in Anbetracht des wesentlichen Beitrags radioaktiver
Stoffe und Quellen zur sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung und der allen Staaten aus ihrer Nutzung erwachsen-
den Vorteile,

sowie in Anbetracht der von der internationalen Gemein-
schaft in den einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrachten
Entschlossenheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die Bedrohung durch den Terrorismus
und das Risiko, dass Terroristen radioaktive Stoffe oder Quel-
len erwerben, damit handeln oder sie in radiologischen Dis-
persionsvorrichtungen einsetzen können,

unter Hinweis auf die Bedeutung der internationalen
Übereinkünfte zur Verhütung und Beseitigung eines solchen
Risikos, insbesondere des Internationalen Übereinkommens
zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen, das am
13. April 2005 verabschiedet wurde191, und des Übereinkom-
mens über den physischen Schutz von Kernmaterial, das am
26. Oktober 1979 verabschiedet wurde192, sowie seiner Ände-
rung, die am 8. Juli 2005 verabschiedet wurde,

feststellend, dass die Maßnahmen der internationalen Ge-
meinschaft zur Bekämpfung der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen und zur Verhinderung des Zugangs nicht-
staatlicher Akteure zu Massenvernichtungswaffen und dazu-
gehörigem Material, insbesondere Resolution 1540 (2004)
des Sicherheitsrats vom 28. April 2004, Beiträge zum Schutz
vor dem nuklearen und radiologischen Terrorismus darstel-
len,

betonend, welche wichtige Rolle der Internationalen
Atomenergie-Organisation bei der Förderung und Verstär-
kung der Sicherheit und Sicherung radioaktiver Stoffe und
Quellen zukommt, insbesondere indem sie die Verbesserung
der innerstaatlichen rechtlichen und regulatorischen Infra-
strukturen unterstützt und technische Leitlinien aufstellt,

davon Kenntnis nehmend, wie wichtig das Gemeinsame
Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abge-
brannter Brennelemente und über die Sicherheit der Behand-
lung radioaktiver Abfälle193 im Hinblick auf die Sicherheit ra-
dioaktiver Quellen am Ende ihres Lebenszyklus ist,

sowie Kenntnis nehmend von der Bedeutung des Verhal-
tenskodexes für die Sicherheit und Sicherung radioaktiver
Strahlenquellen194 als eines wertvollen, wenn auch nicht
rechtsverbindlichen Instruments zur Verstärkung der Sicher-
heit und Sicherung radioaktiver Quellen sowie des Überarbei-
teten Aktionsplans der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation für die Sicherheit und Sicherung radioaktiver Strahlen-
quellen195 und ihres Plans für nukleare Sicherheit für 2006-
2009196,

ferner Kenntnis nehmend von den von der Generalkonfe-
renz der Internationalen Atomenergie-Organisation auf ihrer
einundfünfzigsten ordentlichen Tagung verabschiedeten Re-

190 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Armenien, Belgien, Bulgarien, Chile,
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kanada,
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Monaco, Mon-
tenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumäni-
en, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Togo,
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland und Zypern.

191 Resolution 59/290, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2007 II S. 1586; öBGBl. III Nr. 77/2007.
192 United Nations, Treaty Series, Vol. 1456, Nr. 24631. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl 1990 II S. 326; LGBl. 1987 Nr. 2;
öBGBl. Nr. 53/1989; AS 1987 505.
193 Ebd., Vol. 2153, Nr. 37605. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1998 II S. 1752; öBGBl. Nr. 169/2001; AS 2005 31.
194 International Atomic Energy Agency, Code of Conduct on the Safety
and Security of Radioactive Sources (IAEA/CODEOC/2004). 
195 GOV/2001/29-GC(45)/12, Anlage. 
196 Siehe GC(49)/17.
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solutionen GC(51)/RES/11 und GC(51)/RES/12 betreffend
Maßnahmen zur Verstärkung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Nuklear-, Strahlungs- und Transportsicherheit
und der Abfallbehandlung sowie Maßnahmen zum Schutz
vor dem nuklearen und radiologischen Terrorismus197,

es begrüßend, dass sich die Mitgliedstaaten derzeit ein-
zeln und gemeinsam bemühen, bei ihren Beratungen den Ge-
fahren Rechnung zu tragen, die entstehen, wenn radioaktive
Stoffe und Quellen nicht oder nicht ausreichend kontrolliert
werden, und in der Erkenntnis, dass die Staaten wirksamere
Maßnahmen ergreifen müssen, um solche Kontrollen im Ein-
klang mit ihren nationalen rechtlichen Befugnissen und
Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit dem Völker-
recht zu stärken,

sowie begrüßend, dass die Mitgliedstaaten multilaterale
Maßnahmen zur Lösung dieses Problems ergriffen haben, wie
in Resolution 61/8 der Generalversammlung vom 30. Oktober
2006 dargelegt,

ferner den Beitrag begrüßend, den die von der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation vom 27. Juni bis 1. Juli
2005 in Bordeaux (Frankreich) veranstaltete Internationale
Konferenz über die Sicherheit und Sicherung radioaktiver
Quellen: Auf dem Weg zu einem globalen System für die
fortlaufende Kontrolle der Quellen während ihres gesamten
Lebenszyklus zu den Aktivitäten der Organisation in diesen
Fragen geleistet hat, 

eingedenk der Verantwortung aller Mitgliedstaaten, im
Einklang mit den internationalen Verpflichtungen für eine
wirksame nukleare Sicherheit und Sicherung zu sorgen, fest-
stellend, dass die Verantwortung für die nukleare Sicherheit
innerhalb eines Staates gänzlich bei diesem Staat liegt, und
auf den wichtigen Beitrag hinweisend, den die internationale
Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Anstrengungen
leistet, die die Staaten unternehmen, um ihren Verantwort-
lichkeiten nachzukommen, 

sowie eingedenk der dringenden Notwendigkeit, dieses
zunehmende Problem für die internationale Sicherheit im
Rahmen der Vereinten Nationen und durch internationale Zu-
sammenarbeit anzugehen,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die internationalen
Anstrengungen zur Verhinderung des Erwerbs und der Nut-
zung radioaktiver Stoffe und Quellen durch Terroristen zu un-
terstützen und erforderlichenfalls solche Handlungen zu be-
kämpfen, im Einklang mit ihren nationalen rechtlichen Be-
fugnissen und Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht;

2. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, nach Be-
darf nationale Maßnahmen zu ergreifen und zu verstärken,
um den Erwerb und die Nutzung radioaktiver Stoffe und
Quellen durch Terroristen sowie Terroranschläge auf Kern-

kraftwerke und kerntechnische Anlagen, bei denen radioakti-
ve Emissionen entstehen würden, zu verhindern und erforder-
lichenfalls solche Handlungen zu bekämpfen, insbesondere
indem sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um solche Mate-
rialien und Quellen im Einklang mit ihren internationalen
Verpflichtungen zu erfassen, zu sichern und physisch zu
schützen;

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre nationalen Kapa-
zitäten durch geeignete Aufspürmethoden und entsprechende
Strukturen oder Systeme zu erweitern, einschließlich im We-
ge der internationalen Zusammenarbeit und Hilfe in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht und den internationalen Vor-
schriften, mit dem Ziel, den unerlaubten Handel mit radioak-
tiven Stoffen und Quellen nachzuweisen und zu verhindern;

4. begrüßt das Inkrafttreten des Internationalen Über-
einkommens zur Bekämpfung nuklearterroristischer Hand-
lungen191 am 7. Juli 2007 und bittet alle Mitgliedstaaten, die
dieses Übereinkommen noch nicht unterzeichnet und ratifi-
ziert haben, dies möglichst bald zu tun, im Einklang mit den
nach ihrem Recht und ihrer Verfassung vorgesehenen Ver-
fahren; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen,
die radioaktive Quellen produzieren und vertreiben, die in
Resolution GC(51)/RES/11 der Generalkonferenz der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation beschriebenen Maß-
nahmen der Organisation zur Verstärkung der Sicherheit und
Sicherung radioaktiver Quellen und die in dem Plan der Orga-
nisation für nukleare Sicherheit für 2006-2009196 beschriebe-
nen Maßnahmen zur Verstärkung der Sicherung radioaktiver
Quellen zu unterstützen und zu billigen, fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, auf die Einhaltung der in dem Verhaltens-
kodex der Organisation für die Sicherheit und Sicherung ra-
dioaktiver Strahlenquellen194 enthaltenen Leitlinien, gegebe-
nenfalls auch der Leitlinien für die Ein- und Ausfuhr radioak-
tiver Quellen, hinzuarbeiten, wobei sie feststellt, dass die
Leitlinien den Kodex ergänzen, und legt den Mitgliedstaaten
nahe, den Generaldirektor der Organisation über ihre Absicht
zu unterrichten, dies zu tun, in Übereinstimmung mit Resolu-
tion GC(48)/RES/10 der Generalkonferenz198;

6. erkennt den Nutzen des Austauschs von Informatio-
nen über nationale Ansätze zur Kontrolle radioaktiver Quel-
len an und nimmt zur Kenntnis, dass der Gouverneursrat der
Internationalen Atomenergie-Organisation sich den Vor-
schlag zur Schaffung eines formalisierten Prozesses für einen
freiwilligen regelmäßigen Austausch von Informationen und
Erfahrungen sowie für die Bewertung der Fortschritte der
Staaten bei der Umsetzung der Bestimmungen des Verhal-
tenskodexes für die Sicherheit und Sicherung radioaktiver
Strahlenquellen zu eigen gemacht hat;

7. begrüßt die Anstrengungen, die die Mitgliedstaaten
unter anderem im Wege der internationalen Zusammenarbeit
unter dem Dach der Internationalen Atomenergie-Organisa-

197 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Fifty-first Regular Session, 17–
21 September 2007 (GC(51)/RES/DEC(2007)). 

198 Ebd., Forty-eighth Regular Session, 20–24 September 2004
(GC(48)/RES/DEC(2004)).
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tion unternehmen, um unter ihre Zuständigkeit fallende oder
in ihrem Hoheitsgebiet befindliche ungesicherte und/oder un-
kontrollierte („herrenlose“) radioaktive Quellen zu suchen, zu
orten und zu sichern;

8. legt den Mitgliedstaaten nahe, untereinander sowie
über die zuständigen internationalen und gegebenenfalls re-
gionalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um die dies-
bezüglichen nationalen Kapazitäten zu stärken;

9. beschließt, den Punkt „Verhinderung des Erwerbs
radioaktiver Stoffe und Quellen durch Terroristen“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 62/47

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/391, Ziff. 77)199:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Sene-
gal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slo-

wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Us-
bekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabi-
sche Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikani-
sche Republik, Zypern. 

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Keine.

62/47. Der unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und
leichten Waffen unter allen Aspekten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/24 V vom 24. De-
zember 2001, 57/72 vom 22. November 2002, 58/241 vom
23. Dezember 2003, 59/86 vom 3. Dezember 2004, 60/81
vom 8. Dezember 2005 und 61/66 vom 6. Dezember 2006, 

hervorhebend, wie wichtig die anhaltende und volle
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten ist,
das auf der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten verabschiedet wurde200,

unter Begrüßung der Bemühungen von Mitgliedstaaten,
auf freiwilliger Basis Nationalberichte über ihre Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms vorzulegen, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den regionalen
und subregionalen Anstrengungen, die zur Unterstützung der
Durchführung des Aktionsprogramms unternommen werden,
und in Würdigung der dabei bereits erzielten Fortschritte, ein-
schließlich der Auseinandersetzung mit den Angebots- und
Nachfragefaktoren, die bei der Bekämpfung des unerlaubten
Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu berücksich-
tigen sind,

in Anerkennung der von nichtstaatlichen Organisationen
unternommenen Bemühungen, die Staaten bei der Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms zu unterstützen,

unter Hinweis darauf, dass im Hinblick auf den Folgepro-
zess der Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter
allen Aspekten vereinbart wurde, alle zwei Jahre eine Tagung
der Staaten zur Prüfung der nationalen, regionalen und globa-
len Durchführung des Aktionsprogramms einzuberufen201,

in der Erkenntnis, dass unerlaubte Vermittlungsgeschäfte
mit Kleinwaffen und leichten Waffen ein ernsthaftes Problem

199 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Afghanistan, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Belgien, Belize, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa
Rica, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El
Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Guatemala, Haiti, Honduras,
Indien, Irak, Irland, Island, Jamaika, Japan, Kamerun, Kasachstan, Kir-
gisistan, Kolumbien, Kongo, Litauen, Luxemburg, Mali, Marokko,
Mongolei, Nicaragua, Niger, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay,
Peru, Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Suriname, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn,
Uruguay und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

200 Siehe Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July
2001 (A/CONF.192/15), Kap. IV, Ziff. 24. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac192-15.pdf.
201 Ebd., Abschn. IV, Ziff. 1 b).
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darstellen, das die internationale Gemeinschaft dringend an-
gehen sollte,

eingedenk dessen, wie wichtig eine regelmäßige nationale
Berichterstattung ist, die die Gewährung internationaler Zu-
sammenarbeit und Hilfe für die betroffenen Staaten erheblich
erleichtern könnte,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über die Durchführung der Resolution 61/66202,

es begrüßend, dass auf der vom 26. Juni bis 7. Juli 2006
abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen zur Über-
prüfung der Fortschritte bei der Durchführung des Aktions-
programms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen
unter allen Aspekten hervorgehoben wurde, dass sich die
Staaten auch über 2006 hinaus zur Durchführung des Ak-
tionsprogramms verpflichtet haben, das der wichtigste Rah-
men für die Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft
zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaub-
ten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten ist203,

Kenntnis nehmend von den Berichten über die Frage des
unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen
unter allen Aspekten, die der Generalsekretär der Generalver-
sammlung vorgelegt hat204,

1. befürwortet alle Initiativen, einschließlich derjeni-
gen der Vereinten Nationen, anderer internationaler Organi-
sationen, regionaler und subregionaler Organisationen, nicht-
staatlicher Organisationen und der Zivilgesellschaft, zur er-
folgreichen Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhü-
tung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels
mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten200

und fordert alle Mitgliedstaaten auf, zur weiteren Durchfüh-
rung des Aktionsprogramms auf nationaler, regionaler und
globaler Ebene beizutragen; 

2. fordert alle Staaten auf, die Internationale Abspra-
che zur Ermöglichung der rechtzeitigen und zuverlässigen
Identifizierung und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen
und leichter Waffen durch die Staaten205 durchzuführen, unter
anderem indem sie dem Generalsekretär die Namen der natio-
nalen Kontaktstellen und die entsprechenden Kontaktinfor-
mationen mitteilen und ihn über die jeweiligen nationalen
Kennzeichnungspraktiken zur Angabe des Herstellungs-
und/oder gegebenenfalls des Einfuhrlandes informieren;

3. nimmt Kenntnis von dem ihr vorgelegten Bericht der
Gruppe von Regierungssachverständigen, die mit Resolution
60/81 eingesetzt wurde, um weitere Schritte zur Verstärkung
der internationalen Zusammenarbeit bei der Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung unerlaubter Vermittlungsgeschäf-
te mit Kleinwaffen und leichten Waffen zu prüfen206, und er-

mutigt die Staaten, die darin enthaltenen Empfehlungen um-
zusetzen;

4. beschließt, dass im Rahmen des Folgeprozesses zu
dem Aktionsprogramm die nächste zweijährliche Tagung der
Staaten zur Prüfung der nationalen, regionalen und globalen
Durchführung des Aktionsprogramms vom 14. bis 18. Juli
2008 in New York abgehalten wird;

5. erinnert daran, dass die Tagung der Staaten zur Prü-
fung der Durchführung der Internationalen Absprache zur Er-
möglichung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identifizie-
rung und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen und leichter
Waffen durch die Staaten im Rahmen der zweijährlichen Ta-
gung der Staaten abgehalten wird;

6. ermutigt die Staaten, weit vor der nächsten zweijähr-
lichen Tagung Nationalberichte über ihre Durchführung des
Aktionsprogramms und der Internationalen Absprache zur
Ermöglichung der rechtzeitigen und zuverlässigen Identifi-
zierung und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen und leich-
ter Waffen durch die Staaten vorzulegen, wie in diesen Doku-
menten vorgesehen, und ersucht den Generalsekretär, die von
den Staaten bereitgestellten Daten und Informationen zusam-
menzustellen und zu verbreiten; 

7. ermutigt die Staaten außerdem, in ihre Nationalbe-
richte auf freiwilliger Basis Informationen über ihre Anstren-
gungen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung uner-
laubter Vermittlungsgeschäfte mit Kleinwaffen und leichten
Waffen sowie über ihre Maßnahmen zur Verstärkung der
diesbezüglichen internationalen Zusammenarbeit aufzuneh-
men;

8. fordert die Staaten auf, im Rahmen der Prüfung der
Durchführung des Aktionsprogramms vollen Nutzen aus den
zweijährlichen Tagungen der Staaten zu ziehen, um vorrangi-
ge Fragen oder wichtige Themen in Bezug auf den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen
Aspekten zu bestimmen und die Herausforderungen und
Chancen zu beleuchten, denen sie sich bei der Durchführung
des Programms gegenübersehen; 

9. unterstreicht, dass die Frage des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspek-
ten konzertierte Anstrengungen auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene zur Verhütung, Bekämpfung und Be-
seitigung der unerlaubten Herstellung, Verbringung und Ver-
schiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen erfordert
und dass ihre unkontrollierte Verbreitung in vielen Weltre-
gionen vielfältige humanitäre und sozioökonomische Folgen
nach sich zieht und eine ernsthafte Bedrohung des Friedens,
der Aussöhnung, der Sicherheit, der Stabilität und der nach-
haltigen Entwicklung auf individueller, lokaler, nationaler,
regionaler und internationaler Ebene darstellt;

10. betont die Notwendigkeit, die Durchführung des Ak-
tionsprogramms auf nationaler Ebene durch die Stärkung der202 Siehe A/62/162.

203 Siehe A/CONF.192/2006/RC/9.
204 A/62/162 und A/62/163.
205 A/60/88 und Corr.2, Anhang; siehe auch Beschluss 60/519. 206 Siehe A/62/163.
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nationalen Koordinierungsstellen oder -organe sowie der in-
stitutionellen Infrastruktur zu erleichtern;

11. betont außerdem, dass die von der internationalen
Gemeinschaft unternommenen Initiativen im Bereich der in-
ternationalen Zusammenarbeit und Hilfe nach wie vor uner-
lässlich sind und die auf nationaler sowie auf regionaler und
globaler Ebene ergriffenen Durchführungsmaßnahmen er-
gänzen;

12. erkennt an, dass die interessierten Staaten wirksame
Koordinierungsmechanismen schaffen müssen, sofern solche
nicht vorhanden sind, um die Bedürfnisse der Staaten und die
vorhandenen Ressourcen in Einklang zu bringen, mit dem
Ziel, die Durchführung des Aktionsprogramms zu stärken
und die internationale Zusammenarbeit und Hilfe wirksamer
zu gestalten;

13. ermutigt die Staaten, neben anderen Mechanismen
die kohärente Ermittlung der Bedürfnisse, Prioritäten, natio-
nalen Pläne und Programme zu prüfen, die möglicherweise
eine internationale Zusammenarbeit und Hilfe seitens der
Staaten und der regionalen und internationalen Organisatio-
nen, die dazu in der Lage sind, erforderlich machen; 

14. ermutigt die Zivilgesellschaft und die zuständigen
Organisationen, ihre Kooperation zu verstärken und mit den
Staaten auf der jeweiligen nationalen und regionalen Ebene
zusammenzuarbeiten, um die Durchführung des Aktionspro-
gramms zu ermöglichen;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

16. beschließt, den Punkt „Der unerlaubte Handel mit
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten“ in die
vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 62/48
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 179 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/391, Ziff. 77)207:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Er-
itrea, Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Gha-
na, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islami-

sche Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Soma-
lia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent
und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Sy-
rische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Frankreich, Israel.

62/48. Zusammenhang zwischen Abrüstung und Ent-
wicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass in der Charta der Vereinten
Nationen vorgesehen ist, den Weltfrieden und die internatio-
nale Sicherheit herzustellen und zu wahren, indem von den
menschlichen und wirtschaftlichen Hilfsquellen der Welt
möglichst wenig für Rüstungszwecke abgezweigt wird,

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung betreffend den Zusammenhang zwischen Abrü-
stung und Entwicklung208 und auf die Verabschiedung des
Schlussdokuments der Internationalen Konferenz über den
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung209 am
11. September 1987,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 J vom
15. Dezember 1994, 50/70 G vom 12. Dezember 1995,
51/45 D vom 10. Dezember 1996, 52/38 D vom 9. Dezember
1997, 53/77 K vom 4. Dezember 1998, 54/54 T vom 1. De-
zember 1999, 55/33 L vom 20. November 2000, 56/24 E vom
29. November 2001, 57/65 vom 22. November 2002, 59/78
vom 3. Dezember 2004, 60/61 vom 8. Dezember 2005 und
61/64 vom 6. Dezember 2006 sowie ihren Beschluss 58/520
vom 8. Dezember 2003,

eingedenk des Schlussdokuments der vom 29. August bis
3. September 1998 in Durban (Südafrika) abgehaltenen
zwölften Konferenz der Staats- und Regierungschefs der

207 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).

208 Siehe Resolution S-10/2.
209 United Nations publication, Sales No. E.87.IX.8.
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nichtgebundenen Länder210 sowie des Schlussdokuments der
am 8. und 9. April 2000 in Cartagena (Kolumbien) abgehalte-
nen dreizehnten Ministerkonferenz der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder211,

in Anbetracht der Veränderungen in den internationalen
Beziehungen, die seit der Verabschiedung des Schlussdoku-
ments der Internationalen Konferenz über den Zusammen-
hang zwischen Abrüstung und Entwicklung am 11. Septem-
ber 1987 stattgefunden haben, einschließlich der in den letz-
ten zehn Jahren entstandenen Entwicklungsagenda,

eingedenk der neuen Herausforderungen für die interna-
tionale Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklung, der
Armutsbekämpfung und der Beseitigung der Krankheiten,
von denen die Menschheit heimgesucht wird,

unter Betonung der Bedeutung, die der Symbiose zwi-
schen Abrüstung und Entwicklung zukommt, sowie der wich-
tigen Funktion der Sicherheit in diesem Zusammenhang und
besorgt über die weltweite Zunahme der Militärausgaben, die
stattdessen für die Entwicklung eingesetzt werden könnten,

unter Hinweis auf den Bericht der Gruppe von Regie-
rungssachverständigen für den Zusammenhang zwischen Ab-
rüstung und Entwicklung212 und ihre Neubewertung dieser
wichtigen Frage im aktuellen internationalen Kontext,

davon Kenntnis nehmend, dass sich 2007 die Verabschie-
dung des Schlussdokuments der Internationalen Konferenz
über den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick-
lung im Jahr 1987 zum zwanzigsten Mal jährt,

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, die Durchführung
des auf der Internationalen Konferenz von 1987 über den Zu-
sammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung verab-
schiedeten Aktionsprogramms209 weiterzuverfolgen,

1. betont die zentrale Rolle, die den Vereinten Natio-
nen im Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick-
lung zukommt, und ersucht den Generalsekretär, die Rolle der
Organisation auf diesem Gebiet weiter zu stärken, insbeson-
dere die hochrangige Lenkungsgruppe für Abrüstung und
Entwicklung, mit dem Ziel, die weitere wirksame Koordinie-
rung und enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen
Hauptabteilungen, Organisationen und Unterorganisationen
der Vereinten Nationen sicherzustellen;

2. ersucht den Generalsekretär, über die zuständigen
Organe und im Rahmen der verfügbaren Mittel auch künftig
Maßnahmen zur Durchführung des auf der Internationalen
Konferenz von 1987 über den Zusammenhang zwischen Ab-
rüstung und Entwicklung verabschiedeten Aktionspro-
gramms209 zu treffen;

3. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, einen Teil der durch die Durchführung der Abrü-
stungs- und Rüstungsbegrenzungsübereinkünfte frei gewor-

denen Ressourcen der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung zu widmen, um den sich ständig vergrößernden Abstand
zwischen den entwickelten Ländern und den Entwicklungs-
ländern zu verringern;

4. ermutigt die internationale Gemeinschaft, die Mill-
enniums-Entwicklungsziele zu erreichen und bei der Über-
prüfung der dabei erzielten Fortschritte im Jahr 2007 auf den
Beitrag zu verweisen, den die Abrüstung zu ihrer Erreichung
leisten könnte, sowie größere Anstrengungen zu unterneh-
men, um die Aktivitäten auf dem Gebiet der Abrüstung, der
humanitären Hilfe und der Entwicklung zu integrieren;

5. ermutigt die zuständigen regionalen und subregiona-
len Organisationen und Institutionen, die nichtstaatlichen Or-
ganisationen und die Forschungsinstitutionen, Fragen betref-
fend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick-
lung in ihre Programme aufzunehmen und dabei den Bericht
der Gruppe von Regierungssachverständigen für den Zusam-
menhang zwischen Abrüstung und Entwicklung212 zu berück-
sichtigen;

6. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär In-
formationen über die Maßnahmen und Anstrengungen vorzu-
legen, die dazu dienen, einen Teil der durch die Durchführung
der Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsübereinkünfte frei
gewordenen Ressourcen der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung zu widmen, um den sich ständig vergrößernden
Abstand zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern zu verringern;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der auch die
von den Mitgliedstaaten gemäß Ziffer 6 vorgelegten Informa-
tionen enthält;

8. beschließt, den Punkt „Zusammenhang zwischen
Abrüstung und Entwicklung“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/49

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/392,
Ziff. 25)213.

62/49. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Latein-
amerika und in der Karibik

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 3. De-
zember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 43/76 H
vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Ver-
einten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in
Lateinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima,

210 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I.
211 A/54/917-S/2000/580, Anlage.
212 Siehe A/59/119.

213 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Peru (im Namen der Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen Grup-
pe sind).
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/37 F vom
9. Dezember 1991, 48/76 E vom 16. Dezember 1993, 49/76 D
vom 15. Dezember 1994, 50/71 C vom 12. Dezember 1995,
52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 F vom 4. Dezember
1998, 54/55 F vom 1. Dezember 1999, 55/34 E vom 20. No-
vember 2000, 56/25 E vom 29. November 2001, 57/89 vom
22. November 2002, 58/60 vom 8. Dezember 2003, 59/99
vom 3. Dezember 2004, 60/84 vom 8. Dezember 2005 und
61/92 vom 6. Dezember 2006,

unter Begrüßung des zwanzigsten Jahrestags des Regio-
nalzentrums,

in Anbetracht dessen, dass das Regionalzentrum weiter
fachliche Unterstützung für die Durchführung regionaler und
subregionaler Initiativen gewährt und verstärkt zur Koordi-
nierung der auf Frieden, Abrüstung und die Förderung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung gerichteten An-
strengungen der Vereinten Nationen beigetragen hat,

den Bericht des Generalsekretärs214 begrüßend, in dem er
unter anderem zu dem Schluss kommt, dass das Regionalzen-
trum die Staaten der lateinamerikanischen und karibischen
Region bei der Durchführung regionaler Friedens-, Abrü-
stungs- und Entwicklungsinitiativen weiter unterstützt hat
und dass während des Berichtszeitraums eine derartige Unter-
stützung für konkrete Abrüstungsmaßnahmen, den Aufbau
von Kapazitäten und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit,
die Erstellung nationaler Berichte über Übereinkünfte, die
sich auf Waffen beziehen, und die Bereitstellung von Diskus-
sionsforen, die den Staaten die Festlegung gemeinsamer
Standpunkte zu Abrüstungs- und Nichtverbreitungsfragen er-
leichtern sollen, gewährt wurde, sowie begrüßend, dass das
Zentrum damit begonnen hat, sein Wissen und seine bewähr-
ten Praktiken für die Ausbildung von Strafverfolgungsbeam-
ten auf dem Gebiet der Verhütung des unerlaubten Handels
mit Feuerwaffen an die afrikanische Region weiterzugeben,

unter Hinweis auf den in der Resolution 59/78 der Gene-
ralversammlung vom 3. Dezember 2004 genannten Bericht
der Gruppe von Regierungssachverständigen für den Zusam-
menhang zwischen Abrüstung und Entwicklung215, der von
höchstem Interesse in Bezug auf die Rolle ist, die dem Regio-
nalzentrum bei der Förderung dieser Frage in der Region in
Wahrnehmung seines Mandats zur Förderung der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung im Zusammenhang mit Frie-
den und Abrüstung zukommt,

feststellend, dass Sicherheits- und Abrüstungsfragen in
Lateinamerika und in der Karibik, der ersten bewohnten
Weltregion, die zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde,
schon immer als bedeutendes Thema angesehen wurden,

die Unterstützung begrüßend, die das Regionalzentrum
im Berichtszeitraum gewährt hat, um die auf Grund des Ver-
trags über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und
der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)216 geschaffene kernwaffen-

freie Zone zu stärken, die Ratifikation und Durchführung der
bestehenden multilateralen Übereinkünfte im Zusammen-
hang mit Massenvernichtungswaffen voranzubringen und da-
bei behilflich zu sein sowie Projekte auf dem Gebiet der Frie-
dens- und Abrüstungserziehung zu fördern,

eingedenk der wichtigen Rolle des Regionalzentrums bei
der Förderung vertrauensbildender Maßnahmen, der Rü-
stungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der Ent-
wicklung auf regionaler Ebene,

sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden,
Abrüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht,
zwischen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit
herbeizuführen, 

in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regio-
nalzentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
ausreichende finanzielle Mittel sowie die nötige Kooperation
für die Planung und Durchführung ihrer Aktivitätenprogram-
me zu gewähren,

1. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung
für die Rolle, die das Regionalzentrum der Vereinten Natio-
nen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik bei der Förderung der Aktivitäten der
Vereinten Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des
Friedens, der Stabilität, der Sicherheit und der Entwicklung
bei seinen Mitgliedstaaten spielt;

2. bringt ihre Befriedigung über die Aktivitäten zum
Ausdruck, die das Regionalzentrum im vergangenen Jahr auf
dem Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Entwicklung
durchgeführt hat, beglückwünscht es dazu und ersucht es, die
von den Ländern der Region vorzulegenden Vorschläge zur
Förderung vertrauensbildender Maßnahmen, der Rüstungs-
kontrolle und -begrenzung, der Transparenz, der Abrüstung
und der Entwicklung auf regionaler Ebene zu berücksichtigen;

3. dankt für die politische Unterstützung und die finan-
ziellen Beiträge, die das Regionalzentrum erhalten hat und
die für seinen Fortbestand unabdingbar sind;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die
Staaten in der lateinamerikanischen und karibischen Region,
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen und Stiftungen, freiwillige Beiträge zur Stär-
kung des Regionalzentrums, seines Aktivitätenprogramms
und dessen Durchführung zu entrichten beziehungsweise die-
se Beiträge zu erhöhen;

5. bittet alle Staaten der Region, sich weiter an den Ak-
tivitäten des Regionalzentrums zu beteiligen, Punkte zur Auf-
nahme in sein Aktivitätenprogramm vorzuschlagen und dabei
von den Möglichkeiten des Zentrums stärkeren und besseren
Gebrauch zu machen, um die Herausforderungen zu bewälti-
gen, mit denen die internationale Gemeinschaft derzeit kon-
frontiert ist, damit die Ziele der Charta der Vereinten Natio-
nen im Hinblick auf Frieden, Abrüstung und Entwicklung
verwirklicht werden;

6. erkennt an, dass dem Regionalzentrum eine wichtige
Rolle bei der Förderung und Entwicklung der regionalen In-

214 A/62/130.
215 Siehe A/59/119.
216 United Nations, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068.
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itiativen zukommt, die die Länder Lateinamerikas und der
Karibik in Bezug auf Massenvernichtungswaffen, insbeson-
dere Kernwaffen, und konventionelle Waffen, einschließlich
Kleinwaffen und leichter Waffen, sowie den Zusammenhang
zwischen Abrüstung und Entwicklung vereinbart haben;

7. legt dem Regionalzentrum nahe, die Aktivitäten auf
dem wichtigen Gebiet der Abrüstung und der Entwicklung
weiter auszubauen;

8. hebt die Schlussfolgerung in dem Bericht des Gene-
ralsekretärs an die Generalversammlung auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung hervor, dass das Regionalzentrum durch
seine Aktivitäten seine Rolle als tragfähiger regionaler Ak-
teur unter Beweis gestellt hat, der den Staaten in der Region
dabei behilflich ist, die Sache des Friedens, der Abrüstung
und der Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik voran-
zubringen217;

9. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung zu gewähren, damit es sein Aktivitätenprogramm
mandatsgemäß durchführen kann;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

11. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in La-
teinamerika und in der Karibik“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/50

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/392,
Ziff. 25)218.

62/50. Regionalzentren der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/83 vom 8. De-
zember 2005 und 61/90 vom 6. Dezember 2006 betreffend die
Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzen-
tren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung,

sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika219, das Regionalzentrum der
Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und
im Pazifik220 und das Regionalzentrum der Vereinten Natio-

nen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinameri-
ka und in der Karibik221,

in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im
Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Informationsprogramm
der Vereinten Nationen über Abrüstung einzurichten, dessen
Aufgabe darin besteht, über die Ziele der Vereinten Nationen
auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu
informieren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit
Verständnis und Unterstützung zu wecken222,

eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezem-
ber 1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989
über die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Ne-
pal, Peru und Togo,

in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen
Veränderungen neue Chancen eröffnet und neue Herausfor-
derungen mit sich gebracht haben, was die Weiterverfolgung
der Abrüstung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass
die Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich
zum Verständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den
Staaten jeder einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens,
der Abrüstung und der Entwicklung beitragen können,

feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder in Ziffer 91 des Schlussdokuments
ihrer am 15. und 16. September 2006 in Havanna abgehalte-
nen vierzehnten Konferenz betonten, wie wichtig die Aktivi-
täten der Vereinten Nationen auf Regionalebene zur Steige-
rung der Stabilität und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten
sind, die durch die Aufrechterhaltung und Neubelebung der
drei Regionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich
gefördert werden könnten223,

1. erklärt erneut, wie wichtig die Aktivitäten der Ver-
einten Nationen auf Regionalebene zur Förderung der Abrü-
stung und zur Steigerung der Stabilität und der Sicherheit ih-
rer Mitgliedstaaten sind, die durch die Aufrechterhaltung und
Neubelebung der drei Regionalzentren für Frieden und Abrü-
stung wesentlich gefördert werden könnten;

2. erklärt außerdem erneut, dass es zur Herbeiführung
positiver Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzen-
tren Informations- und Bildungsprogramme zur Förderung
des regionalen Friedens und der regionalen Sicherheit durch-
führen, deren Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen ge-
genüber Frieden, Sicherheit und Abrüstung zu verändern und
so die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Verein-
ten Nationen zu unterstützen;

3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region und
an die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, sowie an die
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen und Stiftungen, freiwillige Beiträge an die Regionalzen-

217 Siehe A/61/157, Ziff. 49.
218 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Indonesien (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
219 A/62/140.
220 A/62/153.

221 A/62/130.
222 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziff. 110 und 111.
223 Siehe A/61/472-S/2006/780, Anlage I.
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tren in ihrer jeweiligen Region zu entrichten, damit die Akti-
vitäten und Initiativen dieser Zentren verstärkt werden;

4. betont, wie wichtig die Aktivitäten der Unterabtei-
lung Regionale Abrüstung des Sekretariats-Büros für Abrü-
stungsfragen sind;

5. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren
im Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unter-
stützung bei der Durchführung ihrer Aktivitätenprogramme
zu gewähren;

6. beschließt, den Punkt „Regionalzentren der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 62/51

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 120 Stimmen bei 52 Ge-
genstimmen und 10 Enthaltungen, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/62/392, Ziff. 25)224:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda,
Äquatorialguinea, Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsua-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Ke-
nia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maledi-
ven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und
Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Sin-
gapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kana-
da, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Moldau,
Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Palau, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika, Zypern. 

Enthaltungen: Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Japan, Ka-
sachstan, Kirgisistan, Republik Korea, Russische Föderation,
Tadschikistan, Usbekistan. 

62/51. Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes
von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die größte
Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt,

eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichts-
hofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Drohung
mit oder des Einsatzes von Kernwaffen225,

überzeugt, dass ein multilaterales, universales und bin-
dendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Beseiti-
gung der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines ge-
eigneten Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur
letztlichen Beseitigung der Kernwaffen führen und so den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit stärken würden,

sich dessen bewusst, dass einige Maßnahmen der Russi-
schen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika
zur Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände sowie zur Ver-
besserung des internationalen Klimas zu dem Ziel der voll-
ständigen Beseitigung der Kernwaffen beitragen können,

unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung226 heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen
teilhaben, in den internationalen Beziehungen zwischen den
Staaten Bedingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des
friedlichen Verhaltens der Staaten in internationalen Angele-
genheiten vereinbart werden könnte und die den Einsatz oder
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen
würden,

bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Re-
solutionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B
vom 14. Dezember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979,
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. De-
zember 1981 erklärt hat,

entschlossen, ein internationales Übereinkommen über
das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung
und des Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer letztli-
chen Vernichtung herbeizuführen,

betonend, dass ein internationales Übereinkommen über
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen ein bedeutsamer224 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von Ägypten, Bangladesch, Bhutan, Bolivien,
Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, El Salvador, Haiti, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jordanien, Kambo-
dscha, Kolumbien, Kuba, Kuwait, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Philip-
pinen, Samoa und Vietnam.

225 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
226 Siehe Resolution S-10/2.
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Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen
Beseitigung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten
Frist wäre,

mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz
auf ihrer Tagung 2007 nicht in der Lage war, die in der Reso-
lution 61/97 der Generalversammlung vom 6. Dezember
2006 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen,

1. ersucht die Abrüstungskonferenz erneut, Verhand-
lungen aufzunehmen, um Einigung über ein internationales
Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der An-
drohung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Umstän-
den zu erzielen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 62/52
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/392,
Ziff. 25)227.

62/52. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/39 D vom 30. No-
vember 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989, mit de-
nen sie das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Asien mit Sitz in Katmandu einrichtete
und es in „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Asien und im Pazifik“ umbenannte,
dessen Mandat darin besteht, Mitgliedstaaten der asiatisch-
pazifischen Region auf Ersuchen bei Initiativen und anderen
einvernehmlich vereinbarten Aktivitäten zur Durchführung
von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung
durch die entsprechende Verwendung der verfügbaren Res-
sourcen fachliche Unterstützung zu gewähren,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs228, in dem er seine Überzeugung bekundet, dass das Man-
dat des Regionalzentrums weiterhin gültig ist und dass das
Zentrum nach wie vor ein nützliches Instrument zur Förde-
rung eines Klimas der Zusammenarbeit im Dienste des Frie-
dens und der Abrüstung in der Region ist,

feststellend, dass die Aufgabe des Regionalzentrums, die
darin besteht, den Mitgliedstaaten bei der Auseinanderset-
zung mit den in der Region neu auftretenden Sicherheitspro-
blemen und Abrüstungsfragen behilflich zu sein, durch die

Entwicklungen in der Zeit nach dem Kalten Krieg stärker in
den Vordergrund getreten ist,

in Würdigung der nutzbringenden Tätigkeit des Regional-
zentrums bei der Anregung eines regionalen und subregiona-
len Dialogs mit dem Ziel verstärkter Offenheit, Transparenz
und Vertrauensbildung sowie der Förderung der Abrüstung
und der Sicherheit durch die Veranstaltung regionaler Tagun-
gen, was in der asiatisch-pazifischen Region inzwischen all-
gemein als „Katmandu-Prozess“ bekannt ist,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an das Regionalzentrum
für die Ausrichtung der Tagungen, Konferenzen und Arbeits-
seminare in der Region, die vom 21. bis 23. August 2006 in
Yokohama (Japan) und vom 13. bis 15. Dezember 2006 auf
der Insel Jeju (Republik Korea) stattfanden,

unter Begrüßung der Aktivitäten zur Förderung der Abrü-
stungs- und Nichtverbreitungserziehung in der asiatisch-pazi-
fischen Region, die das Regionalzentrum entsprechend den
Empfehlungen in der Studie der Vereinten Nationen zur Ab-
rüstungs- und Nichtverbreitungserziehung229 durchführt,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die das Regionalzen-
trum bei der Unterstützung regionalspezifischer Initiativen
von Mitgliedstaaten innehat,

unter besonderer Würdigung der allgemeinen Unterstüt-
zung, die Nepal als Sitzstaat des Regionalzentrums geleistet
hat,

1. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die
anstehende Tätigkeit und die weitere Stärkung des Regional-
zentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
in Asien und im Pazifik;

2. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Prozes-
ses als eines wirksamen Mittels für den Aufbau der Praxis ei-
nes gesamtregionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs;

3. dankt für die politische Unterstützung und die frei-
willigen finanziellen Beiträge, die das Regionalzentrum wei-
terhin erhält und die für seinen Fortbestand unabdingbar sind;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die-
jenigen in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an die in-
ternationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mittelquelle
des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitätenpro-
gramms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu ent-
richten;

5. ersucht den Generalsekretär unter Hinweis auf Zif-
fer 5 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung vom
15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen der
vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstützung bei der
Durchführung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren;

6. begrüßt die Unterzeichnung des Gastlandabkom-
mens und der Vereinbarung über die Verlegung des Zentrums
nach Katmandu durch den Hohen Beauftragten für Abrü-

227 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Bangladesch, Barbados, China,
Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Indien, Indonesien, Ja-
pan, Kasachstan, Kirgisistan, Laotische Volksdemokratische Republik,
Malediven, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Myanmar,
Nauru, Nepal, Neuseeland, Pakistan, Salomonen, Samoa, Sri Lanka,
Thailand und Vietnam.
228 A/62/153. 229 A/57/124.
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stungsfragen und den Ständigen Vertreter Nepals am 20. Juli
2007;

7. ersucht den Generalsekretär, die notwendigen Vor-
bereitungen zu beschleunigen, um sicherzustellen, dass das
Regionalzentrum seinen Betrieb in Katmandu innerhalb von
sechs Monaten aufnehmen und wirksam tätig sein kann;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pa-
zifik“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/53

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/392,
Ziff. 25)230.

62/53. Regionale vertrauensbildende Maßnahmen: Ak-
tivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses
der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutio-
nen, insbesondere die Resolution 61/96 vom 6. Dezember
2006,

sowie unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sonderta-
gung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiede-
ten Leitlinien für die allgemeine und vollständige Abrüstung, 

eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat,
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in die-
ser Subregion zu fördern,

überzeugt, dass die durch die Abrüstung, einschließlich
der regionalen Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den Schutz
der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der Völ-
ker der Entwicklungsländer, verwendet werden können,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen
Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Gege-
benheiten der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern
wichtig und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität,
zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit beitragen
können,

überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Klima des
Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Vertrauens in-
nerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirklicht werden
kann,

unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über Zu-
sammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafrika231,
die Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften De-
mokratie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften
Entwicklung in Zentralafrika232 und die Erklärung von Jaunde
über Frieden, Sicherheit und Stabilität in Zentralafrika233,

eingedenk der Resolutionen 1196 (1998) und 1197
(1998), die der Sicherheitsrat nach seiner Behandlung des Be-
richts des Generalsekretärs über Konfliktursachen und die
Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Ent-
wicklung in Afrika234 am 16. beziehungsweise 18. September
1998 verabschiedete,

betonend, dass die Konfliktverhütungs- und Friedenssi-
cherungskapazität Afrikas gestärkt werden muss,

1. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen
um die Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen auf
regionaler und subregionaler Ebene, mit dem Ziel, Spannun-
gen und Konflikte in Zentralafrika abzubauen und den Frie-
den, die Stabilität und die nachhaltige Entwicklung in der
Subregion zu fördern;

2. bekräftigt die Wichtigkeit von Entwaffnungs-, De-
mobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogrammen und
legt der Kommission der Vereinten Nationen für Friedens-
konsolidierung nahe, die Anstrengungen zur politischen Sta-
bilisierung und zum Wiederaufbau von Postkonfliktländern
zu unterstützen; 

3. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Neubele-
bung der Arbeit des Ständigen beratenden Ausschusses der
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika
nach dem Beschluss der vierundzwanzigsten Ministertagung
des Ständigen beratenden Ausschusses, die vom 25. bis
29. September 2006 in Kigali abgehalten wurde;

4. begrüßt es, dass die vom 14. bis 18. Mai 2007 in São
Tomé abgehaltene fünfundzwanzigste Ministertagung des
Ständigen beratenden Ausschusses die „Initiative von São
Tomé“ beschloss, die den Entwurf einer Übereinkunft über
die Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen in Zen-
tralafrika und eines Verhaltenskodexes für Verteidigungs-
und Sicherheitskräfte in Zentralafrika vorsieht, und legt den
interessierten Ländern nahe, die Entwicklung dieser beiden
Projekte finanziell zu unterstützen;

5. begrüßt außerdem die Abhaltung einer Sonderkon-
ferenz des Ständigen beratenden Ausschusses über grenz-
überschreitende Sicherheitsfragen in Zentralafrika vom 4. bis
6. September 2007 in Jaunde und nimmt Kenntnis von ihren

230 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Kamerun (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Wirtschaftsgemeinschaft der
zentralafrikanischen Staaten sind).

231 A/50/474, Anhang I.
232 A/53/258-S/1998/763, Anlage II, Anhang I.
233 A/53/868-S/1999/303, Anlage II.
234 A/52/871-S/1998/318.
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Empfehlungen, insbesondere der Empfehlung in Bezug auf
das Projekt des Aufbaus einer internationalen Schule in Ka-
merun zur Ausbildung afrikanischer Gendarmerie- und Poli-
zeikräfte für Friedenssicherungseinsätze;

6. legt den Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemein-
schaft der zentralafrikanischen Staaten nahe, ihre Anstren-
gungen zur Förderung des Friedens und der Sicherheit in ihrer
Subregion fortzusetzen;

7. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Reso-
lution 1197 (1998) des Sicherheitsrats den Mitgliedstaaten
des Ständigen beratenden Ausschusses die notwendige Unter-
stützung für den reibungslosen Betrieb des Rates für Frieden
und Sicherheit in Zentralafrika zu gewähren;

8. legt den Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemein-
schaft der zentralafrikanischen Staaten nahe, sich weiter dar-
um zu bemühen, den Frühwarnmechanismus für Zentralafri-
ka als ein Instrument zur Analyse und Überwachung der poli-
tischen Lage in der Subregion im Rahmen der Verhütung von
Krisen und bewaffneten Konflikten voll funktionsfähig zu
machen, und ersucht den Generalsekretär, die notwendige
Unterstützung für den reibungslosen Betrieb dieses Mecha-
nismus zu gewähren;

9. bekräftigt erneut ihre Unterstützung für das Arbeits-
programm des Ständigen beratenden Ausschusses, das auf der
vom 27. bis 31. Juli 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisa-
tionstagung des Ausschusses verabschiedet wurde;

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten, die der Ständige beratende Ausschuss bei der
Durchführung seines Arbeitsprogramms für den Zeitraum
2006-2007 erzielt hat235;

11. betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten des
Ständigen beratenden Ausschusses die unerlässliche Unter-
stützung zu gewähren, die sie benötigen, um das von ihnen
auf ihren Ministertagungen verabschiedete gesamte Aktivitä-
tenprogramm durchzuführen;

12. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die
betreffenden Staaten bei ihren Anstrengungen zur Durchfüh-
rung von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiederein-
gliederungsprogrammen zu unterstützen;

13. ersucht den Generalsekretär und das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, den Ländern
Zentralafrikas auch weiterhin Hilfe zu gewähren, damit sie
die Probleme der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihrem je-
weiligen Hoheitsgebiet angehen können;

14. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auch wei-
terhin ihre volle Unterstützung für den ordnungsgemäßen Be-
trieb des Subregionalen Zentrums für Menschenrechte und
Demokratie in Zentralafrika zu gewähren; 

15. fordert die Mitgliedstaaten sowie die zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich

auf, die Tätigkeit des Ständigen beratenden Ausschusses
durch freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds für den
Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Nationen für
Sicherheitsfragen in Zentralafrika wirksam zu unterstützen;

16. legt den Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden
Ausschusses nahe, die vom Sicherheitsrat am 28. April 2004
verabschiedete Resolution 1540 (2004) durchzuführen, in der
es um die Bekämpfung des Einsatzes von und des Handels
mit nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen und ih-
ren Trägersystemen durch nichtstaatliche Akteure geht;

17. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten
des Ständigen beratenden Ausschusses auch weiterhin Unter-
stützung zu gewähren, damit sie ihre Bemühungen fortsetzen
können;

18. fordert den Generalsekretär auf, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

19. beschließt, den Punkt „Regionale vertrauensbilden-
de Maßnahmen: Aktivitäten des Ständigen beratenden Aus-
schusses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/54

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/393,
Ziff. 10)236.

62/54. Bericht der Abrüstungskommission

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion237,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De-
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994, 50/72
D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezember 1996,
52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom 4. Dezember
1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999, 55/35 C vom 20. No-
vember 2000, 56/26 A vom 29. November 2001, 57/95 vom
22. November 2002, 58/67 vom 8. Dezember 2003, 59/105
vom 3. Dezember 2004, 60/91 vom 8. Dezember 2005 und
61/98 vom 6. Dezember 2006,

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedach-
ten Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und
Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf
dem Gebiet der Abrüstung und durch die Förderung der

235 A/62/129.

236 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Deutschland, Iran (Islamische Republik), Kasachstan, Nigeria, Peru, Po-
len, Schweiz, Syrische Arabische Republik und Uruguay (im Namen der
Mitglieder des erweiterten Vorstands der Abrüstungskommission).
237 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 42 (A/62/42).
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Durchführung der von der Generalversammlung auf ihrer
zehnten Sondertagung verabschiedeten einschlägigen Be-
schlüsse leisten soll,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission237;

2. bekräftigt die Gültigkeit ihres Beschlusses 52/492
vom 8. September 1998 betreffend die wirksame Arbeitswei-
se der Abrüstungskommission;

3. erinnert an ihre Resolution 61/98, mit der sie zusätz-
liche Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit der Ar-
beitsmethoden der Kommission beschloss;

4. bekräftigt das Mandat der Abrüstungskommission
als Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilatera-
len Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrü-
stungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlungen
zu diesen Fragen führen;

5. erklärt erneut, dass es wichtig ist, den Dialog und
die Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuss, der
Abrüstungskommission und der Abrüstungskonferenz weiter
zu verstärken;

6. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung238 festgeleg-
ten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution
37/78 H vom 9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem
Zweck alles zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den
Punkten auf ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berück-
sichtigung des verabschiedeten Dokuments über Mittel und
Wege zur Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungs-
kommission239;

7. empfiehlt der Abrüstungskommission, die Behand-
lung der folgenden Punkte auf ihrer Arbeitstagung 2008 fort-
zusetzen:

a) Empfehlungen zur Erreichung des Ziels der nuklea-
ren Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen;

b) praktische vertrauensbildende Maßnahmen auf dem
Gebiet der konventionellen Waffen;

8. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2008
für einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzu-
treten, nämlich vom 7. bis 24. April, und der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht
über ihre Sacharbeit vorzulegen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskom-
mission den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz240 zusam-
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der zweiundsechzigsten Tagung der Gene-

ralversammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur
Durchführung dieser Resolution benötigte Unterstützung zu
gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorgane
alle Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amtsspra-
chen erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erforder-
lichen Ressourcen und Dienste, einschließlich der Erstellung
von Wortprotokollen, bereitzustellen;

11. beschließt, den Punkt „Bericht der Abrüstungskom-
mission“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/55

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/393,
Ziff. 10)241.

62/55. Bericht der Abrüstungskonferenz

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonfe-
renz242,

in der Überzeugung, dass der Abrüstungskonferenz als
dem einzigen Forum der internationalen Gemeinschaft für
multilaterale Abrüstungsverhandlungen bei den Sachver-
handlungen über vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale
Rolle zukommt,

anerkennend, dass multilaterale Verhandlungen mit dem
Ziel geführt werden müssen, Einvernehmen über konkrete
Themen zu erzielen,

in dieser Hinsicht unter Hinweis darauf, dass sich die
Konferenz mit einer Reihe dringender und wichtiger Ver-
handlungsthemen befasst,

Kenntnis nehmend von den regen Erörterungen über das
Arbeitsprogramm, die auf der Tagung der Konferenz im Jahr
2007 stattfanden, wie aus dem Bericht und dem Protokoll der
Plenarsitzungen hervorgeht,

sowie Kenntnis nehmend von der Vertiefung der Beratun-
gen der Konferenz, die auf den konstruktiven Beitrag ihrer
Mitgliedstaaten, die unter der Aufsicht der Präsidenten der
Konferenz für die Tagung 2007 geleistete Arbeit, einschließ-
lich der zielgerichteten strukturierten Aussprachen zu allen
sachbezogenen Tagesordnungspunkten mit Beteiligung von
Sachverständigen aus den Hauptstädten, und die Zusammen-
arbeit zwischen allen sechs Präsidenten der Konferenz zu-
rückzuführen ist,

238 Resolution S-10/2.
239 A/CN.10/137.
240 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 27 (A/62/27).

241 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Schweden, Schweiz, Spanien, Sri Lanka, Südaf-
rika und Syrische Arabische Republik.
242 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 27 (A/62/27).
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ferner Kenntnis nehmend von den wichtigen Beiträgen,
die auf der Tagung 2007 geleistet wurden, um sachbezogene
Erörterungen über die Gegenstände auf der Tagesordnung zu
fördern, wie auch von den zu anderen Themen abgehaltenen
Erörterungen, die für das derzeitige internationale Sicher-
heitsumfeld ebenso von Interesse sein könnten,

betonend, dass die Konferenz zu Beginn ihrer Tagung
2008 dringend ihre Sacharbeit aufnehmen muss,

anerkennend, dass die Botschaften des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen sowie die Reden der Außenminister
und anderer hochrangiger Amtsträger Unterstützung für die
Bemühungen der Konferenz und für ihre Rolle als einziges
Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen zum Aus-
druck brachten,

eingedenk dessen, wie wichtig Anstrengungen zur Neube-
lebung des Abrüstungsmechanismus, einschließlich der Kon-
ferenz, sind,

in dem Bewusstsein, wie wichtig fortlaufende Konsulta-
tionen über die Frage der Erhöhung der Zahl der Mitglieder
der Konferenz sind,

1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als
einziges Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen,
über das die internationale Gemeinschaft verfügt;

2. fordert die Konferenz auf, die Konsultationen weiter
zu intensivieren und zu erkunden, wie eine Einigung über ein
Arbeitsprogramm erzielt werden könnte;

3. nimmt Kenntnis davon, dass die Konferenz ein star-
kes gemeinsames Interesse daran hat, auf der vermehrten und
stärker zielgerichteten Tätigkeit des Jahres 2007 aufzubauen
und möglichst bald auf ihrer Tagung 2008 die Sacharbeit auf-
zunehmen;

4. begrüßt den Beschluss der Konferenz, ihren gegen-
wärtigen Präsidenten und den nächsten Präsidenten zu ersu-
chen, während des Zeitraums zwischen den Tagungen Kon-
sultationen zu führen und möglichst auch Empfehlungen ab-
zugeben, unter Berücksichtigung aller sachdienlichen Vor-
schläge der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ein-
schließlich der als Konferenzdokumente vorgelegten Vor-
schläge, sowie der vorgetragenen Auffassungen und der ge-
führten Erörterungen, und sich darum zu bemühen, die Mit-
glieder der Konferenz entsprechend über ihre Konsultationen
unterrichtet zu halten, wie dies in Ziffer 57 ihres Berichts242

zum Ausdruck gebracht wurde;

5. ersucht alle Mitgliedstaaten der Konferenz, mit dem
gegenwärtigen Präsidenten und seinen Nachfolgern bei ihren
Bemühungen um eine rasche Aufnahme der Sacharbeit der
Konferenz auf ihrer Tagung 2008 zusammenzuarbeiten;

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicher-
zustellen, dass die Konferenz angemessene administrative,
fachliche und Konferenzunterstützungsdienste erhält;

7. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf
ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen;

8. beschließt, den Punkt „Bericht der Abrüstungskon-
ferenz“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzig-
sten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/56

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 170 Stimmen bei 5 Ge-
genstimmen und 7 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/394, Ziff. 7)243:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgari-
en, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark,
Demokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominica, Do-
minikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grena-
da, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ir-
land, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongo-
lei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen,
Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumä-
nien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San
Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur,
Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und
Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafri-
kanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Australien, Äthiopien, Côte d’Ivoire, Indien, Ka-
merun, Kanada, Tonga.

243 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Ägypten, Bahrain, Dschibuti, Irak, Je-
men, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Sudan, Syrische Arabische Re-
publik, Tunesien und Vereinigte Arabische Emirate.
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62/56. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im
Nahen Osten

Die Generalversammlung,

eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen,

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutio-
nen, welche die Generalkonferenz der Internationalen
Atomenergie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolu-
tion GC(51)/RES/17 vom 20. September 2007244,

sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaf-
fen in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellen würde,

in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anlagen
in der Nahostregion umgehend den umfassenden Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
unterstellt werden müssen,

unter Hinweis auf den am 11. Mai 1995 von der Konfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und
Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen verabschiedeten Beschluss über die Grundsätze
und Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nu-
klearen Abrüstung245, in dem sich die Konferenz nachdrück-
lich für den weltweiten Beitritt zu dem Vertrag246 als eine Fra-
ge von dringendem Vorrang aussprach und alle Staaten, die
noch nicht Vertragsparteien sind, aufforderte, dem Vertrag
möglichst bald beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten,
die kerntechnische Anlagen betreiben, die nicht den Siche-
rungsmaßnahmen unterstellt sind,

mit Befriedigung anerkennend, dass sich die Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Ver-
trags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in ihrem
Schlussdokument verpflichtete, entschlossene Anstrengun-
gen zu unternehmen, um das Ziel der Universalität des Ver-
trags zu erreichen, dass sie die Staaten, die noch nicht Ver-
tragsparteien sind, aufforderte, dem Vertrag beizutreten und
damit eine verbindliche völkerrechtliche Verpflichtung ein-
zugehen, keine Kernwaffen oder Kernsprengkörper zu erwer-
ben und Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomen-
ergie-Organisation bei allen ihren nuklearen Aktivitäten zu-
zulassen, und dass sie die Notwendigkeit des weltweiten Bei-
tritts zu dem Vertrag und der strengen Befolgung der Ver-
tragspflichten durch alle Parteien unterstrich247,

unter Hinweis auf die am 11. Mai 1995 von der Konferenz
der Vertragsparteien im Jahr 1995 zur Überprüfung und Ver-
längerung des Vertrags verabschiedete Resolution über den
Nahen Osten245, in der die Konferenz mit Besorgnis feststell-
te, dass es im Nahen Osten nach wie vor kerntechnische An-
lagen gibt, die nicht den Sicherungsmaßnahmen unterstellt
sind, erneut erklärte, wie wichtig die rasche Verwirklichung
des weltweiten Beitritts zu dem Vertrag ist, und alle Staaten
im Nahen Osten aufforderte, sofern noch nicht geschehen,
dem Vertrag ausnahmslos möglichst bald beizutreten und alle
ihre kerntechnischen Anlagen den umfassenden Sicherungs-
maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
zu unterstellen,

feststellend, dass Israel nach wie vor der einzige Staat im
Nahen Osten ist, der dem Vertrag noch nicht beigetreten ist,

besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kern-
waffen für die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion dar-
stellt,

betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauensbildender
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden
und Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des
weltweiten Nichtverbreitungsregimes ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar
Beteiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur
Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone in der Nahostregion erforderlichen prakti-
schen und dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und zur För-
derung dieses Ziels die betreffenden Länder bittend, dem
Vertrag beizutreten und sich bis zur Errichtung der Zone da-
mit einverstanden zu erklären, ihre gesamten nuklearen Akti-
vitäten den Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atom-
energie-Organisation zu unterstellen,

feststellend, dass einhundertsiebenundsiebzig Staaten,
einschließlich einer Reihe von Staaten in der Region, den
Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen248

unterzeichnet haben,

1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den
Nahen Osten, die die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen gezogen hat249;

2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen246 und die
Unterstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die
umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels

244 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other
Decisions of the General Conference, Fifty-first Regular Session, 17–
21 September 2007 (GC(51)/RES/DEC(2007)).
245 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document,
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) und Corr.2), Anhang.
246 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978
Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970; AS 1977 471.
247 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article IX“.

248 Siehe Resolution 50/245. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 1998 II S. 1210.
249 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt „Article VII and
the security of non-nuclear-weapon States“, Ziff. 16.
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des universellen Beitritts zu dem Vertrag im Nahen Osten
sind;

3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag ohne weitere
Verzögerungen beizutreten und Kernwaffen weder zu ent-
wickeln, zu erzeugen und zu erproben noch auf andere Weise
zu erwerben, auf den Besitz von Kernwaffen zu verzichten
und als eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme zwi-
schen allen Staaten der Region und als einen Schritt auf dem
Weg zur Festigung des Friedens und der Sicherheit seine ge-
samten den Sicherungsmaßnahmen nicht unterstellten kern-
technischen Anlagen den umfassenden Sicherungsmaßnah-
men der Internationalen Atomenergie-Organisation zu unter-
stellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, den Punkt „Die Gefahr der Verbreitung
von Kernwaffen im Nahen Osten“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/57

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/395,
Ziff. 8)250.

62/57. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursa-
chen oder unterschiedslos wirken können

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/100 vom 6. Dezem-
ber 2006,

mit Befriedigung verweisend auf die Verabschiedung und
das Inkrafttreten des Übereinkommens über das Verbot oder
die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken können251, und seines geänderten Artikels
1252 sowie des Protokolls über nicht entdeckbare Splitter (Pro-

tokoll I)25251, des Protokolls über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und ande-
ren Vorrichtungen (Protokoll II)251 und seiner geänderten Fas-
sung253, des Protokolls über das Verbot oder die Beschrän-
kung des Einsatzes von Brandwaffen (Protokoll III)251, des
Protokolls über blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)254

und des Protokolls über explosive Kampfmittelrückstände
(Protokoll V)255,

unter Begrüßung der Ergebnisse der dritten Konferenz der
Vertragsstaaten zur Überprüfung des Übereinkommens über
das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter
konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können, und mit Lob für die Be-
mühungen des Präsidenten der Konferenz,

sowie unter Begrüßung des Beschlusses der dritten Über-
prüfungskonferenz, unter der Aufsicht des designierten Vor-
sitzenden einer vom 7. bis 13. November 2007 in Genf abzu-
haltenden Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens
Folgetätigkeiten durchführen zu lassen256, und des Beschlus-
ses, dringend eine außerhalb der kalendermäßigen Tagungen
stattfindende Tagung von Regierungssachverständigen einzu-
berufen, mit dem Auftrag, die Anwendung des bestehenden
humanitären Rechts auf bestimmte Kampfmittel, die explosi-
ve Rückstände hinterlassen können, weiter zu prüfen, mit be-
sonderem Augenmerk auf Streumunition, einschließlich der
ihre Zuverlässigkeit beeinflussenden Faktoren und ihrer tech-
nischen und Konstruktionsmerkmale, mit dem Ziel, die hu-
manitären Auswirkungen des Einsatzes dieser Kampfmittel
möglichst gering zu halten256,

ferner unter Begrüßung der am 18. Juni 2007 abgehalte-
nen Tagung des Vorbereitungsausschusses für die am 5. No-
vember 2007 in Genf abzuhaltende erste Konferenz der Ver-
tragsstaaten des Protokolls V zum Zweck der Konsultation
und Zusammenarbeit in allen die Anwendung des Protokolls
betreffenden Fragen,

unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale Komi-
tee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkom-
mens und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, und die
besonderen Anstrengungen begrüßend, die verschiedene in-
ternationale, nichtstaatliche und andere Organisationen unter-
nehmen, um das Bewusstsein für die humanitären Folgen ex-
plosiver Kampfmittelrückstände zu schärfen,

1. fordert alle Staaten auf, sofern sie es nicht bereits ge-
tan haben, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien
des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung

250 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Belgien, Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel,
Italien, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldau, Monaco, Mongolei, Neusee-
land, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, Po-
len, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik,
Turkmenistan, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritanni-
en und Nordirland und Zypern.
251 United Nations, Treaty Series, Vol. 1342, Nr. 22495. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 958; LGBl. 1989
Nr. 50; öBGBl. Nr. 464/1983; AS 1983 1499.
252 Siehe CCW/CONF.II/2 und Corr.1, Teil II. Amtliche deutschsprachi-
ge Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1507; LGBl. 2004 Nr. 212; öBGBl. III
Nr. 37/2005; AS 2004 3953.

253 CCW/CONF.I/16 (Part I), Anhang B. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 806; LGBl. 1998 Nr. 155; öBGBl. III
Nr. 17/1999; AS 2003 4085.
254 Ebd., Anhang A. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl.
1997 II S. 827; LGBl. 1998 Nr. 98; öBGBl. III Nr. 17/1999; AS 2003
4087.
255 Siehe CCW/MSP/2003/3, Anhang V, Anlage II. Amtliche deutsch-
sprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 122; LGBl. 2006 Nr. 193;
öBGBl. III Nr. 40/2008; AS 2006 3871.
256 Siehe CCW/CONF.III/11 (Part II).
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des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die über-
mäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken
können251 und der dazugehörigen Protokolle in ihren geänder-
ten Fassungen zu werden, damit diesen Übereinkünften bald
möglichst viele Staaten beitreten und schließlich alle Staaten
Vertragsparteien dieser Übereinkünfte werden;

2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
auf, sofern sie es nicht bereits getan haben, ihre Zustimmung
zum Ausdruck zu bringen, durch die Protokolle zu dem Über-
einkommen und die Änderung gebunden zu sein, die den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle auf bewaffnete Konflikte ausdehnt, die keinen in-
ternationalen Charakter haben;

3. begrüßt es, dass die dritte Überprüfungskonferenz
einen Aktionsplan zur Förderung des Ziels der weltweiten
Geltung des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto-
kolle257 verabschiedet hat, und bekundet ihre Anerkennung
für die Anstrengungen, die der Generalsekretär als Verwahrer
des Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle und
der Präsident der dritten Überprüfungskonferenz im Namen
der Hohen Vertragsparteien unternommen haben, um das Ziel
der weltweiten Geltung zu erreichen;

4. begrüßt außerdem den Beschluss der dritten Über-
prüfungskonferenz, einen Mechanismus zur Förderung der
Einhaltung und vollständigen Erfüllung der in dem Überein-
kommen und den dazugehörigen Protokollen enthaltenen
Verpflichtungen einzurichten258;

5. begrüßt ferner den Beschluss der dritten Überprü-
fungskonferenz, im Rahmen des Übereinkommens ein För-
derprogramm einzurichten259, und legt den Staaten nahe, zu
dem Programm beizutragen;

6. begrüßt die von den Vertragsstaaten eingegangene
Verpflichtung, sich weiter mit den humanitären Problemen zu
befassen, die durch bestimmte Arten von Kampfmitteln in al-
len ihren Aspekten, einschließlich Streumunition, verursacht
werden, mit dem Ziel, die humanitären Auswirkungen des
Einsatzes dieser Kampfmittel so gering wie möglich zu hal-
ten;

7. bekundet ihre Unterstützung für die von der Gruppe
von Regierungssachverständigen geleistete Arbeit und ihren
auf der Grundlage der sachbezogenen Erörterung über die
Anwendung und Umsetzung des bestehenden humanitären
Rechts auf ihrer außerhalb der kalendermäßigen Tagungen im
Juni 2007 abgehaltenen Tagung gefassten Beschluss, der Ta-
gung der Vertragsstaaten des Übereinkommens im Jahr 2007
unbeschadet ihres Ergebnisses zu empfehlen, darüber zu ent-
scheiden, welches der beste Weg ist, um das Problem der hu-
manitären Auswirkungen von Streumunition umgehend an-
zugehen, möglicherweise auch durch ein neues Rechtsinstru-
ment260;

8. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der dritten
Überprüfungskonferenz, auf der nächsten Tagung der Ver-
tragsstaaten im Jahr 2007 bis zu zwei Tage der Frage der Mi-
nen, die keine Antipersonenminen sind, zu widmen256;

9. betont, wie wichtig es ist, dem Protokoll über explo-
sive Kampfmittelrückstände (Protokoll V) weltweite Geltung
zu verschaffen, und begrüßt die von den Vertragsstaaten des
Protokolls eingegangene Verpflichtung zur wirksamen und
effizienten Durchführung des Protokolls;

10. stellt fest, dass nach Artikel 8 des Übereinkommens
Konferenzen einberufen werden können, um Änderungen des
Übereinkommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu
prüfen, zusätzliche Protokolle über andere Kategorien kon-
ventioneller Waffen, die durch die bestehenden Protokolle
nicht erfasst sind, zu prüfen oder die Tragweite und die An-
wendung des Übereinkommens und der dazugehörigen Proto-
kolle zu überprüfen und etwaige Änderungsvorschläge oder
Vorschläge für zusätzliche Protokolle zu prüfen;

11. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-
protokollen, für die am 6. November 2007 abzuhaltende
neunte Jahreskonferenz der Hohen Vertragsparteien des Ge-
änderten Protokolls II zu dem Übereinkommen, für die am
5. November 2007 abzuhaltende erste Konferenz der Ver-
tragsstaaten des Protokolls V und für die vom 7. bis 13. No-
vember 2007 abzuhaltende Tagung der Vertragsstaaten des
Übereinkommens sowie für die mögliche Weiterführung der
Arbeit nach den Tagungen, sofern die Vertragsstaaten dies für
angebracht halten, zur Verfügung zu stellen;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Ei-
genschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der dazu-
gehörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiter-
hin regelmäßig auf elektronischem Wege über Ratifikationen
und Annahmen des Übereinkommens, seines geänderten Ar-
tikels 1252 und der dazugehörigen Protokolle beziehungsweise
Beitritte zu denselben zu unterrichten; 

13. beschließt, den Punkt „Übereinkommen über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen
oder unterschiedslos wirken können“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/58
Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/396,
Ziff. 7)261.

62/58. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in
der Mittelmeerregion

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem

Thema, namentlich die Resolution 61/101 vom 6. Dezember
2006,257 Ebd., Anhang III.

258 Ebd., Anhang II.
259 Ebd., Anhang IV.
260 Siehe CCW/GGE/2007/3, Anhang III.
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erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist,

die Anstrengungen begrüßend, die die Europa-Mittel-
meer-Länder unternehmen, um ihre Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung des Terrorismus zu verstärken, insbesondere
durch den Europa-Mittelmeer-Verhaltenskodex für die Be-
kämpfung des Terrorismus, der auf dem Europa-Mittelmeer-
Gipfel am 27. und 28. November 2005 in Barcelona (Spa-
nien) verabschiedet wurde,

eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtun-
gen sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei
den jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiede-
nen Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergrif-
fen wurden,

in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenarbeit
zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der
Region gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und Si-
cherheit in der Region beitragen wird,

sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mit-
telmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des
Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem
Ziel, die in der Mittelmeerregion bestehenden Probleme zu
lösen und die Ursachen von Spannungen und die sich daraus
ergebende Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseiti-
gen, sowie ihres zunehmenden Bewusstseins der Notwendig-
keit weiterer gemeinsamer Bemühungen zur Stärkung der
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen
Zusammenarbeit in der Region,

ferner in Anbetracht dessen, dass positive Entwicklungen
in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb und
im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Berei-
che umfassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen
Ländern und den Mittelmeerländern verbessern können,

erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Sta-
bilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und
dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen262 zu achten,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im
Nahen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rah-
men für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Re-
gion vorgeben sollten,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden
Spannungen und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten
in Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region
behindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs263,

1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem
Weltfrieden und der internationalen Sicherheit verbunden ist;

2. bringt ihre Befriedigung über die von den Mittel-
meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen
zum Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursa-
chen in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauer-
hafter, mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der
in der Region fortbestehenden Probleme beizutragen und so-
mit den Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen
und die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unver-
sehrtheit aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf
Selbstbestimmung zu achten, und fordert deshalb die unein-
geschränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmi-
schung, der Nichtintervention, der Nichtanwendung und
Nichtandrohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des ge-
waltsamen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und
den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen;

3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerlän-
der unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partner-
schaft ihren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassen-
den und koordinierten Antworten zu begegnen, und die gene-
rell darauf gerichtet sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet
des Dialogs, des Austauschs und der Zusammenarbeit zu ver-
wandeln und so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garan-
tieren, ermutigt sie, diese Anstrengungen unter anderem
durch einen dauerhaften multilateralen und maßnahmenori-
entierten kooperativen Dialog zwischen den Staaten der Re-
gion zu verstärken, und erkennt die Rolle der Vereinten Na-
tionen bei der Förderung des Friedens und der Sicherheit auf
regionaler und internationaler Ebene an;

4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede
im wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und an-
derer Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das
bessere Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeer-
raum zur Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zu-
sammenarbeit zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen
der bestehenden Foren beitragen wird;

5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, so-
fern sie es noch nicht getan haben, allen multilateral ausge-
handelten Rechtsakten auf dem Gebiet der Abrüstung und der
Nichtverbreitung beizutreten und so die notwendigen Voraus-

261 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jemen, Jordanien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Moldau, Monaco,
Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, San Marino, Schweden, Serbien, Simbabwe, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
262 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 263 A/62/111.
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setzungen für die Festigung des Friedens und der Zusammen-
arbeit in der Region zu schaffen;

6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender
Maßnahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Of-
fenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenhei-
ten fördern, unter anderem durch die Teilnahme an dem Sy-
stem der Vereinten Nationen für die standardisierte Berichter-
stattung über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung
genauer Daten und Informationen an das Register der Verein-
ten Nationen für konventionelle Waffen264; 

7. ermutigt die Mittelmeerländer, unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen
ihre Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus in al-
len seinen Arten und Erscheinungsformen, einschließlich des
möglichen Einsatzes von Massenvernichtungswaffen durch
Terroristen, sowie zur Bekämpfung der internationalen Kri-
minalität, des unerlaubten Waffentransfers, der unerlaubten
Gewinnung und des unerlaubten Konsums von Drogen sowie
des unerlaubten Drogenverkehrs weiter zu verstärken, welche
allesamt eine ernsthafte Bedrohung des Friedens, der Sicher-
heit und der Stabilität in der Region darstellen und somit die
Verbesserung der derzeitigen politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Lage sowie die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen den Staaten gefährden, den Ausbau der internatio-
nalen Zusammenarbeit behindern und zur Negierung der
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati-
schen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft führen;

8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mit-
tel zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der
Mittelmeerregion vorzulegen;

9. beschließt, den Punkt „Festigung von Sicherheit und
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 62/59

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 176 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/62/397, Ziff. 7)265:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
tigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland,
Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
land, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mexiko, Mikronesien (Fö-
derierte Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich,
Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turk-
menistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Indien, Kolumbien, Mauritius, Syrische Arabi-

sche Republik.

62/59. Vertrag über das umfassende Verbot von Nukle-
arversuchen

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass die Einstellung der Kernwaffen-
versuchsexplosionen und aller anderen nuklearen Explosio-
nen einen wirksamen Beitrag zur nuklearen Abrüstung und
zur Nichtverbreitung von Kernwaffen leistet, und davon über-
zeugt, dass dies ein wichtiger Schritt für die Verwirklichung
eines systematischen Prozesses ist, der zur nuklearen Abrü-
stung führt,

unter Hinweis darauf, dass der mit ihrer Resolution
50/245 vom 10. September 1996 verabschiedete Vertrag über
das umfassende Verbot von Nuklearversuchen am 24. Sep-
tember 1996 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde,

betonend, dass ein universeller und wirksam verifizierba-
rer Vertrag ein grundlegendes Rechtsinstrument auf dem Ge-
biet der nuklearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von
Kernwaffen darstellt und dass nach mehr als zehn Jahren sein
Inkrafttreten dringender denn je ist, 

264 Siehe Resolution 46/36 L.
265 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Andorra, Argentinien, Armenien,
Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasi-
lien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan,
Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litau-
en, Luxemburg, Malta, Mexiko, Moldau, Monaco, Mongolei, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Sierra Leone, Slowakei, Sloweni-
en, Südafrika, Suriname, Thailand, Timor-Leste, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Ukraine, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland und Zypern.
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erfreut, feststellen zu können, dass einhundertsiebenund-
siebzig Staaten, darunter einundvierzig der für sein Inkrafttre-
ten erforderlichen vierundvierzig, den Vertrag unterzeichnet
haben, und es begrüßend, dass einhundertvierzig Staaten, dar-
unter vierunddreißig der für sein Inkrafttreten erforderlichen
vierundvierzig, davon drei Kernwaffenstaaten, den Vertrag
ratifiziert haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/104 vom 6. Dezem-
ber 2006,

unter Begrüßung der Schlusserklärung der fünften Konfe-
renz zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags über
das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, die vom
17. bis 18. September 2007 in Wien abgehalten wurde266, im
Einklang mit Artikel XIV des Vertrags, 

1. betont, wie überaus wichtig und dringlich es ist, den
Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen
ohne Verzug und Vorbedingungen zu unterzeichnen und zu
ratifizieren, um sein baldiges Inkrafttreten zu erreichen;

2. begrüßt die Beiträge der Unterzeichnerstaaten zu der
Arbeit der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen, insbesondere zu ihren Bemühungen, sicherzustellen,
dass das Verifikationsregime des Vertrags in der Lage sein
wird, den Verifikationserfordernissen des Vertrags bei sei-
nem Inkrafttreten im Einklang mit Artikel IV des Vertrags ge-
recht zu werden;

3. unterstreicht, dass die Dynamik in Richtung auf die
Fertigstellung aller Elemente des Verifikationsregimes auf-
rechterhalten werden muss;

4. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, weder Kern-
waffenversuchsexplosionen noch andere nukleare Explosio-
nen durchzuführen, an ihren diesbezüglichen Moratorien fest-
zuhalten und alles zu unterlassen, was dem Ziel und Zweck
des Vertrags zuwiderlaufen könnte, wobei sie betont, dass
diese Maßnahmen nicht dieselbe dauerhafte und rechtsver-
bindliche Wirkung wie das Inkrafttreten des Vertrags haben;

5. fordert eine friedliche Lösung der nuklearen Frage
auf der koreanischen Halbinsel durch die erfolgreiche Umset-
zung der Gemeinsamen Erklärung und der im Rahmen der
Sechs-Parteien-Gespräche vereinbarten Anfangsmaßnahmen
und Maßnahmen der zweiten Phase;

6. fordert alle Staaten, die den Vertrag noch nicht un-
terzeichnet haben, nachdrücklich auf, ihn so bald wie möglich
zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

7. fordert alle Staaten, die den Vertrag unterzeichnet,
aber noch nicht ratifiziert haben, insbesondere diejenigen, de-
ren Ratifikation für sein Inkrafttreten notwendig ist, nach-
drücklich auf, den Ratifikationsprozess zu beschleunigen, um
seinen baldigen erfolgreichen Abschluss sicherzustellen;

8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, sich auch
weiterhin auf höchster politischer Ebene mit dieser Frage zu
befassen und, sofern sie dazu in der Lage sind, den Beitritt zu
dem Vertrag durch bilaterale und gemeinsame Informations-
programme, Seminare und andere Mittel zu fördern;

9. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vorbereitungskommission für die Organisation des Vertrags
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen einen Be-
richt über die Maßnahmen zu erstellen, die die Ratifikations-
staaten des Vertrags im Hinblick auf seine Universalität tref-
fen, sowie darüber, wie den Staaten auf Antrag Hilfe bei den
Ratifikationsverfahren gewährt werden kann, und der Gene-
ralversammlung diesen Bericht auf ihrer dreiundsechzigsten
Tagung vorzulegen;

10. beschließt, den Punkt „Vertrag über das umfassende
Verbot von Nuklearversuchen“ in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/60

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/398,
Ziff. 9)267.

62/60. Übereinkommen über das Verbot der Entwick-
lung, Herstellung und Lagerung bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen
sowie über die Vernichtung solcher Waffen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das
vollständige und wirksame Verbot bakteriologischer (biolo-
gischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Ver-
nichtung solcher Waffen,

mit Befriedigung feststellend, dass dem Übereinkommen
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf-
fen sowie über die Vernichtung solcher Waffen268 einhundert-
neunundfünfzig Vertragsstaaten angehören, darunter alle
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats,

eingedenk dessen, dass sie alle Vertragsstaaten des Über-
einkommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der
Empfehlungen der Überprüfungskonferenzen zu beteiligen,
namentlich auch an dem in der Schlusserklärung der dritten
Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens269 vereinbarten Informations- und Datenaustausch,
und dem Generalsekretär die entsprechenden Informationen
und Daten nach dem einheitlichen Verfahren jährlich späte-
stens bis zum 15. April zur Verfügung zu stellen,

266 CTBT-Art.XIV/2007/6, Anhang.

267 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ungarn.
268 United Nations, Treaty Series, Vol. 1015, Nr. 14860. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1983 II S. 132; LGBl. 1991
Nr. 64; öBGBl. Nr. 432/1975; AS 1976 1438.
269 BWC/CONF.III/23, Teil II.
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es begrüßend, dass in der Schlusserklärung der vierten
Überprüfungskonferenz270 erneut bekräftigt wurde, dass nach
Artikel I des Übereinkommens der Einsatz bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie ihre Ent-
wicklung, Herstellung und Lagerung unter allen Umständen
effektiv untersagt sind,

erfreut über den erfolgreichen Ausgang der sechsten
Überprüfungskonferenz, auf der erstmals seit zehn Jahren
wieder ein Schlussdokument271 verabschiedet wurde272, im
Konsens die Wirkungsweise des Übereinkommens Artikel
für Artikel überprüft wurde und Beschlüsse über die Konti-
nuität der außerhalb der kalendermäßigen Tagungen stattfin-
denden Tagungen der Sachverständigen und Vertragsstaaten
gefasst wurden, 

unter Hinweis auf den auf der sechsten Überprüfungskon-
ferenz gefassten Beschluss, ab 2007 bis zur spätestens Ende
2011 abzuhaltenden siebenten Überprüfungskonferenz jähr-
lich vier einwöchige Tagungen der Vertragsstaaten sowie ei-
ne einwöchige Sachverständigentagung zur Vorbereitung je-
der Tagung der Vertragsstaaten abzuhalten273,

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Zunahme
der Zahl der Vertragsstaaten des Übereinkommens über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen268, fordert alle Unter-
zeichnerstaaten, die das Übereinkommen noch nicht ratifi-
ziert haben, erneut auf, dies unverzüglich zu tun, und fordert
diejenigen Staaten, die das Übereinkommen noch nicht unter-
zeichnet haben, auf, bald Vertragsstaaten zu werden und da-
durch zur Herbeiführung der Universalität des Übereinkom-
mens beizutragen;

2. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Infor-
mationen und Daten und fordert alle Vertragsstaaten des
Übereinkommens erneut auf, sich an dem in der Schlusserklä-
rung der dritten Überprüfungskonferenz der Vertragsparteien
des Übereinkommens269 vereinbarten Informations- und Da-
tenaustausch zu beteiligen;

3. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der sechsten
Überprüfungskonferenz, in Anbetracht dessen, wie wichtig
die Gewährung administrativer Unterstützung für die von der
Überprüfungskonferenz vereinbarten Tagungen sowie die
umfassende Durchführung und weltweite Geltung des Über-
einkommens und der Austausch vertrauensbildender Maß-
nahmen sind, eine Gruppe für die Unterstützung der Durch-
führung einzusetzen, die für den Zeitraum von 2007-2011
von den Vertragsstaaten finanziert wird274 und innerhalb des
von der Überprüfungskonferenz festgelegten Rahmens tätig
wird;

4. stellt mit Befriedigung fest, dass die sechste Über-
prüfungskonferenz mehrere Maßnahmen zur Aktualisierung
des Mechanismus für die Übermittlung von Informationen im
Rahmen der vertrauensbildenden Maßnahmen vereinbart hat;

5. erinnert an die auf der sechsten Überprüfungskonfe-
renz gefassten Beschlüsse275 und fordert die Vertragsstaaten
des Übereinkommens auf, sich an ihrer Umsetzung zu beteili-
gen;

6. ersucht den Generalsekretär, den Verwahrregierun-
gen des Übereinkommens auch weiterhin die erforderliche
Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste
für die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der
Überprüfungskonferenzen bereitzustellen, namentlich jede
erforderliche Unterstützung für die jährlichen Tagungen der
Vertragsstaaten und die Sachverständigentagungen;

7. beschließt, den Punkt „Übereinkommen über das
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakterio-
logischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
über die Vernichtung solcher Waffen“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/216

Verabschiedet auf der 79. Plenarsitzung am 22. Dezember 2007,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 150 Stimmen ohne Ge-
genstimme bei 5 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/392, Ziff. 25)276:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Anti-
gua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Baha-
mas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize,
Benin, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei
Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China,
Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Irak, Irland, Island, Italien, Jamaika, Jemen, Jordani-
en, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Moldau, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Paki-
stan, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San Ma-
rino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sier-
ra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Ara-
bische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Toba-

270 BWC/CONF.IV/9, Teil II.
271 BWC/CONF.VI/6. 
272 Die vorhergehende vollständige Überprüfung wurde auf der vierten
Überprüfungskonferenz 1996 vorgenommen.
273 BWC/CONF.VI/6, Teil III, Ziff. 7.
274 Ebd., Teil III, Ziff. 5 und 6.

275 Ebd., Teil III, Ziff. 1 und 7.
276 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Barbados, Dominica und Nigeria (im Namen
der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe
der afrikanischen Staaten sind).
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go, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zypern. 

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Australien, Japan, Kanada, Vereinigtes König-

reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von
Amerika. 

62/216. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1
der Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufga-
ben der Generalversammlung darin besteht, sich mit den all-
gemeinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, einschließ-
lich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbe-
grenzung, zu befassen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F
vom 6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992
über regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender
Maßnahmen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994,
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom
20. November 2000, 56/25 D vom 29. November 2001, 57/91
vom 22. November 2002, 58/61 vom 8. Dezember 2003,
59/101 vom 3. Dezember 2004, 60/86 vom 8. Dezember 2005
und 61/93 vom 6. Dezember 2006, 

im Bewusstsein der wichtigen Rolle, die das Regionalzen-
trum dabei spielen kann, vertrauensbildende und Rüstungsbe-
grenzungsmaßnahmen auf regionaler Ebene zu fördern und
so zum Fortschritt auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwick-
lung beizutragen,

unter Berücksichtigung dessen, dass zur Steigerung der
Wirksamkeit eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Re-
gionalzentrum und dem Friedens- und Sicherheitsrat der Afri-
kanischen Union, insbesondere seinen Institutionen auf dem
Gebiet des Friedens, der Abrüstung und der Sicherheit, sowie
mit den zuständigen Organen und Programmen der Vereinten
Nationen in Afrika hergestellt werden muss,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs277, in dem er feststellt, dass die Fähigkeit des Regional-
zentrums, sein Mandat zu erfüllen, nach wie vor durch den

Mangel an Finanzmitteln, insbesondere Basismitteln, beein-
trächtigt wird,

zutiefst besorgt darüber, dass die freiwilligen Beiträge,
wie im Bericht des Generalsekretärs festgestellt, weiter zu-
rückgehen und für das Regionalzentrum nach wie vor nicht
ausreichen, um sein Mandat wirksam und effizient erfüllen zu
können, und dass keine zuverlässige Finanzierungsquelle in
Aussicht ist, die die Fortdauer seiner Tätigkeit sicherstellen
würde,

unter Hinweis darauf, dass die Generalversammlung in ih-
rer Resolution 60/86 den Generalsekretär ersuchte, im Rah-
men der vorhandenen Mittel einen Konsultationsmechanis-
mus der interessierten Staaten, insbesondere afrikanischer
Staaten, zur Frage der Neugliederung des Regionalzentrums
einzurichten,

1. stellt mit Befriedigung fest, dass der Konsultations-
mechanismus zur Frage der Neugliederung des Regionalzen-
trums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in
Afrika seine Arbeit abgeschlossen und konkrete Empfehlun-
gen zum künftigen Arbeitsprogramm sowie zur Personalaus-
stattung und Finanzierung des Zentrums unterbreitet hat278;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Empfeh-
lungen des Konsultationsmechanismus zum künftigen Ar-
beitsprogramm sowie zur Personalausstattung und Finanzie-
rung des Regionalzentrums;

3. bittet das Regionalzentrum, unter Berücksichtigung
der Verfügbarkeit von Finanzmitteln seine Tätigkeit an den in
den Empfehlungen des Konsultationsmechanismus benann-
ten Prioritäten auszurichten;

4. empfiehlt, drei aus dem ordentlichen Haushalt zu fi-
nanzierende Stellen (eine Stelle des Höheren Dienstes auf der
Rangstufe P-3 und zwei Stellen des Allgemeinen Dienstes
(sonstige Rangstufen)) zu schaffen und in die Struktur des
Regionalzentrums einzugliedern, wie vom Konsultationsme-
chanismus empfohlen;

5. empfiehlt außerdem, die Betriebskosten des Regio-
nalzentrums aus dem ordentlichen Haushalt zu finanzieren;

6. fordert alle Staaten sowie die internationalen staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen
nachdrücklich auf, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die
Programme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt
werden und ihre Durchführung erleichtert wird;

7. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren,
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem Regionalzentrum und der
Afrikanischen Union, insbesondere auf dem Gebiet des Frie-
dens, der Sicherheit und der Entwicklung, zu erleichtern und
auch künftig Hilfe zur Stabilisierung der Finanzlage des Zen-
trums zu gewähren;

277 A/62/140. 278 Siehe A/62/167.
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9. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

10. beschließt, den Punkt „Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer dreiundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.




